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Dieandere

Betrachtung
Von

Dem Roömisch-TeutschenReiche
überhaupt.

Fuünftes Capitul
Von

Des Roömisch-Teutschen Reiches
und dessenHauptesVorzuügen Rana Ti-

tul/CurialienWappen Hoff- und
Kammer-Staat.

I.

Uhralte Fürtrefflichkeit und Borzüge
Teutscheration, und des von selbi-

ger errichteten Beiches-

Je TeutscheNation istvon alte-
sten Zeiten für eine der trefflich-
-stengehalten worden. Jhr thei-
lete selbsten Rom zu seiner Zrik
den Vorzug an Macht und21-

O se-



202 TeutscherReichs- Cap. V.

sehenvor allen übrigen Völckern zu. (a) Da
war noch an ketne Errichtung eines förmlichen
Reiches in Teutschland gedacht. Von
Teutschlandauswurden hernachalle Europai-

sche

5. I.
(8) Liß CÆSAREM de bellis Gall, wie hoch er
die Teutschen und ihre Tapfferkeit gehalten.
Als die FrisischenSesandtenin dem Theatro
Pompeii zu Rom in Gegenwart Neronis
ausrieffen/ nullosmortalium ærmis autfide
ante Germanos esse,ward es vom Kaäyserund
dem Volck mit allgemeinem applausuaufge-
nommen. TACITVS Aun. XIII, cap. 54-
Bey Verbrennung des Römischen Capitolii
prophezeyeten die Druidæ den Teucschen das
Regiment pessesßonem rerum humanarum
Transalpinis gentibus portendi. TAC.
Hift. lib. IV. cap. s4. Regno Arsacis acrior
est Germanorum libertas, saget wiederum
TAC. Germ. cap. XXXVII. Wie fonte NA-
72ARIVS in Confant. Paneg. cap. XXXVII-
die TeutscheNation höher rühmen als wenn
er sovon ihnen redet Per seipsapotens na-
tio, poßt Romanammagnitulinem in terris
sreunda amicitiam tuam, Constantine--
Maxime, nonminus trepide quam amabili-
ter petiucrunt. Der Worte rariæ lectio-
nes irren uns nicht. Andere testimonia, und
vielleicht noch besseremagst du leichtlich hier
und da antreffen,
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sche Königreiche besten Theiles angeleget. (b)
Da endlich auch in Teutschland das Koönig-
reich zuStande kam, behauptete es gleich seinen
Vorzug und wurckliche Hoheit für denen übri-
gen Potentzen. Romserhaltene Herrschafft
that hernach das meiste dazu. Doch der
Grund war bereits vorher geleget. (c) Roms

Herr-
(b) Dessenist dieHistorie voll. Franckreichs/
derBurgundier der Gothen oder Spanier/

der Engelländer/und die JtaliantschenReiche
wurden von den Teutschen angeleget. Aus
Roms Untergang erwuchsen diese und mehre-
re Staaten. Siehe dessen kurtze Beschrei-
bung und Beweise in SPENERI Hißt, G, lib,
I. cap.4. n. 14. I5.PAg. Sa2.sequ, Viesseicht
folget davonunten eine eigene Anmerckung.

(c) Sudwig der Teutschehattemehr Ehr-Furcht
als derKäyserLudwig inJtalien. Der Grie-
chischeKäyserBallius schickteihmn Geschencke
und beehrete ihn mit einem höheren Titul.
Annales Fuld. SIGEBERTVS GEMBL,
æad an. 872. Die Lothringischen Stände lies-
senden jungen Lotharium durch ihn zum Kö-
nige bestätigen. Principesoptimates re-
gni filium eius Hlutharium superse regnare
cupientes, ad Hludouicum regem Orienta-
Uum Francorum patruum eius in Francofurt
eum adducentes, cum consensu fauore eius
Aibiregnare consentiunt.Aun, Fula, adan, 855-

O 2 Von



204 TeutscherReichs- Cap V
Herrschafft u,taltensKontgretch tst zwar nach
der Hand gewaltigverdrümmert worden, und
endlich fast garverfallen. Die ietzige Reichs-
Macht ist auch nicht mehr die stärckste Doch
der einmal behauptete Vorzug ist zu feste ge-
stellet. Und kaum hat ein oder andrer nase-
weiserFrantzosedenselbenbishero anzufechten,
sicherkuhnet. (d)

z1D

VonArnulptz wie er nur Teutscher Komg
war/heist es/daß Octo und Carolus inFranck-
reich Rudoltus ir Burgundien Berengari-
us in Jtalien ihm seyen supplices gewor-
den/ und hätten ex eius consensu autoritate
regiert. Ann. Fuld. ad aun, 2e, REGINO
ææ 4a, 934 OTIO FRIS. Chbron. lib, VI.
cap. 10.1. König Conrad bekam von den J-
raltänernTribut. ECKARDVS Cas. S.Gall,
cap. I.P.19. VonHenrich des erstenbey denbe-
nachbarten Völckern erhaltenen Ehr-Furcht
und etlicherKönige Clienten siehe WITTI-
CHINDVM Ann. hb. I.sn. SIGEBERTVM
ædan. 922. Welches alles von des Teutschen
Staats noch vor der Roömischen Herrschafft
erhaltenen durchgängigen Hoheit und Dor-
zug gnugsamzu zeugen vermag.

(d) Nach Roms erhaltener Herrschafft war das
Teutsche Reich lange in der Befugniß/ denen
benachbarten Staaten vorzuschreiben. Der
Ottonum furchtbare Majestät ist bekandt.

Fried-
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11. Des Reiches undKaysersRang für
allen übrigen Potentzen.

Solche besondere alte Vorzüge des Rei-
ches beweiset, theils sliessetaus selbigen der

1hn

Friedrich der Rothbarth und Henrich der
sechste behaupteten noch des Reichs alte Ma-
jestät undHolßeit.Sje hatten wie fast das arbi-
trium generale inter vicinas gentes bekont n.
Liß von Friderico RADEVICVM Ub. I.
cap. G. Die Griechen hatten hochmüthige Ti-
tulaturen ihrerKäyser gebraucht. Es wur-
de itnen zzon dem Käyser sehr verwiesen.
Placatus multis eorum precibus lachry-
mis imperator, veniam insuperhis donauit:
accepta sponsione,quod deinceps spernen-
tes ampullosa, non nisieam, quam deceret
Romanumprincipem, vrbis ac orbis gomi-
zatorem, reuerentiam suais salutationibus

apportarent. Henrich/König in Engelland/
schrieban Friedrichen, Regnum nostrum,
quicquid vbique nostræ subiicitur ditioni,
vobis exponimus, vestræ committimuspo-
reftati, vt ad vestrum nutum omnia dispo-
nantur in omnibus vestri fiat voluntas
imperit, RADEV. I. c. cay. 7. Eben dieser
ib. M. cap. 76. schreibet von Friderico. Re-
ges Hisvaniæ,Angliæ,Pranciæ, Daciæ, Bo-
erstæ atque Vngariæ ad suam
votugtatem sicinclinatos habuit, vt, quoties

O 3 ad



206 TeutscherKeichs- Cap.V.

ihm durchgangig angewieseneRang. Der-
selbe schreibetsichnicht von dem blossenUrtheil

des

ad eum litteras vel legatosmitterent, sbive-
gere auctoritatens imperandi, illit non aeesse
voluntatem obsequendi genunciarent, Impe-
ratorem ConstantinopolitanumManuel

lexit, vt se non Romeæ,sedNeo-
romæ vocet imperzrorem. Et ne multis mo-
rer, toro regni sui tempore nihil vnquam
duxit melius, nihil iucundius, quam vr im-
perium orbis Romæe sua opera suoque labore
prißina polleret vigeret autoritate, Von
Henrich dem sechsten schreibet NICETAS
CHOS. Aun. Iib. I. daß er den Griechi-

schen Kayser ziemlich gedemüthiget und ge-
schätzet. Er ließ Almericum zum König in
Cypern krönen. ARN. LVBEC.lib. V.cap.2.
Nach dem interregnowarRomsHerrschafft
gering die Reichs-Macht schwach. Doch
erhielt sich die alte Hoheic. Die Käyser ga-
ben sichundbekamen Titul/ die diese gznug an-
zeigeten. Sie hiessendas Haupt derChri-
stenheit, ObersteCapitain derChristen-
heit. Wovon unten ein mehrers. Kein Reich
hat ihnen solche Vorzuüge strittig gemacht.
Der Frantzoß Aubery wendet vieles dagegen
ein. Er will so gar Franckreich höher halten
und diesemaufdas gantze Reich Anspruche zu-
schreiben. Sein eigener König ließ ihn aber
deswegen in die Baitille setzen,
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des Pabstes her. Sondern alle Komge und
Fürsten haben denselbendem Reiche und des-
sen Haupt, dem Kayser, willig eingeraäumet.
Kein EuropaischerKönig hat dem Kayser den
Rang verweigert. Die Griechischen Kayser
haben den Rang zugestehen müssen.(a) Jn

eige-

H. 2.
(a) Nach den gleich ietzo angeführten Zeugnissen
ist andem durchgängig dem Käyser gegönnten
Rang nicht zu zweiffeln. Siehe noch OT-
TONEM FRIS., Mift. lIib, I. c. 23. 24. da
Conradus an Iohannem SGriechischenKäyser
schreibet Adhæc Francia Hispania, An-
glia, Dania, ceteraque regaa imperio no-
sKro adiacentia, quotidiana legatione sua,
cum debita reuerentia obsequionos fre-
quentant, æd en, quæ imperii noßri mandæatæ
sunt,sepromta essetam obsidibus, quamsa-
cramentisafßrmantes. Hier kanst du füglich
a maiori ad minus argumentiren. Den Ti-
tul an den GriechischenKäyser finde also:
Conradus Dei gratia Romanorum impera-
tor Augustus, charissimofratri suoE. Por-
phyrogenito Comneno, illuri 8 glorieso
regi Græcorum, salutem fraternam dilectio-
nem. Jn dem Concext tituliret sich Conrad
Serenims nostra, und giebt dem Griechischen
Käyser Dilectio nobilitas tua. DemKäy-
ser Friedrich I, machte Pabst Hadrian einen

O 4 Rang-



208 TeutscherReichs- Cap V
eigenem Hoffrager hat derstayseruicht einmal
srembdenKontgen den Rang zugestanden. (b)
Das rintztge LürckischeReichwill in allen gletch
dem unsrigengehalten seyn. Der Sultan be-
kommt von dem unsernden Kayser-Titul. Es

pfle,
Rang-Streit. Der Kayser wieß thn gantz
trucken ab und zu Christt und der Apostel
Demuth. Cum Komano Pontifici seribi-
mus, iure ex antiquo nomen nostrum
præporimus. GOLDASTVS Constit.Imp.
7. I. pag. 2. Heut zu Tage hat man dem
Pabstaus vermeynterAndacht denRang ge-
lassen. DenRang der Europäischen Koöni-
ge hat Pabst Iultus der Andere an. 1504. in
seinerCapelle eingetheilet. Jn dem reglement
hat ein oderanderer Potentat noch manches zu
erinnern. Daß aber dem Känser der Ober-
MRana gegeben worden damit sindalle zufrie-
den. Nur dem RömischenKönigewillFranck-
reich den ihm zugesprochenen Rang nicht ge-
ben. Siehe den Europ. Herold vomFür-
stenth.des Pabstspag. &98.

(6) Hievon zeuget SARNICIVS Hißt. Pol. pæag-.
387. daß aa. 1515. Käys. Maximilian den
Rang vor denen ihn besuchendenKönigen in
PohlenHungarn und Böhmen Sigismund
und Vladislaum/ sowohl zurNeustadtals zu
Wien, stets genommen habe. Neuere Exem-
pel giebet Jwantzig in Theatr, Præced,
cap. Lpag.3-
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pflegen aber die Turckischeu Gesanoten zu
Wien nie so viel Ehr-Bezeigungen, als die
KäyserlichenzuConstantinopel,zu bekommen.
Das Reich nennet der Turcke das höchste und
trefflichste inder Christenheit. Der Käyser
wird von den Türcken das Haupt der Chri-
stenheit, und der Glorwürdigste unter den
ChristlichenPotentaten geneunet. Desto we-
niger an dem durchgängig dem Neiche und
dem Käyser bey den Türcken angewiesenen
vornehmstenRangZweifelzu tragen. (c)

III. Des Reiches Titulaturen.
Das Reich wird das Römische genennet.

Noms Herrschafft ward durch die bundigste
Verträge erhalten. Jtalien war der Teut-
schen Bothmäßigkett unterthan. Die alte
Hoheit und Ober-Herrlichkeit, theils Schutz-

Ge-

(c) Esward an. 1606. im Frieden der reci-
proce Käyser -Titul ausbedungen, Doch
der Türekebeksmmt nur den Titul als der
OttomannenBaäyser Herrscher inAsia,
Gräcta und Orient. Das übrige Cere-
moniel hat 5wantzigo I.c II.pag. 5.seq-
wohl aufgezeichnet. Die neueste Abgesand-
schafft zuWien muste mit schlechtern Ehr-
Bezeugungen/als die Kaäyserliche zu Constan-
tinopel bekommt verlieb nehmen. Der
Käyser bekommt auch stets bessere Geschen-
cke als er dem Turckengiebt,

O5 32-
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Gerechtigkeit und LehenbarkeitüberRomund
Jtalten ist davon eines theils übrig blieben.
Die übrigen Ansprachenauf die völlige Herr-
schafft scheinen vielen voöllig richtig zu seyn.
Doch ermangelts nicht an allerley Zweiffel.
Demungeachteterhältman tetzo billig den al-
tenTitul theils zum Andencken der alten
Hoheit, theils zur sichernBehauptung des all-
gemeinen Vorzugs. (a) Maximiltan hat das

Reich

H. 3.(2) Daß unserRömischesReich mit dem
alten nichts zu thun habe/ ist eine ausgemach-
ce Sache. Dadurch fället auch die an sich
und uberhaupt abgeschmackte Meynung von
der in unsermReich noch ietzo fortwährenden
vierten Monarchie. Von denen auf diesen
Titul hafftenden ferneren Rechts-Ansprachen
reden wir unten. Nur glaube/ der Titul
Romisch Reich muß ietzo sowohl als der
andere, Römischer Kayser, behalten wer-
den, Siehe oben cay. III, s.7. not. a.PAg. Iæ-
Die allgemeinen Vorzuge sind doch ietzo gros-
sen Theils von Roms Hoheit abhängig. Das
glauben wenigstens heut zu Tage die an-
dern Nationen. Ehemahls ward frey-
lich der blossenTeutschen Nation eine beson-
dere Ehr-Furcht zugetragen. Doch ein Volck
istdie Sache aufrichtig zu gestehen nicht
vornehmer als das andere. Das wissen ietzo

andere
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Neich das RömischeTeutscherNation füg-
lich nennen lassen.(b) Der Titul des Heiligen

Rei-

andere Völcker mehr als zu wohl. Wegen
Roms Hoheit lassensie die alten Verträge
nachgemeiner Einstimmung und selbst reden-
der Billigkeit gut seyn. Gegen der Anfuühz-
rung der alten Teutschen Vorzuge moöchten
siemehr erhebliches einwenden wollen. Da-
zu könte ihnen die damahlige schlechte Be-
schaffenheit der andern Staaten Materie ge-
ben. Ein und andere fremdeKönige haben
sich den Käyser-Titul angemasset, Siehe
die Exempel vonSpanienEngeland Franck-
reich und Moscau bey PFEFFINGEK Vier.
Illußtr, lib, I. tit. 5. PA. 419. DenTitul hät-
te man ihnen gönnen mussen wenn andere
Goölcker eingestimmet hätten. Doch wür-
den sie deswegen dem RömischenReich und
Käayser den Rang nicht strittig gemacht ha-
ben: Weileigentlich nicht der blosseReichs-
und Bayserliche, sondern hauptsächlich der
Rõmische Titul des Ober-Rangs von an-
dern Völckern wurdig will erachtet werden,

(0) Der Titul soll gegen Franckreichs ehrgeitzi-
ge Anschlage seyn belieber worden. Er war
auch gut denJrrthum zu heben als wenn der
Teutsche König durch die päbstliche Krönung
erst Römischer Käyser würde. Die alten
Dertrage gaben Teutschland die Herrschafft

über
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Reiches istschon sehralt. Kein anderes Reich
massetsichdesselbenan. Vermuthlich hat der
Pabstzu diesemTitul geholffen. Romheisset
die Hetlige. Ob der Kayser Friederich der
Erste den Titul dem Pabst zurbrauade ange-
nommen? stehet in eingem Zweiffel. Viel-
leicht soll heilig auch so viel als ewig heissen.
Weil man gemeynet,das alte Römtsche Reich
werde in dem unsrigenerhalten, müste dahero
ewig bestehen, (c) Selbst der Nahme des

x

uüher Rom, Wer dorten Konig gewehlet ward
solte ipso iurefacto gleich Käyser zuRom
seyn Siehe die schönenZeugnisse OTTONIS
FRiS. undGVNTHERI allegiret in der erste
Betr. Cap. 3012.224. 25. DenTituldes
ReichsTeutscheration selbsten findest
du fastin allen Reichs-Abschiedenund im La-
teinischenRomanum imperium Germanicæ
oder Teutonicæ nationis, bey GOLDASTO
Const. Imp. T. II. pag. 173. c.

(c) Andere Könige lassen fich wohl die Titul
Sacræ regiæ Maiestats beylegen. Aber sa-
crum imperium oder regnum wird kein
Staat genennet. Wolteman solchenTitul
neuerlich aufbringentoürden andere Völcker
nicht einstimmen, Gegen den Pabst und des-
sen Foderungen brauchtenzuKäys. Friebrich
des ErstenZeiten die TeutschenBischöffe den
Titul sacrum imperium, bey KaDEVICO

Uist.
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Retches ist merckwurdtg. Der wird keinem

andern

Fust.b. I, cap. 16. Viellcicht aber freckt doch
eine PäbstlicheListhinter der ersten zweiffel-
hafften Aufbringung des Zitlus Heilig.
Der Pabst/als Stadthalter EShriste/ will über
Cheisti oder das Christliche so sichtals un-
sichtbares Reich zu sagen haben. Unser
Christliches Reich soll gegrundet seyn auf
Christi Reich. Die 4. B. un Proem. sagt:
Christianumimperium, cuius fundamentum
super chriftianisfono regno feliciterstabilitur,
Cudwigs Aenderung in Christi regno gefällt
mir wohl/ ob gleich die von ihm in derEr-
läut. pag. 29. angesührten lectiones variæe
alter exemplarium bedencklich scheinen. Bey
solchen Umständen muß wohl der Nahme
Heiliges Reich unserm Staat seyn eigen
geworden. Aber der Pabst hat dabey das
meiste gewonnen. Der Stadthalter Christt
mut ja wohl auf das Christliche/ auf Christi
Staat gebauetes Reich die nachste Aufsicht
mit allem Recht haben. DieserSchlutz der
bey den altenZeiten viel Gewicht hatte/hat des
PabstsHoheit bey uns sogroß gemacht. Zu-
mal da dieses Heiligen Christlichen Reichs
Haupt vom Pabst muste gekroönet werden.
Der wuste bald das winisterium vnctionis
in ein directum dominium zu verwandeln.
K. Luthers Römische Kroönung ward in ei-

nem

5



214 TeutscherKeichs- Cap.V.
andern Staat als dem Türckischen beygele-
get. Und pfleget man unter dem blossen

Wort

nem schimpflichen Bild und Uberschrifft vor-
gestellet, Diesehieß
Kex venit antefores, iurans prius vrbis ho-

nores,

Posthomoßt Papæ, recipit quo Jante co-
ronam.

Vid. RADEVICVS Lb. L. cay. 10. VPiel-
leicht ist also der erste Ursprung des Titels
Heiliges Keich unsermReich sofatal, als die
RoömischeKrönung gewesen. Heut zu Tage
wächst dem Pabst durch solchenTitul nichts
mehr zu. Die Catholischen selbst räumen
ibm uüber das Heilige Reich im Weltlichen
nichtsmehr ein. Ludwig der Bayer hat ihn
am ersten durch seine herrliche Reichs-Con-
stitutiones abgewiesen. So bleibet der Titul
ietzo als ein Vorzug vor andern Reichen bil-
lig. Eines Nahmens können auch mehr Ur-
sprungeseyn. Sacerbedeutet auch wohl æter-
nus, magnus. Beyde Bedeutungen reimen
sich auf die Meynung von den vier Monar-
chien. Jstdie nach dem gewöhnlichen Ange-
ben richtig muste unserReich bis ans Ende
der Welt währen. Daher könte es heilig,
ewig, groß genennet seyn. Denn die oben
bereits abgeschmacktgenennete Meynung von
den vier Monarchien meist alle unsere ältere

Histo-
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Wort schon gnugsam das Teutsche Reich zu
erkennen. (d)

IV. Des

Historien-Schreiber gehäget. Der vernünf-
tige OTTO FRIS, Chron, lib. IE. cap. 14-
stimmetihr selberbey und richtet seine Chro-
nick darnach ein. Unser Reich ist auch ihm
eine Fortsetzungdes alten RoömischenStaats.
Es war also eine recht communis opinio,
Datzer kan sie endlich einen Einfluß in den
Reichs-Stilum genommen haben. Wäre sie
bey diesenbliebenund hätte uns nur mcht in
dem Iure publico so vieles Gewirre vermahls
gemacht/ so hätte es hingehzen mogen. So
hat man noch immer an den alten durchdiese
Meynung verursachtenJrrthümern auszufe-
gen. Liß noch andere Muthmassungenmehr
bey BOECIEKO in der aiss. de elogio S
Rom. Imperii,

(d) Jndem S. 2. Z. de I.N. G. C. heist es
Quoties nonaddimus nomen, cuius sit ciui-
tatis, nostrum ius intelligimus. Alsokam
es auch auf daß/weil das Röömische Retch
nicht regnum, sed mperium genennet ward/
endlich der Nahme imperium allein so viel
als Romanum imperium geheissen. Bey
TACITO de mor, Germ.cap. XXXIII. stehet
Vrgentibusii fatis nihil præstarefortu-
namelius potest, quam hestiumdiscordiam.,
So brauchet er es Aun, lib,I. cap, 9. und an-

derwett
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1V. Des Reichs-Hauptes eigene

Titulaturen.
UnserReichs-Haupt hat nach und nach

manche Titulaturen angenommen. Die er-
sten Koönige schriebensich bloß König, odermit
dem Beysatze vonOst-Francken. Dazu gab
die Behaltung der Fraänckischen Rechte Gele-
genheit. (a) Wie Otto Roms Herrschafft

be-

derweit sehr häuffig. Die Scriptores Hi-
storiæAugustæ thundergleichen. So brau-
chen wir es/ sowohl als die Frembden/ noch
ietzo. Das Reich, le Saint Empire, Impe-
riuw, heistdas Römisch-TeutscheReich.
Jn dem Verstand brauchen wir auch das
Wort Reichs -Historite für die Teutsche
Staats-Htstorie. Es ist der erstevon die-
semNahmen schon so deutlich als der andere.

S. 4.
(a) Die Titel Rex Orientalis Franciæ, und der-

gleichen mehzrere/ findestdu in den Diplomati-
bus gnugsam. Koönig Henrich schrieb sich
bloß weg FHiearicus diuina clementia Rex,
Siche die vielen diplomata in GVNOLINGII
Henr. A. Derselbe zeiget auch mit unum-
stößlichenGründen/ daß sich unrer Henrichen
die alten Fraänckischen Reichs-Rechte noch alle
erhalren haben und damals an keine Landes-
Hoheit gedacht worden sey. Aus welchen
Ursachen schon vor Alters der treffliche

Reichs-
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behauptet, nahm er den Tttul Imvera-er huid
Augustus an. Die alten Romischeu Rigen-
ten hielten dieseTitel höher als den Kongli-
chen. JmTeutschenblieb der Titul Komischer
Konig, vb gleich im Lateinischenunter Kex und
Imperator Komanorum,nach dem Empfang oder
Ermangelung der pabstlichen Krönung, grosser
Unterschted gemacht ward. Die Jrrthümer,
welche dieserTitel gegeben und vermehret, sind
bekand guug. (b) Mit Friederich des Erstett

Zet-

Reichs- Fürstund Historicus OTTO FRIS.
dafür gehalten/ daß das Teutsche Reich auch
nach den Carolingern mit Recht das Fran-
ckische genennet werde. Wie d ssn ver-
nünftiges und unpartheyisches Urtheil in der
I. Betr. 1. Cap-9. 10 lut. PAg. 27.18. gantz
angefügrat worden.

(b) Den Titul Imperator nahm Cæsar,upd nach
ihm Augustus theils an/ weil er höher geach-
tet ward als der Kööntgliche. Die Römi-
schenRaths-Herren hatten Könige oft zu Sli-
enten. SVETONIVS Cæß. rap. LEXVI.
Theils beliebte er ihn modestiæ testandæcau-
N, indem der Köntglicheverhasstwar. Dies
saget TACITVS Aun. I. cap. 9. gantz deutlich.
Nach Carl des Grossen Exempel nahm Otto
den Titul Romanorum Imperaror sofort an.
Dessen Gelegenheit und Befugnissesi.he oben
1. Betr.Cap I. S. 12. Cap. Ul, S. 4 Li-

P nige



218 Teutscher Reichs- Cap. V.
Zeiten kam die Benennung Semper Augustus
auf. Man nahm esvon den Griechen an, und

solte

mige aus dem Titul herfliessende Jrrthuümer
beschenwir unten in Cap.VI. 5. 8. Wie die
Publicisten bey dem Verstanddes Nahmens
gestolpert und des alten RömischenKäy-
sers Rechte bey den unsrigen zu finden ver-
meynetistübrig bekandt. Durch die distin-
ction inter Regem Rom. ImperatoremRom-
hat der Pabstviel gewonnen. Es hieß er ma-
che den KäyserdurchseineKrönung. Die teut-
schenStande wähleten nur einen Köntg. Die
Käyserunterschtedendie annos regni und im-
perii theils gar sorgfältig. Diele achteten
es doch nicht. Von Carl des Fünften Zei-
ten hörete der Unterschied der Nahmen auf.
Denn dieser selbst noch vor der Roömischen
Krönung sich electus Romanorum Impera-
tor nennete. Ferdinand und Maximilian
der Andere wiesenden Pabstvöllig ab mit sei-
nen Ansprüchen. Doch ist das Uberbleibsel
von dem Unterschiedder Titel ubrig daß die
erwahltenKäyser sichvor der TeutschenKrö-
nung nur Row. Rex, und erstdarnach KRom.
Imperator nennen. Siehe Carl des VI.
Capitul. im Titel. So solldoch diegeistliche
Salbung einigen effect behalten. Die ab-
geschmackte Erzehlung eines Traums und
an den 8, Vldaricum;, BischofinAugsburg

im
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solte eine heilige unverletzliche Mazestatdes
Käysers bedeuten. Der Teutsche Tirel, Alle-
zeit Mehrer des Reiches, reimet sich schlecht
darauf. Doch er istnun Mode. (c) Nach

dem

im Gesicht gerichteren Befehls für KönigHen-
rich den Andern und Heiligen wird noch in
praxi so zu reden vrgiret,. Die Henrico regi,
ensis ille,quisine capulo est, signisicatregem,
qui sine benedictione pontificiali resaum
tenebit: capulatus autem, qui benedictione
aiuina tenebit gubernacula. Da hat also
freylich dieGeistlichkeitobgleich nicht eben der
Pabft selbst dem Königlichen Schwerdt noch
denKäyserlichen Haft auch heut zu Tage an-
zusetzen. Von dem andern Roömischen Kö-
nig der bey des Käysers Lebzeiten gewählet
wirdstche obenCap. III. S. 10. Daß der
Titul Kayferim Teurschen neu seye und man
vormals vonnichts als Kömischen Bunig
oderBönig gewust habe ist aus allen Uhr-
kunden bis in undnach dem XIV. Seculo er-
weislich.Wie davon nebstandern Lehmann
in der Speyr. Chron. zeugen kan.

(c) Augusti Nahmen hat Octauius zuerst be-
kommen. Wie und warum? siehe sVETO-
NIVM Aug. cap. VII. Ob fich Iustinianus in
den Institutionibus und sonst Semper Augu-
stum geschrteben oder ob das Wort semper
zupius, fslix, triumphator gehöre wird in

P 2 Zweiffel

ff
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dem interregno brauchte man Caæsaris Nah-
men. Dergab Gelegenheit zu dem teutschen

Wort

Zweiffel gesetzet. Doch wenn die Unter-
schrift des Prom, Inflit, P. P. A, soll Perpe-
tuum Augusto heissen so mag man wohl
das semper zu Augustus rechnen. Hat also
zweiffels-ohne von den Griechen Käyser Fried-
rich den Titul recht angenommen. Vorher
ist er etwa nur eintzeln gebrauchetworden.So
lesebey dem OTTONE FRIS, Hift, lib. I. cap.
23. 24. bloß in Conradi III, eigenen Titeln
Komanorum Imperator Augustus, IJn
dem ray. 28. geben aber die Romer eben dem-
selben Excellentissimo atque præclaro vr-
bis orbis dominé Conrado, Dei gratia
Komanorum regi Semper Augusto S, P. Q.K.
Friderici setne edicta und rescripta haben al-
Ie den beständigenTitulsemperAugustus,bey
Dem RADEVICO lib.II, cap. 7. 16.55.56. c.
Nach ihmbrauchen alle auch so gar die vom
Pabst nicht gekrönten Käyser diesen Titnl.
Sihe von Wenceslaw und Maximiliano I.,
GOLDASTVM Const. Imp. T. I. Pag. 378.
402. &c. Ein gleiches ist von den eigent-
lichen Römischen Königen zu mercken: Mem
const. T. I pag.506, Worinn beyderseits auch
mit Brauchung des teutschen Titels hernach
gefolget. Wie der teutsche Titul Allezeit
Mehrer des Reichs aufkommen ist wenig

be-
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Wort Baäyser. Welches also in spateZeiten
erst

bewust. Jn dem Teutschen Diplomate Ru-
dolffdes Ersten bey Lehmann Speyr.
Chron. hb. V. cap. 104. finde nur noch allein
die Worte EinMehrer des Keichs. Hie-
nechstist aber zugesetzetAllezeit oder 4u 1-
len Zeiten. Es kansyn/ deß man auf den
eigentlichen Ursprung des Worts nichr Ach-
tung gegeben. Zum wenigsten finde/ daß der
kluge OTTO FRIS. Chron. Iib. III cap. 3-
da ervon dem Nahmen Ausulti redet es nur
nennet nomen cunctis vsque ad id tempus
inauditum seculis,apicem declaransimperii,
solis Romanorum debitum regibus. Es
scheinetaus diesem/ daß des Nahmens eigent-
licher Berstand aus dem SVETONIO von
ihm nicht seyewahrgenommen worden. Also
fiel man endlich auf dieHerleitung desWorts
ab augeo, vermehren: da es doch herkam
von augeo, einweyhen. Daß man mit
Fleiß von demrecht- origine vocis, well der-
selbenach demhoyonischenAberglauben schme-
cke abstrahi-et und auf den andern unglei-
chen Urssrunggefallen kan ichnicht glauben.
DiemeistenWörter sanctus, sacer,religiosins,
schreibensichvor einem heydnischenAberglau-
ben her.De derinatio vocis giebt und nimmt
der Sehenichts, Ludwigs in der Erlaäut.
d- Güld. Bull 12. seineMeynung daß

P 3 viel-
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erst fäller. (d) Maximilian nennete sich Er-
wähl-

vielleicht ein Pfaffen -Streich unter der
teutschenversion des Nahmens Angustusver-
borgen seye gefällt mir wohl. Nehme ich
aus der A. B. das Christianum imperium su-
per Christi regno fundatum, davon oben ge-
redet zu Huülffe deucht mir die Sache noch
deutlicher zuwerden. Christiani illius im-
perii Haupt-Theil ward die Kirche zu seyn er-
achtet. Der Augustus, als ein Haupt des
Reiches und der Kirchen Advocat solte die
Kirche fleißig vermehren. Dakönne er einen
rechten Allezeit Vermehrer des Keiches
abgeben. Die Ottones, und besondersHen-
rich der Andere/ habens ja mehr als zu viel ge-
than. Denn nach der Clerisey Erklärung
ging das vermehren auf das beretchern.
Der teutsche Titul Vermehrer war damals
wol schwerlich noch gebräuchlich. Man
wuste den Käyseen es schon sonstmit guter Ma-
nier abzuschwatzen. Wie der teutsche Titul
recht Mode ward/ da war fast alles ausgege-
ben. Vielleicht wolte du Cleriseydie ihnen
erkältet scheinende Liebe zum geben und ver-
mehren dadurch wieder aufmuntern. Ob
und wie im Politischesder Titul einen End-
zweck gehzabtund wie er sehereichet worden
lasseandern zu untersuchen über.

(a) Wie der Nahme Cæsaris von dehomischen
Im-
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wählter Kömischer Bayser und Bönig in
Ger-

Imperatoribus sey durchgängtz gebraucht
wordenob selbige gleich nicht vonCælaris Ge-
schlechtwarensind bekandte Sachen.Von un-
sernlmperatoribus brauchte man wol im Re-
den und Schreiben den Titul auch noch ante
interregnum, So brauchen es die Romer in
der oben angeführte Epistel anK.Conrad.Der
berühmte Poet GVN THER braucht es in K.
Friedrichs I.Geschichtenicht selten. Esmag a-
ber kein Käyser soeigentlich denselbenCælaris
Nahmen/in den eigenen Titulaturen/ als Luda
wigder Bäyer/gebraucht haben. Demmoch-
ten seine Jtaliäntsche Cantzellisten den Titul
beygeleget haben, Jedoch schrieb er sich als-
denn nur CæsarAugustus, nicht mit Semper.
Siehe AVENTINVM lib. VII. cap. I7. n. 9-
cap. 19. n. a2. GOLDASTVS T. I. Conslit,
Imp. Pag. 324. Eben dieser Ludwig hat sicha-
ber mehrmalen auch nach der Hand/ mit Aus-
lassungdes Wortes Cæsar, semperAugustus
geschrieben. Welches die vielen Diplomata
tey eben dem GOLD. gnug ausweisen. Der
Atul istauch nach der Hand nie recht Mode
worden. Jch finde ihn in den alten Versen
vor der güldnen Bulle. K. Carl der Vierte
hatihn nicht gebraucht. Vielleicht aus Neid
gegin K. Ludwig. Die folgenden Käyser las-
sen imm gewöhnlich aus. Man hat das teut-

P 4 (sche
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Germanien. Den Titul behält man bishe-
ro. (e) Die Schreib-Art Wir im Anfang

der

scheWort Kayserkieber dafür angenommen/
und das lateinischefahren lasffen. Der Vor-
zug und der unsern Kaysern durchgaängig ge-
gönnvete Rang beziehbet sich also nicht auf das
Teutsche Kayser -sondern auf das Römtsche
Reich oder vielleicht auch die Imperatoris
semper Augufti Benennung. Imperatorist
nicht ins Tentsche vertiret Man würde es
einen Beherrscher haben heissen müssen.
Welche Titulatur denen teutschen Ohren
vielleicht zu verdrießlich geklungen hätte.

(e) Maximiltan schricb stch ErwaähltenRäy-
ser,mit Gutbefinden des Pabsks. Er kunte
die Römische Krönung wegen Menedigs
Feindseligketten nicht abwarten. Von dem
Pabft mogte der Titul dann und wann beriits
vorhero den Kaäysern gegeben seyn. So ren-
net Gregorius III, K. Henrich den Sechsten
Elektum Romanorum Imperatorem gleih in
der Uberschrift seines Breue bey LEIBNIT.
Cod. lipl. Prodr. n. V.pag. 4. Hernach hat
man dem Wort Erwahlter einen besondern
Nachdruck wegen der freyen Kaäyser-Wahl
beygekeget. Carl der Funfte schr.eb sich
stets soim Latetnischen und Teutschen. Nach
2ENMOCAKI de Vita Car. lib. III.pag. 167.
Zeugniß hat er sichder Wahl/und deß cr Kay-

serliche
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der Benennungward erst nach dem interregno
recht

serliche Wurde nicht als ein Erbe sondern
als ein hohes Aint anzusehen wohl crinnert.
Caroli IV. n A. B. Proëm. Beruffung auf
das offticium, quo Cæsarea dignitate potiatur,
giebt ein gleiches sehzr wohl und fuglich. Der
Ditul/Konig in Germanien, wird auch von
Maximilians Zeiten stets behalten. Warum
ist eraber angenommen/ und heißt niche itt
Terutschland? Das erste/deucht mir/ ist ge-
schetzen dem Pabftzugefallen. Weil er den
Kayser-Titulohne Krönung einräumete/wol-
te man zeigen/ die Teutschenwähleten nur ei-
nen Koönig der Pabstmache den Käyser.Der
Ursprung des Titels würde aber freylich nach
dem altenAberglauben sehrriechen, Nun be-
hält man thn ohne solche Possenweiter zu
glauben. Daß der Titul nicht Teutschland
nennet istwunderlich. Vielleicht hat man
ihn aus purem Einfall des Cantzellisten aus
dem Lateinischen behalten. Jch suche kein
Geheimniß darunter. Das Wort Teutsch-
Land war sonstdamals bekandt gnug. Daß
Henrich der Erste sich bloß weg Kex nennete
konte seine Ursache haben. Die Historie des
Zustands selbiger Zeiten lehret sie. Man
wolte keinen Teutschen Staat mit Setzung
oder Auslassungseines Nahmens beleidigen.
Es schiene auch weder Teutschlands/ nochFran-

P 5 ciæ
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recht gebrauchlich. (D) Aber Von GOttes
Gnaden schrieb sich schon der FranckischePi-

pin.

ciæ Orient. allgemeine (Benennung zu dien-
lich. Solche Ursachenfallen hier alle weg.

(f) Jnältern Zeiten istes etwas rärer und auch
fast verdächtig. Alte Teutsche Reichs -Ur-
kunden haben wir kaum und können also die
BenersnungWir da nicht antreffen. Nach
dem interregno ist das Wir von Rudolffs
Zeiten an dessenReichs-Abschted bey Leh-
mann Ub. V. cap. 108. sich dessen bedienet
stetslim Gebrauch blieben. Jm Lateinischen
bleibet das Nos immer rärer. Es räumet

sich dasselbe nicht wohl zu der lateinischen
Sprache genie. Jm Context ist nichts ge-
wöhnlichers als in plurali zu reden und zu
schreiben. Woher aber mag die Benennung
Wir wol aufgekommen seyn Jch halteda-
für zur blossenHoheits-Anzeige. Denn sol-
che ansehnlicheTitulgönnete man den Käysern
gerne. Es laßt sich hören daß der Käyser
alles habe mit Einstimmungder Stände thun
mussenunddaherdieselbeeingeschlossenWMir
können sagen. Ludwig Erl. der Güld.
Bulle Pr. pAg. 5. Daß dahero aber der Ti-
tul entstandenglaubeichkeinem nicht. Die
Sache war so gnug bekandt. Jn äusserlichen
schematibus dasselbe aller Orten zu zeigen/
ar der TeutschenThun nicht. Sonst wür-

de
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pin. Jhm folgten alle Komge und Käyser.
Doch brauchten auch Fürsten und Bischoffe
gleiche Schreib-Art. (5) Die Vermehrung

der

de der Reichs-tilus sehranders keklungen ha-
ben und noch klingen. UnsereReichs-Fuür-
sten haben den Titul/ nach völlig behaupteter
Landes-Hoheit/erst recht angenommen. Es
hat keiner gedacht daß dadurch der Land-
Stande Ansehen und Macht was zuwachsen
solte. Wenn also der Kaäyser/ oder auch ein
Fürst sagt Wir sind unvaäßlich, Uns
thut der Magenweh, Wir haben zu-
viel gegessen,so ist es so ungereimt nicht.
Seine Hoheit stehetihm in allen Sachen/ also
auch in gemeinesten Reden/ anzuzeigen frey.
Die Reichs-Stände haben freylich einen ei-
genen Magen der durch die Speise welche
der Landes-Herr zu sich nimmt nicht gesätti-
get werden mag. Aber wer hat denn iemals
ausgemachet daß das Wort Wir von den
Reichs-und Land-Ständen sich eigentlich ver-
stehenmusseoder solle? Gesetztauchdoch nim-
mer zugegeben daß des Worts Wir Ur-
sprung von der Stände Mit-Regierung ver-
mögte erwiesen zu werden; so ist doch mehr
als zuwohl wissend/daßmancheWorte in dem
Gebrauch sich gar nicht nach dem Ursprung
richten. Gnug davon.

(8) Die Formel Von Gottes Gnaden ist
wol
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der Käyserlichen Titul mit anderer Rei-
che

wol ehemals aus deuotion angenommen.
Vielleicht haben die Pfaffen auch darunter
was gesuchet. Weil sie aber nichts in der
Qualität der Herrschaft sondern eine blosse
Wuürde/ wegen welcher man SOtt Danck
schurdigzu seyn demüthig erkennen wolte/ an-
zeigete so brauchten es ehemals bereits Käv-
ser, Fürsten/Bischöffe/ ja auch Grafen und
Aebte. Davon zeugen die ältesten diplomara
gantz promiscue, Der Käyser brauche sieie-
tzo noch in der alten Absicht. Er erkennet sich
GOtt wegen der ihm gegönneten höchsten
Wurde in der Christenheit verbunden 2 ob er
gleich sich gerne bescheidet daß er erwählet
seyeund keine Reichs-Herrschaft sich anzu-
massenhabe. Unsere Fürsten-mäßigeStän-
de brauchen diese Formel in gleichem Ansehen.
Jhre Landes-Hoheit damit anzuzeigen ift ihne
garnicht nöthig. Die istohne dem genug be-
kandt. Grafen Prælaten/ brauchen esnicht
sogewöhnlich. Doch sind sieLandes-Herren.
Die Formel soll eine mehrere Hoheit ietzo be-
deuten. Dahero etliche Gelegenheit genom-
mendieselbe neuerlich als ein Zeichen dersou-
verainite anzugeben. Wiewol der Ursprung
und theils heutige Gebrauch der Worte der-
selbenAuslegung gantz zuwider ist. Franck-
reich erlaubet zwar die Formel seinen Vasal-

len



22

S. 4. und Fürften-Staat- 229

che Benennungen moööchte vor Henrich
dem

len nicht. Jn einem Monarchischen Reich
muß aber billig die Königliche Hohzeit etwas
mehreres voraus haben. Also ist aus der
Formel weder den Bischöffen in Teutschland/
noch denHertzogen/eineLandes-Hoheit eher zu-
zuschreiben/ als siesie kundbar bekomen haben.
Solte stegleich nach Abgang der Carolinger
denen Reichs-Fuürsten eine Landes-Ho-
heit und den vollkommenenBesitzdes-
jenigen, waszu demSchutz der Kegie-
rung Dero Lande und Unterthanen
gehoret,anzeigen. DessenBeweis daraus
will geführet werdenweil man zu der Ca-
rolinger Zeiten dergleichen bey einem
auce, principe, cowite, nicht antraff. Wo
will man fort wenn man nun darthun solte/
warum es denn bey den Bischöffenzu gleicher
Zeit was anders bedeute? Sagstdu ja diese
sind damals keine aber wohl die Hertzoge
nach der Carolinger Abgang/ Lands-Herren
gewesen. So antworte ich daß dieses eine
klare petitio principii, wie die Schule redet
sey. Und warum haben denn die Grafen/
die du unter der Hertzoge Landes -Herrschaft
der Zeit setzest/ sich einer gleichen Formel da-
mals immer oder doch oft bedienet Du
sagest/sie haben die Mit-Herrschaft in der
Provintz allezeit gehabt, Wohl/sowaren die

Hertzo-



dem sechsten wenig erweislich seyn. (n)
V. Dem

Hertzoge in der Provintz nach deiner eigenen
Meynung nichts anders/ als was derKäyser
im Reich war. Wo bleibt die Landes-
Herrschaft? Wiederum konten damals die
Hertzoge bey solchenUmstaänden dieFormel in
höherem Verstandfuühren warum wird es in
eben dem Verstandedem Käyserbeyzulegen so
bedencklich seyn? Alle Stände sindMit-Re-
genten. Es ist nicht undienlich oder ar-
gerlich die Ursachen zu untersuchen. Jn
solchGewirre und contradictionen führet a-
ber diebey allen Formelchen darzuthun von ei-
nigen gesuchte Post -Carolingische der Her-
tzogen Landes-Holzeit.

(h) Der nennete sich Regem Sicilie, Jhm fol-
geten alle Käyser/soviel eigene Erb-Lande hat-
ten. Carl der V. hatte einen sehrweitschweif-
sigenTitul. Uber selbigenmoquirte sich der
Konig in Franckreich. Doch umsonst, Sei-
ne Erb-Staaten haben ja mit dem Käyser-
thumnichts zu thun gehabt. Beyderley Rech-
te sind unterschieden. Alsowerden billig die
Titel auch besonders gesetzet. Das mercket
man daß/ obgleich die Käyser zugleich Teut-
scheHertzogthümervon der SchwäbischenRe-
gierung an behielten doch diese in den Titeln
mct erwehnt worden. Carl machte mit sei-
nen Böhmen den Anfang es zu benennen,

Wie-



V. Dem Reichs-Haupt von andern
beyzulegende Titulaturen.

Vormals pflegten die Kaysersich, nach der
Morgen-Lander Gebrauch,mit hochtrabenden
Titeln selbstzubenennen. Sie schrieben sich
Glorwürdigst Unüberwindlichst und

Durch-

Wiewohl das war ein Königreich. Sigis-
mund folgte mit Archiprinceps Brandenbur-
gicus, Rupertus hatte seiner Chur nicht er-
wehnet. Friderich brauchtealle Oesterreichi-
sche Lande im Titul. Denn nun eine gerau-
me Zeit hermusteein KaäyserseinenStaat von
den eigenen Landen hernehmen. Vormals
hatte er noch Taffel-Güther. Hatte er gleich
ein Hertzogthum dabey behalten soachtete er
es fast als der Zeit ein Tafel-Guth. Das
brauchtees nach derHand gar nicht mehr. Die
von den Käysern ins besondere benenneteTeut-
scheErb-Lande haben auch die Modemehr auf-
gebracht daß die Fürsten alle Lande is specie
benennet. Vorher begriff mancher meistens
unter dem Haupt -Lande die übrigen mit.
Ergab dahero auch nur eine Stimme denn
diese/ non numeratis adhuc, sed ponderatis
suffragiis,andern durchschlagenkonte. Bey
billig angenommenen grossern Titulaturen
können ein und andere Furstenmit Recht mehr
Stimmen fodern. Wovon oben in der I.
Betr. Cap. 2. 5. 20. was geredet worden.

5. 5-



232 TeutscherReichs- Cap. V.

Durchlauchtigst. Oas kam endlich ab. Nun
braucht ein Kayserbloß weg die oben angeführ-
te Titel von Imperator, Cæsar, Semper Augu-
stus, Kex Germaniæ, Mit selbigen kan er sich
gnugsam vor andern Königen distinguiren.
Deun keinem diese Titel, Imperator oder
Cæsar, von andern Voölckern zugestanden wer-
den. (A) Es hat aber der Kayser ein Necht

auf

H. 5*

(2) Liß die Carolingische und SächsischeKäyser-
liche Titulaturen. So hat MABILLONdIVS
R.aipl, Lib-II.cap.3.S.8. ein Diploma Caroli,
da es heißt In nomine Patris, Filii Spiri-
tus S, Carolus Serenissimus,Augustus a Deo
coronatus, Magnus, Pacisicus Imperator,
Komanum gubernans imperium, quiper
misericordiam Dei Kex Francorum Lon-

gobardorum. Ein anders hat BALVZIVS
en Capit. T. I.Pag. 439. Imperator Cæsar Ca-
rolus, Kex Francorum inuictissimus, Ro-
mani rector imperii Pius, Felix ac Frium-
phator semper Augustus. Dieses hält aber
PITIIOEVSs wegen der ungewöhnlichen Ti-
tel für unrecht. Unter dem Diplomate
ward bey dem ligno der Käyser nicht weni-
ger hoch qualisiciret. Signum Caroli
serenissimi Gloriosissimi Imperatoris
Augusti. Signum Domini Ottonis Magni
inuictissitni Augusti, Siehe MABILI-,

4.
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aufmehrere Titel, die ihm gantz allein von
und vor andern beygeleget werden müssen:
Sowird er Unüberwindlichstallein geheissen.
Er bekommtden Titel Allerdurchlauchtigst,
und giebet übrigen Königen bloß Durchlauch-
rigst. Jhm stehet die Benennung Bäpser-
liche Majestaät allein zu. Aus seiner und des
Reichs Cantzeley bekommt kein Konig den
Majestats- sondern nurden Titel, Königliche
Würde. Jn Hand-Briefen hat der Kayser
etlichen Königen ein mehrereszugestanden. (b)

Die

a.l. capæi22, Das erstere bey der Aufschrift
kam endlich ab. Mit dem signo hat man
lange continuiret. Jetzo pflegt der Käyser
wie andere EuropäischeKönige ohne weitern
Pomp/ seinenblossenTitul in der Uberschrift
setzenzu lassen und auchbey der Unrerschrift
den blossenNahmenzu gebrauchen.
Der Titul inuictissimus istvor Alters/ wie

noch ietzo/dem Käyser in stilo curiæ vornehm-
lich und fastallein eigen gewest. Sosindnach
den Carolingischen undSächsischen/besonders
die Schwäbischen Käyser immer benennet
worden. Siehe die Briefe des Königs von
Engellanddes PabstsVictoris und der Ca-
nonicorum S. Petri zu Rom bey dem RA-
DEVICO Hift. lib.I. cap. 7. lib. II. cap. s0.
68, Neuere Exempel sind andern ohne wei-
tere Anführung bekant genug. Liß das

neueste
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Die Titel Oberstes Haupt, ObereCapttaum
der Christenheit, und dergleichen mehr, sind
von dem Pabst, und werden vondem Türcken

noch

neneste Friedens -Instrument zwischen Käy-
serlicherMajestät und den TürckeninFABKI
St. Cantz.P.XXXII.p.598 Ibi: Ex par-
te Serenissimi ac Potentissimi Inuictisfimi
Romanorum Imperatoris ex paxrte
vero Serenigfimi ac Potentisfsmmi Magni Sul-
tani &c. Von den Titeln Allerdurch-
lauchtigst und Käyserliche Majestat,
den der Käyser bekommt/ und Durchlauch-
tigst,wie auch Ew. Liebden oderKönigl.-
Wurden, den er wie auch die Reichs-Can-
tzeley /andernKönigengiebt/ sieheExempel in
FABRI St. Cants. P. XXVIII. p. 345. 3494
352.363. 372. P. XXX. p. 465. 470. u. s.w.
Woselbstauch die distinctiondes Wortes Se-
renitas, welches den Königen und Cæsarea
oder Imperatoria Majestas, welcher Titul
von allen Königen dem Käyser beygeleget
wird in viel Exempeln zu sinden. P. XXVIII.
Pag. 335. 347. 355. 414. &c. Den Streit
wegen des Majestäts-TitulsmitFranckreich
welchen der Kähser in Hand-Briefen demsel-
ben endlich so wol als ehemals Spanien/
zugestanden aber aus der Reichs-Cantzeley
stets verweigert istmeldet VIQVEFORT
Ambass.lib.I.pag.734. 735. und aus demnoch

ein
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noch jetzo dem Käyser gegeben. Auf selbige
ist aber kein Nechtzugründen, indem siewill-
kührlich vermögen gegeben oder auch wegge-
lassenzu werden. (c)

VI.

ein mehrers 5wantzig in Th. Præc. P. I. c.
1. Pag. 2. JIn dem Wort Serenisfimus
lässet sich keine distinction machen. Wie
auch finde/daß nach dem Exempel das Wort

Allerdurchlauchtigst oft mit Durch-
lauchtigstwenn Könige an den Käyser
schreiben abgekürtet wird. JmNeich selb-
sten ist man wegen genauer Setzung der Ti-
tel Allerdurchlauchtigst, Unüberwind-
lichster, viel accurater. Des Titels Ma-
jestathabensich die alten Käyser wol selbst
von sich bedienet. Daß ihn Pabstund Kö-
nige demKäyserbeygelegetistalt genug. So
fangt sich Pabst Hadrians Brief an Käys.
Friedrich den Ersten an bey RADEVICO
Hift, Ilib.I.cap. 9 Imperatoriæ Majestati
paucis retroactis dicbus recolimus scri-

phlte.

(c) Von willkührlichen Titeln ist nicht viel zu
reden. Dergleichen sind iego manche die
man vormals dafür niche ansahe. Der
I. 9. de L, Rhod. de iactu, da Antoninus
sagtEgo quidemmundi Dominus, lässet sich
von mundo Romano expliciren. Daßman
aber nachmals unsern Kaäysern solch domi-

Q 2 nium
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VI. Im Reiche hergebrachte Cu-
rialien.

VondenReichs-Staändenwird das Reichs-
Haupt mit besonderemRespect verehret. Es

nen-

niummundi oder vrbis orbis daher selbst
in öffentlichen Reichs-Urkunden beylegete/
läßt sichmit nichtsalsselbigergeitenwenigen
Einsichten in die PolitischeWahrheiten ent-
schuldigen. Exempel von solchem dominio
mundi artributro habe ich dir in obigen schon
angeführet. K. Friedrich der erste nahm
gerne solche Titel an die ihm dieRomer/ J-
raliäner Cardinäle gaben, Siehe RADE-
VICYM Hif. lib, K. c. 22. lib. II. c. 4. Er
selbstschreibe: Quia diuinæ prouidentiæ cle-
mentia vrbis orbis gubernacula tene-
mus bey OTTONE FRK. lib. II. c. 30.
Er fragte einsmals die zwey JuristenBul-
Zarum und Martinum, zwischen denen er ritte:
Vtrum de iure essetDominus mundi Bul-
garus sagte/non quantum ad proprietatem,
Aber Martinus war fertig zu sagen quod
erat Dominus, Dem schenckte der Käyser
das Pferd darauf er geritten war. Bul-
garus seufzete Amisi equum, qui dixi æ2-
quum, quod non fuit æquum. OTTO
MOR. ge rebus Læaud. ad an, 1358.PAS. 818.
Ludwig der Bayer nennet sich Cæsar Augu-
stus, gentis humanæ, vrbis orbis custos

a Deo
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nennen selbst die Shurfursten den Käyser
Allergnädigster Kayserund Herr. Sie
schreiben sich allerunterthaänigst. Die all-

gemei-
a Deo eclectus; schreibet auch: Vrhi Orbi
Dei ope armis, nostra potentia, vict ies
insuperabili dextra præsidemas, bey dem
GOLDASTO Const. T. I. p. 3233. Daß die
Rede der FrantzösischenAbaesandschaft an
die Churfürsten von an, 1519. bey eben dem
GOLD. P.I.der R.-chůund. it, 21. P. 35-
völlig richtig seye kan kaum mir einbilden.
Es heißt da: Vniuersus terrarum orbis, ac
penitissime illiusnationes, gentes, populi
in vos conuersi adstant circum-

lustrantes explorantes, cui tantam rerum
molem, cui rotius orbio habenæas sitis credi-

turi? Gesetztes ist richtig sowar es einwill-
kutzrlich von selber Zeiten Umständen ange-
rathenes compliment, Das giebt kein
Recht. Kayserliche Majestät würden heut
zu Tage denselben selbstfür einen abgeschmack-
ten ftatteur ansehen der ihnen tout de bon
ein solches dominium totius orbis aus den
alten Formeln beylegen wolte. Geschweige
daß sie solche Titel selbstfodern oder præten-
diren solten. Weil es also alte verlegene/
und nun bey genaueren Einsichten in die
Wahrheit/fast aus der Mode gekommene Eh-
ren-Titel sind dieman wo es hoch kommt

Q. 3 den



238 TeutscherReichs- Cap. V.

gemeine Lehen-Pflicht, und in gewissemVer-
stand Unterihäntgkeit gegen das Reich, schiene
als das beste Band zu seyn, die Reichs-Glie-

der

den Oratoribus und Pocten noch zu gut haält
habe ich ihrer kaum einmal unter den will-
kührlichenTiteln imText gedencken wollen.
Die andern Titel von OberstesHaupt der
Christenheit, und dergleichen/ können noch
eher hingehen. Die sind nicht ohne alle rea-
Ktät. Sie zeigen den durchgängig dem Käy-
ser zugestandenen Rang an. Wiewohl sie
fliesseneines Theils mit aus der Meynung de
dominio orbis, welche man etwas sauberli-
cher/nach der befundenen klaren Abgeschmackt-
heit der vorkgen Ticel/ har geben wollen. Es
sind aber auch solche Titel alle willkühzrlich.
Der Türcke leget sie noch ietzo dem Reichs-
Haupt bey. Siehe 5wantzig TP. Præc. c. I.
Die Reichs-Abschiedenennen hier und dar den
Käyser den Oberst,Haupt undVogt der
Christenheit.R.Spir.an. 1529. S.t. PabstPi-
us II, erkläret K. Friedrichen den Oritten zum
Obersten-und General-Capitain aller
ChristlichẽMasfengegen denTürcken.Das
Diploma hat LEIBNITIVS in Cod. Dipl. F. I.
n. 190 p.421, Deswegen istkein Potentat genö-
thiget gleiche Ehren-Titel noch ietzo dem Käy-
serzugeben. Gegen den Turcken mögte aus be-
sondernUrsachen dergleichen prætension, wo

er
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der unter sich und mitdem Reich zu verbinden.
Der Käyser gebiethet hohen und niedern

Stän-

er inskünftige solcheEhr-Bezeugung aus den
Augen setzenwolte können kormiret werden.
Sonstund von andern werden dergleichen Ti-
tel willkührlich gegeben oder weggelassen.Der
Rang/in dessenBedeutung siepassirenkönnen/
bleibt dennoch wohl dem Käyser. Die Ge-
rechtsahmewegen des allgemeine Schutzes der
Christenheit und Christlichen Kirche folgen
unten im VI. Cap. 5. 4. Die haben noch ei-
nige Absicht auf jene Ehren- Titel. Fragt
stchnoch: Wo istes wol hergekommendäß den
TeutschenKäysern theils der TitulDominus
mundi beygeleget/theils auch darnach dadoch
die Reichs eMacht begunte schwach zu wer-
den/sosoxgfältigihnen erhalten worden Ant-
wort. Der erste Ursprung der Titel ist aus
der Meynung als wäre unserTeutschesnoch
das alte Roömische Reich. Manche Käyser
liessen sich gerne damit schmeicheln. Den
meistenProfit zog aber wiederum der Pabst
davon. Deswegen half er der Lehre durch
seine Aurorität meisterlich.Derwünschte/daß
sein vicarius in temporalibus, wofuär er den
Kayser angab mögte Dominus mundi heis-
sen. So mustensich alle Könige gleiches tra-
ctament, als dem Käyservon demPabstwie-
derfuhr/ gerne gefallen lassen. Erkrönte/ ja

Q 4 ma-
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Staänden. Er nennet siesein und des Reichs
Unterthanen. Doch muß aus solchen Cu-
rialien keine Reichs- Herrschaftdem Kayser
beygeleget werden. Die Sache selbstweiset

ein

machete den Dominum mundi. Rex in Cæ-
sarem promouendus von weme? als vom
Pabst. So leyret noch die A. B. cap. I. S.“,
immer getrost mit Was gewann dadurch
der Pabstnicht Wie gerne wuünschteer daß
dem Käysersein Titul blieb. Er stieg alsdenn
auf den grossenRiesen und war noch groösser
als derselbe. Hoöre die bedencklichen Worte
aus des Bonifacii VIII, Constiturion, die er
für den Käyser gegen Franckreich ergehen las-
sen. Nota scripta funt, qued vicarius
IEsu Christi successorPetri potestatem 4
Græcis ranstulit in Germanos, 72 ipsi Ger-
mani, i. e. septem principes, quatuor Laici
&c tres Clerici, posfint eligere RegemRomano-
rum, qui estpromouendus inImperatorem,
Monarcham omnium regum &5 principum-

rerrenorum. Nec insurgat hic superbia
Gallicana quæ dicit, quod non recogno-
scit superiorem, Mentiuntur, Quia de-
iuresunt esse debentsub rege Romanorum.
Der gabs grob gnug. Damtt Franckreich
ihm recht unterwurffig wurde wolte er es
Teutschland unterthänig machen. Denn der
Kayfer war freylich damals gewaltfig unter

des



;2

r

5 6 und Fürsten-Staat. 241
ein anders, als die Worte zugeben scheinen.(a)
Die Titel, welche der Kayserdenen Ständen
beylegete, klungen vormals sehr gering Die

Chur-

des PabstsGehorsam. Erverklagte die Chur-
furstenbey demPabst/und sieihn. Der Pabst
lachte ins Fäustgendaß er den vermeyaten
Dominummundi so zur Ziehe hatte. Ludwig
kehrte aber das Rauche heraus gegen den
Pabst. Der wartete aber auf bessereZetten
und erhielt den Titul. Jetzt lkässet ihn der
Pabstselbstgerne faleen, Die heutigen Zei-
tenwollenihm nicht mehr fugen. Eine gar
zuhoheWürde des Käysers ist ihm ietzo mehr
furchtbar/als vortheilhaft. Wegen des Ti-
tulseines Haupts der Christenheitkön-
nen theils obige Gedancken wieder gelten.
Jn mehrarę Weitläuftigkeitkan mich hier
nichteinlassen.

5. 6.(2) Liß diehäufftgenActa publica, Mandata, und
dergleichen mehreres in FABRI Staats-
Cantzell. neuern Tomiu. Jn selbigen zei-
gen sichdie neuestenCurialien. Daßdaraus
keine Reichs- Herrschaft fliesse ergiebet
sichvon selbsten. Der Käyser befiehlet Amts
wegen/ ex officio, quo Cæsarea dignitate-
potitur matura dehberationepræuia: 4. B.
Proëm. Die Stände beschliessenmit dem Käy-
ser znd er befiehlet hernach. So lasset sich

Q 5 her-
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Churfursten htessen ehemals Ehrwürdig
und Hochgebohren. Denn folgte Durch-
Iauchrta. Inderletzten Capitulation heissen
sie Hochwürdigste,Durchlauchtigste. Der
alte Tirel Oheim und Leven bleibet. Die
Konige im Chur-Collegio haben aber die Titel

Groß-
hernach dte Impertatis potestatis plenttudo,
welche die A. B. so oft rühmet aus den vor-
hergehenden paflagen leicht erklären. Fit
plena porestas per confensum decretum-
iwperii. In den Capitulationen und Reichs-
Abschieden ergiebet sichdes KäysersHandlung
mit Churfuürstenund Ständen. WelcheGe-
dings-undPacts-Weisegeschicht. Cap.
Car. VI. Prou. Aonder/wiein andernal-
so besonders imR.A. von 7654. S. 197. 199
es von KäyserundStänden so heisset: Sol-
ches alles und jedes, wie hier oben ge-
schriebenstehet, und uns KäyserFerdi-
nand denDretten berühren thut, gere-
den und versprechenwir bey unsern
Bayserlichen Würden und Worten
stet, festund unverbrüchlich, aufrichtig
zuhalten, zu vollziehen, deme stracks
nachzukommen, undzu geleben, sonder
Gefahrde.Und wir, die Churfürstẽund
Staände,und derAbwesendenverordne-
te Ratbe, BothschaftenundGesandte,
bekennen guch öffentlich mit diesem

Ab-
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Großmächtigst und Bruder dazu erhalten.
Der Titel Durchlauchtig wird nun auch an-
dern Fuürsten bey der Reichs-Cantzeley so
schwernicht mehr gemachet. Uberhaupt hat
man in Curialien angefangen den Fursten-
Stond mehr zu distinguiren. Viele herrsch-
süchtige Formeln bleiben tetzo weg. Welches
auch mehr zu Erhaltung eines guten Ver-

trau-

Abschied, daß alle und tede obbeschrr2-
bene Puncte und Artickel mit umserm
guten Wissen,Willen und Rath vor-
genommenund beschlossensind willi-
gen auch dieselbẽalle samtund sonder-
lich hiemit und Braft dieses Briefes,
gereden und versprechenauch in guten
wahren Treuen, die, so vier einen ie-
den, oder denvon demer geschickt,oder
gewalthabend ist, betrifft oder betref-
fen mag, wahr, stät,fest, aufrichrig,
und unverbrochen zu halten und zu
vollenziehen,unddeme nach allem Ver-
mögen nachzukommen und zu geleben,
sonder Gefaährde. Welche völlige Be-
schreibungder zu Stande gebrachten öffentli-
chen Handlungdestolieber von uns gantz ein-
gerucket ist ie besser sie das eigentliche Ver-
staändniß der sonst in einigen Zweiffel verwi-
ckelnden äusserlichenCuriglien zu öffnen ver-
mögend ist,

(b) Von
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trauens, ja selbst der dem Kayser zustehen-
den Rechte, als das alte Blend-Werck die-
net. (b)

vn Von

(b) Von den Churfürsttichen Titulaturen siehe
die Capitulationen von Carl dem V. an. Die
weltlichen Chur-Fürstenbekamen in Ferd. III.
die Geistlichen in Ferd. IV. Capitulationen
höhere Benennungen. Die letzte Capitula-
tion giebt ihnen HochwürdigstDurchlauch-
tigst. JndemS 3. stehhetauch:Denensel-
ben (Chur-Fursten)wie bereits im Ein-
gang dieser unserer Capitulation ge-
schehen,also auch führohin das prædi-
cat, respectiueHochwůrdigstundDurch-
Iauchtigstzulegen und damit continui-
ren&c. DieCurialien wegen der imChur-
fürstlichen Collegio sich befindenden Könige
magstdu in eben selbigerCapitulation finden.
Die letztern bekomen den TttulBruder: Die
andren heissenTeven und Oheim. Die
letzten Titel sollenzu K.Ruprechts Zeiten auf-
gekommen seyn. Wie solches LIMNÆVS
I. P. lib. III. cap. 3. n. 36. mit Vergleich der
alten Urkunden am besten lehret. Jn K.
Carls/ Ferdinands/ und Maximilians Capi-
rulationen qualificirete man auch die Chur-
FürstenLieben Kreunde. Man ließ a-
bergleich dieselbeTitulatur in folgendem aus
und blieb bey den alten. Warumdiegeistli-

chen
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vli. Von derStaände Lehens-Empfangntß

im Bayserlichen Hof-Lager.
Die Stände, hoch und niedrig, sind des

Baysers und des Reiches Lehen -LCeute.
Ehe-

chenChurfürstenNeven/dieweltlichen Oheim
heissen finde nirgends dargethan. LIMd.EI
Bermuthung daß die GeistlichenalsSohne
der Kirchen Neven des Kaysers heissenals
nepotes ex sorore, wie die Kirche in Ansehung
des imperiiærg. Nov. VI.princ. heissedeucht
mir schlecht zum Ziel zu treffen. Die Bischö-
fe wollen nichtSöhnesondernVorsteher oder
Sponsi der Kirche seyn. Dasletztere giebt
das lus Canonicum. Vielleicht sind die Ti-
tulaturen bloß wegen derVerwandschaft 02
der weil auch die Chur-Fursten die nechsten
Glieder des Reichs in der A. B. Prom, und
cap.2. genennet werden ohne weitere refe-
zxion aufden UnterschiedeveundOheim,
aufgekommen. Ob die Geistlichen sich der
Käayserlichen Liebe undZartlichkeit als quali
nepotes, bestenshaben recommendiren wol-
len? will nicht entscheiden. Doch erinnere
mich/daß TACITVS Germ. cap. XX. der Teut-
schenNeigung dabey sonderlichwohl beschrei-
bet. Sororumfiliis (gqui nempe nepotes et-
iam dicuntur) zdem apud auunculum, qui
æpud patrem honor. Quidam sanctiorem
arctioremgue hunc nexumsanguintsarbetran-

cur,

e
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Ehemals ward die Lehen-Pflicht gleich bey
des neuen Kaäysers Krönung zugleich abgele-

get.

rur, in Acciprendis obsidibusmagis extgunt,
ranquam it animum ßrmius, domum--
latius teneant, Die Geiftlichen wollen im-
mer von den Weltlichen etwas haben bald
Geld/ Guthz Geschencke oder Schutz. Den
Weltlichen versprechen sie dafür den Prie-
sterlichen Segen und Gebeth. Von den Welt-
lichen dienet einer dem andern mit Rath und
der That. Willst du daher den Ursprung
des Titels Oheim errathen kan ichs lei-
den. Die alten Fürsten bekommen ietzo aus
der Reichs-Cantzelley alle den Titel Durch-
lauchtig. Mit welchem manzwar anfangs
sehrsparsamgewesen/ und ihn kaum eintzeln
den höchsten Häusern beygeleget. Die neu-
en Fuürstenmüssenden Titel besonders lösen.
Dieneuere Tax-Rolle setzt6000.fl. dafür an.
Dadurch aber werden siedoch den alten Fur-
stennicht gleich. Diesedistinguirensich schon
ausserdem in mehreren realitæten. Davon/
wie auch vonden alten herrschsüchtigenReichs-
Formeln und stilo an die Reichs- Stande/
nicht vieles zu reden nöthig. Das letztere
kan ieder selbstermessen/dernur die alten Aus-
schreiben und Befehlemitden heutigen reseri-
ptis zusammenhalc,

5. 7.
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get. (3) Jetzo mußeinjeder ins besondere in
dem Käyserlichen Hof-Lager die Lehen em-
pfangen. An statt der Unmündigen soll der
Vormund die Lehen suchen. Churfürstenund
Fursten bekommen bey dem Känserselbstdie
Lehen. Prälaten und Grafen melden sich
bey dem Reichs-Hof- Rath. Die ersten ge-
ben nichts. Denen Fürsten und andern ist
eine gewisse Taxe vorgeschrieben. Die Le-
hens-Empfangniß durch Bevollmachtigte ist

durch-

S. 7-
(a) Es erhellet dieses besonders aus dem merck-
würdigen Exempel bey Rudolfen des Ersten
Krönung. Die Fursten empfingen die Lehen
zugleich mit dem Creutz an stattdes Scepters.
H. STEKO ad an. 2274. sagtdavon Rudol-
fus statimexegita principibus clericis lai-
cis fidei inramentum. Quod cum recusa-
rent propter sceptri absentiam, ipse electus,
signumcrucis accipiens, talia dixissefertur
Ecce signum,in quo nos rotus mundus est
redemtus, hoc signo vtamur loco sceptri,
Et deosculata cruce omnesprincipes, tamspi-
rituales quam seculares, ipfam crucem loco
sceptri osculantes, recipientes feudafihifdeli-
ratis iuramentum præstiterunt, Ob hier un-
ter den Fuürsten auch die Prälaten und Gra-
fen verstanden werden/ oder ob dieselbigen nur
an statt einer besondern Lehens-Empfängniß

in



durchgangig gebraäuchlich. Die Fahnen-und
Scepter-Lehen sind abkommen. Jetzo wer-
den alle mit dem Schwerdte belehnet. (b)
Die Lehen verdienen die Stande nach ihrer
eigenen Einwilligung auf den Reichs-Tagen.
Dazu dtenetdieMatricul. Die gemeinen Le-
hen-Rechte können auf die Neichs-Lehen nicht
ohne grosseVorsicht adpliciret werden. Die
öffentliche Reichs-Rechte geben hier eigentlich
Ziel und Maaß. Kan also sonderlich die ge-
meine Lehre von den Lehens-Fehlern schlech-
ten Platz alhier antreffen. (c)

11. Des

in turba gehuldiget bleibt/ nebst genauerer
Uncersuchen der damaligen Arten der Lehen-
Reichung anderweiter Untersuchungausge-
setzet. Die Lehens-Empfängniß geschachselb-
stenoft vor des neuen KäysersKrönung. So
war esvor K. Friedrichs Krönung. Adstri-
ctis omnibus,qui illo confluxerant, sdelita-
re hominio principibus Aquis-
Sranum venit, OTTO FRIS.Fist.lib, II. cap.3-

(b) Sind lauterSachendie in facto testatissi-
mo beruhen. Don den Scepter-Fahnen-
Lehen und dergleichen zu handeln/isteine Note
zu wenig. Vielleicht mache davon eine eige-
ne Anmerckung. Liß hiebey die neuesteVer-
ordnung wegen der Lehenin der Capis. Carl
VI. art. XI. XVI.

(c) Denn die Lehen sind in dem Reich zu dem En-
de
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1IIX. Des Reiches und Bäpyserriche
Warpen.

Ein eigentlichesReichs-Wappenhat man
vor dem interregno nicht eehabt. Die Käy-
serlichen Lehen-Briefe und diplomatas wurden

mit

de wegen der Furstenthümer und Lande belte-
bet/daß diß grossesystemaverbundener Staa-
ten desto füglicher sich indem nechsten nexu
mit dem Haupt und unter sich erhalten könte.
Die Reichs-Lehen sind folglich iuris publici.
Was siebetrifftsolte alss eigentlich in dem
iure privlivw erörtert werden. Wäre es zu

weitläuftig einzuschalten/ könte es als ein be-
sonderes lus imperii Fendale publicum ver-
handelt werden. Ein und das andere findet
fich nun wol den genteinen Lehen-Rechten
gleich. Keswegen fliessetes aber nicht aus
selbigen sondern theils den Reichs-Gesetzen/
theils Herkommen. Am meisten muß man
sich hüten/ der Stände Verbrechen nicht nach
den gemeinen Letzens-Fehllern abzumessen.
Die müssen aus den eigentlichen des Reichs
Verbindungen beurtheilet werden. Dem
nimme nichts/ daß oft der Reichs-Stylus sich
seibst des Worts Feloniæ, oder Lekens-
Sehler, bedienet. Der Nahme kan gleich
die Sache doch gewaltig unterschicden seyn.
Wer weiß aber auch nicht daß/die in der Can-
tzelley die Feder füthren ofr mit præiudicuis,

R folge
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mit dem Kanserlichen Bildniß besiegelt.Man
stehet auch Thurme, die Rom bedeuten sollen,
auf den Bullen. (a) Ludwig der Bayer soll

zu-

folglich Jrrthümern behaft sind und also
gegen den Sinn und die eigentliche Beschaf-
fenheit der Reichs- Verfassungsich ungleicher
Wortenicht seltenbedienen. Daraus ist al-
so nichts zunehmen. Wie musteunser heu-
tiges Ius publicum gantz anders aussehen/
wenn wir in selben dem alten Cantzelley-Sty-
10 so blindlings hätten folgen mussen
Siehe die mehrere Erorterung dieser wichti-
gen Materie in SPENERI Examine Longo-
bardicæ doctrinæ de FeloniaadStatus impertiè
communtter adplicatæ.

S. 39.
(a) Will gleich von etlichen/bald nach der Caro-
linger Zeit der Reichs-Adler als ein Wap-
pen angegeben werden/ so war es thei's nichts
beständigesdamit5 theils war der eigentliche
Wappen-Gebrauch damals noch nicht Mode.
Brauchte ein und ander Käyser zufälliger
Weise den Adler so geschah es zum Anden-
cken daß bey dem alten Romischen Staat in
den Feld-Zuügen die Adler besonders als ein
Heeres -Zeichen geführet worden. Jn den
Siegeln und Bullen liessendie alten Käyser
ihr Bild/bald sitzend bald stehend bald auch
das blossegekronteodermitkorbern umgebene

Haupt-
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zuerst den Adler zum rechten Reichs-Wap-
pet angenommen haben. Der hatte im An-
fang nur einen Kopf. Die Farbe ist schwartz,
im aüdnen Felde. Von Sigtsmunds Zeiten
an hat der Adler beständ:g zwey Köpfe ge-
haot. Eintgehalten es bedeute das chemals
gerheilte Romische Kaäyserthum. Nach zer-
storrem Griechischen Käyserthum habe das
Neich durch den andern Kopf sein Recht auf
den Orient andeuten wollen. Es kan seyn.
Doch so wäre dieses Wappens Ursprung ei-
nem klaren Irrthum zuzuschrekben. Viel-
leicht hat des MahlersEinfallzu dreser zterli-
chen Figur Gelegenheit gegeben. Zwey Adler
sollen es nicht seyn. Dentt eitt teichs- Ab-
schied neunet es deätuh den Adler mit zwey
Koöpfen. IJndie Figur des Adlers, vder auch

drum

Haupt- u. Brust-Bild/vorstellen.Manchmal
war ein Adler an der Seite. So sindets sich
noch in Carl IV, seinergüldenen Bulle. Der
Käyser sitzetmit der Krone auf demHaupt/und
den Reichs-Insignien in beyden Haänden. Ne-
ben ihm zur Nechten stehet der Reichs-Adler
mit einem Kopf/ zur Linckender Böhmische Lö-
we. Auf der andern Seite finden sich in sel-
biger die Thürne und Pforten der Stadt
Rom. Jn derselbigen sind die Worte/ Aurea
Koraa, und auf demRand/Koma caput muo-
di regit orbis frena rotundi, zu lesen.

W 2 (6) Fin-
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drum herum ,pfleget ein KäyserseinerErb-Lan-
de Wappen setzen zu lassen. Das ist nun ei-
gentlich das Kayserliche Wappen. Jedoch
wie der Kayser zu allen Reichs-Sachen seinen
Nahmen giebet also wird auch nicht des
Reichs Wappen allein, sondern das Kayserli-
che bey Siegelung aller Reichs-Urkunden ge-
brauchet. (b)

1X. Keichs-

(b) Findet temand in ältern Käyserlichen Jnfte-
geln den einfachen oder zweyköpfigenAdler vor
Ludwig und Sigismund der darf deswegen
sich mit uns nicht zancken. Wir distingui-
ren unter dem Ursprung des beständig- und
andern Ursprung des dann und wann zufäl-
lig geführten ReichsWappens. Jenen
scheinenwir zuverläßlich gnug angezeiget zu
haben. Um den andern sich zu bekümmern/ist
unsers Thuns nicht. Daß der Reichs-Adler
solle zwey Köpfe haben solches zeiget die
Muntz Ordnung von 1559. in Worten Un-
serund des Reichs Bayserlicher Adler
mit zwey Köpfen. Woher die Figur an-
genommen sey/ mögen andere streiten. Es
giebt dißfalls viel poßirliche Metnungen.
D.SPENER, Op. Herald. P.spec. lib. I.cap. 9-
32.7.P. 44.seq. fütret etlichean und verwirft
sie gutentheils. Daß zu unsern Zeiten ein
RAMVS sich hätte finden sollen der Aqui-
lam imperii bigam, oderAquilam imperii du-

plicem



1Ix. Reichs-Cantzelley undArchtv.
Des Reiches-IJnsiegels Verwahrung stehet

dem Reichs-Ertz-Cantzler, Ertz-Bischofenund
Chur-

plicem 5. K. I. i1nfigne ab Adlero, prncorum
illustrioris nominis Rege Heroe, herjulei-
ten sichbemühzet hätte sich wol niemand träu-
men lassen. Doch wir gönnen ihm die/ mit sei-
ner treflichen und aus den verlegensten Fabeln
hervorgesuchten Meynung eingelegte Ehre
aerne allein. Die Meynung ist wol die
wahrscheinlichste die wir anführen. Da
sie aber gantz klarlich sich darauf fusset daß
unserReich von dem alten RömischenStaat
herkomme und dessen Gerechtsame zu be-
haupten Fug habe so erhellet der hierun-
ter steckende Jrrchumgar leichte. Mystische
Auslegungen des Reichs-Wappens giebt dir
B. Sigismund weltliche Reformati-
on cap. XXVI. von denWappen des ge-
waltigen Bönigs bey GOLDASTO
Reichs-Satz. P. II. pag. 140. Dieselbe
Auslegung ist so abgeschmackt und einfaltig
als der gröste Theil der übrtgen Reformatton.
Jch halte dafür daß die gantze Schrift von
dem klugen und vernünftigen Käyser nicht ist
mit Augen geschen weniger adprobert wor-
den. Ein Pfaff dazu ein theils unwissender
und thummer theils grober päbstlicherScla-
vemuß es aufgesetzet und des KäysersNah-

R3 men/
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Chur-Fursten von Mäyntz zu. Er lässet die
Reichs-Cantzelley durch den Vice- Cantzler zu
abien versehen, Jn derselben sollenalle Reichs-Sachen, Standes-Erhöhungent, Lehens-Brie-
fe und dergleichen ausgefertiget werden. Es
ist ihr eine gewisse Taxe vorgeschricben. (a)

Das

men/ weiler es ihmvielleicht præsentiret da-
vor gesetzet haben. Der Pabst macht den
Käyser/ und giebt ihm alle Gewalt/nach jenes
Pfaffen Angeben. Wie solte der Känser
das aegen schon damalige Reichs-Gesetzeklar
lauffende Gezeug nur in etwas haben billigen
können? Unsers Wappens einfältigeMyfti-
scheErklärung mögke/nach dem schlechtenGe-
nie jener Zeiten/in etwas pardoniret werden.
Ubrigens von den Rey- Wappen/ welche von
denenOesterreichischenKaäysern theils selbstin-
ttzeils um das Reichs-Wappen pflege gesetzt zu
werden steheoben gemeldren D. DPENERVM
2. rit. n. 14. oder in mehrerer und angeneh-
mer Kürtze TriersEinleit.zur Mappen-
Kunstpag. 229 seq.

9. 2-
(a) Von den Ertz-Cantzlern liß obeninder Er-
stenBetr. Cap.II. S.7-lie e. Chur-Mayntz
eigentliche Befugnissemüssenunten besonders
angefülret werden. Dahin versparet man
die Materie. Die Reichs-Cantzelley stehet
unter Chur-Mayntz als Directore. Ibme

find
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Das Reichs-Archiv stehet auch unter der
Mäyntzischen Aufstcht. Als Ertz-Cantzler hat

dahe-

sind nicht weniger als dem Kanser selbstder
Vice-Cantzler und Cantzelley-Bedienten ver-
pflichtet. Diese zusammenwerden auch von
Mayntz wiewol was den Vice-Cantzler be-
trifft, mit KäyserlichemEinstunen/ angenom-
men. Die Cantzelley hat theils die Justit/
ttzeils die Gnaden-Sachen zu exoediren. Je-
ne von wegendesReichs-Hof- Raths/ diese in
Ansehungdes hohen demKäyserReichs-wegen
wohl -meritirendePersonen mit Wurden/
Ehre/ Stand/ und anderweit zu begnadigen
zustebenden Rechts. Daß die letztern bloß 1
aus der Reichs-Cantzelley sollen ausgefertiget

twerden/ verordnet Cæpit, Car. VI. art. XXII.
DerVice-Cantzlerhat wegen solcher doppel-
ten expeditionen seinebesonderezwey geheim-
te und zwey Reichs-Hof-Raths-Secretari-
en nebst andern (ubalternen Cantzelley-Ver-
wandten. Er selbsttst inReichs-Sachen wie
dte Hand und Mund des Käysers. Erfutz-
ret bey Lehens-Empfangnissen bey Reichs-
Versammlungen für den Käyser dasWort.
Er unterschreibet mit dem Käyser in Justitz-
Gnaden-und Lehen-Sachen. Welche letz-
tern Reichs/wegen nicht weniger bloß in seine
Cantzelley verweiset Capit. Car. VI. art. XI.
Das groössereund kleinere Reichs-Insiegelhat

R 4 er
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dahero auch Mayntz auf den Reichs-Tag zu di-
rigiren. Nun sindzwar zwey audereErtz-Cantz-

ler

er fur MayntzinVerwahrung. Ausserdem
geistlichenErtz-Cantzelley-Amt/ sind derVice-
Cantzler und Bedienten in Ansehung ihrer
Aemter/ ietzo lauter weltliche Personen. Sor-
mals mußte der Käyser in der Cantzelley geist-
liche brauchen. Durch Einführung der la-
treinischen Sprache bey allen Reichs-expedi-
rionen wurden die Läyen ausgeschlossen. Die
Geistlichen bekamen in allen Sachen zu diri-
giren. Jetzo mitiß die Cantzelley in keiner an-
dern Sprache/ als im TeutschenundLa-
teinischen alles ausfertigen. Capit. Ios. art,
XLII. Car. VI.art, AXIII. Die Làpen sind nun
Der letzteren Sprache aüch mächtig und ha-
ben dahrto die Geistlichen in der Cantzelley
weiter nichts zu thun. Die Lateinische Ex-
pedition stehet noch eines in der Tax so
hoch als die Teutsche. Die rechte Ursa-
che ist weil stemehrBemühung dem concipi-
enten giebt, VFFENBACE de Iud. Aul cap.
XXx. pag. 254. Diese Ursache hatte
725CHACKWITZ in den Noten der Capit.
Cær. VI. art. 23. P.357. recht erwegen sollen/
sowuürde seine unzeitige Glossewol unterblie-
ben seyn. Nicht der Papentzerey wegen
wie ers nennet/ sondern weil es mühsamer/ etn
gut lateinisch concept zu setzen fodert man

doppel-
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ler von Cölln und Trier. Der erstehat ein alres
Amt. Weil es aber in Jtalten selbstwenigzu
thungiebt, fällt ihm fastnichts zu. Triers Ertz-

Can-

doppelte iura. Die Reichs-Gesetzegeben wie
andere der teutschenSprache den Rang. Es
istgut daß unsereteursche Sprache fierßta ex-
court und gut gehaudelt wird. D-ß sie aber/
gegen die Lateinische alseiner armen, ver-
moderten, unansehnlichenSprache ge-
setzer als eine Bonigliche Printzeßin
vor einer Bauren-MNagd hoch zu ehren
steheda nehme keinen Part an Zsehæackvviz
in solchenWorten und mit mehrern hefcigen
expressionenpag. 377. gegebenen Meynung.
Vule werden glauben müssen wer so unzeitig
schmäle/ müsse keine rechte Einsicht in der La-
teinischen Sprache Furtrefflichkeit haben,
DenReichs-Stylum betreffend hat er meist
seine einmal eingeführte Regeln. Die Cu-
rialten Tirulaturen und dergleichen/ haben ih-
re gewisseWese; Wie wir oben in Ansehung
des Worts Majestät und Köntgliche Würde
gefunden. Manbleibt sogar bey der einmal
beltebten fast barbarisch zu nennenden lateini-
schenSchreib-Art. Wobeymir Ludwigs
in der Erlaäut. derGüldn.Bull. Proem,
Pag. 16.17. gute Erinnerung/ daß se:bige leicht
und wohl zu ändern und der Schwed'schen
Cantzelley gutem Exempelzu folgen stehe/ ein-

R5 faäl-
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Cantzelley-Amt istviel neuer. Doch hat er auch
nichts zuthun. Sondern alleSachenwerden
lediglich ausMayntz verwiesen. (b)

X Don

fället und bey dieser Gelegenheit als hoöchst
recommendable vorkömmt.

(b) Man hat sowol zuMäyntz/als zuWieneinen
Reichs-Archiv.Das ersterefoll aber inKriege-
Läuften viel gelitten haben. Uberhaupt tru-
gen vormals die weltlichen Herren vor Auftze-bung der Urkunden wenig Sorgfalt. K.
Maximilian muste sie erstdazu aufmuntern.
Die Geistlichen waren darin klüger. Was
sie betrifft giebt es alfo noch alte und gute
Archive. Jn wichtigstenReichs-Händeln
haben wir dahero oft gar keine Nachrichten
von ältern Zeiten. Und dochist die geringste
geistliche Schenclung gemeiniglich mehr als
zu wotzl beschrieben. Die Ursachen des Un-
terschiedes fallen ieden indie Augen. Die
Geistlichen nahmen gerne. Die Furcht es
dermalen wieder zu verlieren machte ste sorg-
fäleig. DieWeltlichen meynten/siemüßten
die Kirche immer vermehren. Das legte man
von reichmachen aus. Das hieher nicht ge-
höri e Exempel von Leviten/nahmen dieGeist-kichen en fauorabilibas an. Jn den ihnen
unvortheilhaften Fällen bekümmerten ste sich
um die Leviten wenig. Auf die Reichs- Ar-
chivezu kommen so stehen dieselbe unter der

Mäyna
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x. Vondenen Reichs-Kleinodten.
Von Carl dem Grossenhat man seinen

Mantel, Scepter, Schwerdt, Reichs-Apfel u.
mehrere Reltquien aufbehalten. Henrich der
erstere hat dazuvon Rudolf aus Burgund un-
terschiedeneHeiligthüm-r bekemmen.Aus die-
sen bestehen die Reichs-Blernodien. Ehe-
mals hatten sie viel Rechte. Wer die Reichs-

Insi-
t

Mayntzischen Direction. Even derselben te-
ben alle andere Reichs Sachen auf den
Reichs-Tägen zu. Das Mähyntzische Dire-
ctorium isthekandt. Was die andern zwey
ErtzCantzley-Aemter betrifft/ ist in der Sr-
sten Betr. Cap. II. S 7 it. c. gezeiget.
Bey der Kaäyserlichen Kronung pfleget sich
zwar etn silberner Stab mit drey anhangen-
den Sigille zu befinden.- Alle drey geistli-
che Churfürsten wo stezugegen pflegen thre
anzunehmen und vor dem Käyser zu tragen.
Ohnzweiffentlich dreses wegen der ihnen allen
drey zustehender Ertz -CantzelleyAemter.
Maäyntz lösetsteaber allein ab und leget stevor
den Käyser auf den Tisch. Jhm werden sie
allein von dem Käyser zugestellet. Bey der
letzten Krönung hängete er sieam Hals und
behielt sie auf der Brustbey der Tafel bis in
Dero Quartier. Hernach bekam ste der Reichs-
Vice-Cantzler wieder. Srehe WMahl-und
Krénungs-Diarium Car. VI, Contin. p-51.

5.104
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Iosügma hatte, kunte auf das Reich bey einer
iustehendenWahl guten Staat machen. (2)
Jetzo darf ste kein Käyserzu sich nehmen. A-
chen und Nürnberg haben das Recht, sie ver-
wahrlich aufzubehalten, Nürnberg hat sievon
Sigtsmund bekommen. Achen macht auf al-
le Ansprach. Zu den Kroönungen werden sie
durch Abgeordneten geliefert. Die nehmen
sie nach dem Gebrauch gleich wieder in thre
Verwahrung. (b)

xReichs
S. 70.

(8) Henrich der Andere trachtete sehr nach den
Reichs -Insignien. Die bekam er und dar-
aufmachte ihm dieWahl keine grosseSchwie-
rigkeit. SIGEBERTVSGEMBL. ad an.1002.
DITMARVS MEKS. ib, IV.p.299. Von
der heiligen Lantze dafur Heurich der Erste
an König Rudolfen von Burgund Land und
Leute gegeben hatte machen die Scriben-
ten groß Wesen. SIGEB. ad an. 929. saget
Hanc adinsigne tutamen imperii posteris
reliquit. Siehe OBRECETVM de Clinodiis
Imperit. Daß die Reichs-Insignien so viel
Reliquienbegreiffen hilft auchetwas zu dem
christ: ano imperio fuper Christianissmoo-
der vielmehe Christi regno stabilito. Von
welchen oben gnug geschrieben und in nähere
Betrachtung gezogen worden.

(8) Wegen der Achischen Ansprüche auf die
Reichs-
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xI. Keichs-Hof-Staat.
Die Reichs-Kletnodien eines theils tragen

ey der Kronung die Ertz-Aemter. Aus sel-
igen bestehetderReichs-Hof-Staat. Die-
es wegen hat das Reich einen Haupt-Vorzug
or allet Staaten. Kein Köntg hat so mach-
tige Hof-Beamten. Böhmen istErtz-Schenck.
Bäyern Ertz-Truchses. Sachsen Ertz-Mar-
chall. Brandenburg Ertz-Kämmerer. Pfaltz
Ertz-Schatzmeister. Lüneburg ist ein beson-
)er Hof-Amt noch nicht ausgemachet. Die
rstenErtz-Aemter sindaus den altestenZei-
en. Unter den Schwäbischen Kaysern ka-
nen sieauf die Lande, die sie noch ietzo haben.
Die Ertz-Aemter sind wegen alten Herkom-
nens dem Stift Bamberg zu Hof-Diensten

ver-

MReichs-Inütgaien-hat Ludwtg eine gelehrte
Disputation, unter dem Titul/Noriberga in-
signium imporialium tutelaris, geschrieben,
Was C2ECHEROOD in Metr. Prag. rad. 4-
P. 405. 406. den Nürnbergern zum Unglimpf
nachgeschriebenals ob sie die heiligen Reli-
quien der Edelgesteine und übrigen Schatzes
nach der Reformation beraubet ist eine be-
kandte Unwahrheit und Calumnie. Wie die
Insignienauf die Krönung geliefert/ und wie-
der zurück gebracht werden giebet im neuesten
calsudas Diarium der WahleundKrön.
Carls VI, cont, pag. If. I52 25.39. J5

S.II,
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verbunden. Sie lassen sie durch die Unter-
Aemter versehen. Es scheinet,daß sie aus de-
votion dem Stift Bamberg ein oder das ande-
re aufgetragen, das sie nun als Lehen erken-
nen. Die Reichs-Erb-Aemter versehen in
der Ertz-Aemter Abwesenhett ihre Dienste.
Es sind ihnen gewisseprewien angewiesen.Sie
stehenunter den Ertz Aemtern. Des Kaysers
Hof-Aemter haben mit dem Reich nichts zu
thun. Der Käyserbesetzet sie nach eigenem
Willkühr. (a)

XII.

S. II.
(2) Von der Ertz-Aemter Ursprung und Befug-
nissen siehe oben in der I.Betr.2. Cap.
S. 7. und lic, 6. 3. Cape 5. z3. lit, a, sequs
Alwo auch von dem neuen in Berathschlagung
gebrachten Ertz-Amrt für Chur-Braunschweig
einige unvorgreifliche Gedancken gegeben sind.
Daß die alten weltlichen vier Churfurften bey
Bamberg gleiche Aemter durch ihre Unter-
Aemter versehen lassen/istbekandt. Sie sol-
len auch ein und das andere dafür bey demBi-
schoffe zur Lehen tragen. Die Lehen-Stücke
sind aber nicht so ausgemacht. Jhm seye wie
ihm wolle so ist kein Zweiffel daß es bloß
aufgetragene Lehen sind. Vielleicht hat K.
Henrich der Andere die damaligen Ertz-Aem-
ter gleich beredet seinem neuen Stift zu Etz-
ren und Schittz/sichmit solchen Aemtern zu be-

la-
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XiiI. Keine Seichs-enventz.
Das Reichs-Haupt hat keine Residentz,
die von Reichs-wegen thme konte angewtesen

wer-

lader. Wie die Ertz-Aemter end!ich erblich auf
Böhmen Pfaltz Sachsen und Brandenburg
kamen/ haben diese einer selchen für heing ge-
achteten Bedienung sich nicht unterzegen.Ste
haben vielmehr aus ihren Erb-Landen eintge
Stücke zu mehrerer Verbindlichkeit zum Lehen
aufgetragen. Dabey ist es bes ietzo blieben.
Ven Lehen-Briefen mögen sichwol wenig fin-
den. Dem Lehen-Herrn wird auch von die-
senhohen Lehen-Mannern der Schun gebal-
ten. Das isk alsoeine eigene Art von Lehen.
Der Lehens-Herr muß auch in solchen Fallen
die Churfürstlichen Abgeordneten mit gantz
besoñderß Kutialien ansehzen. Wegen der
Amts-Verwesereund Erb-Aemter verordnen
von Ferdinandi II, Zeiten an alle Capitulatt-
onen/ daß ihnen auf Reichs-Wahl-und andern
Tägen/ da der KäyserlicheHofbegangen wird/
von den Hof-Aemtern nicht vorge. isfen/ oder
die von dergleichen Verrichtungen fallende
Nutzbarkeiren sollen entzogen werden. Das
Käyserliche Hof- Marschall-Amt dependtret
attch von dem Ettz-Marschall. Deme soll in
seinen Amts-Vetrichtungen durch die Käyser-
liche Landes-Regierung nie erngearissenwer-
den Capit, Car, VI. art, III. Die übrisen

Hof-
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werden. Ehemals warett in allen Provintzen
Tafel-Guther. Jn selbigen mogte der Käy-
ser sich nach Belteben auf halten. Sie wur-
den durch die Pfaltz-Grafen verwaltet. Er

kun-

Hosf-Aemter moge derKäyser allein bestellen.
Jhrentwegen lese nirgends etwas weiteres
verfüger. Ausserdiesen/wegen der Erb-Aem-
ter bleibet die Meynung LIMNAÆlI ad A. B.
cap. LXVII. S 4. obs23. gegrundet und in
neuester praxi bestätiget daß ein Churfurst
seinen Abgesandten mit Ausschliessung des
Erb-Amts/eine Verrichtung könne vollzehen
lassen. Weitlauftigere Nachrichten giebet
WAGENSEIL ge S. Rom. Imp. summis osfi-
cialibus fubosfictalibus. Liß auchMASCO-
VII aiss. de originmbus officiorum aulicorum
S. R. I. da alles in feiner Ordnung und ange-
nehmerKürtze vorstelliggemacht worden. Der-
selbe handelt auch S. 22. eq. von andern
theils abgegangene/theils noch fortwährenden
Neben-Reichs-Erb-Aemtern. Unter den
letztern ist sonderlich das Reichs-Erb-Thür-
Hücter- Amt von ihm im S. 48. angeführet.
Welches letztere/ dem ältestenunter denen Her-
ren Grafen von Werthern zuständigdurch
dessenGevollmächtigten den Herrn Grafen
von Lynar, bey letzterer Käyserlichen Krö-
nung ist versehen worden. WMahl -und
Kron. Diartum Car. VI, Contin.P.3

Se I22
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kunte auch in denen Neichs-Sradten verölet- u

ben. Die hiessen dahero Konigliche Städte.
1Es waren eines theils besondere Pallaste für

den Kayserin selbigen. Vermuthlich stund
im Anfang dem Kayserbey seinemAufenthalt
die Atzungs-Gerechtigkett zu. Doch die Stad-
te haben solche onera abgekaufet. Die Tafiel-
Guüther in den Provintzen sind thetls an die
Pfaffen verschencket. Theils sind sie denen
Landes-Fursten zugefallen. (a) Bereits vor

dem

5. 2.
(3) Von denReichs-Städten und den in selbi-

gen beßindlich-gewesenen Käyserlichen Pallä-
stengiebet die I.Betr. Cap. 3. S- 19. 20.
und beygefügte Noten einigen Unterricht.
Die Kayserlichen Tafel-Gucher die vormals
fast iæ jedenProdintzgewesen sind gnug be-
kandt, Hetzrich der Vierte hielt sich tmmer
in Sachfen auf. Das konte man ihm wegen
der Provintz Last endlich nicht mehr zugeste-
hen/ ob er gleich das Tafel-Guth behielt. Es
scheint/ die umliegenden hatten die Seruituten
Albergariæ, derKayseraberdas Recht diese
Atzung zu sodern. Deswegen beschwehrten
sichdie Sachsen soheftig daß der Käyser von
Jugend aufin Goßlar gelegen und im Lande

rnicht/ wie seineVorfahren herum gezogen
woedurch ihnen die Last unleidlich geworden,
LAMBERTVS SCIAFEN, ad an, 1973.74.-

S

!'æZti-
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dem interregao blieben die SchwaäbtschenKay-
ser

Pag. 293. 2903. Dies ius Albergariæ ist nun
längst mit den Tafel-Güthern fort. Die
Pfaltzen sind vergeben. Deren hat SPENE-
KVS Mist. Vmu. Germ. T. I. lib. V cap 7.n z.
lit. r. von iederProvintz Exempel und Bewei-
se angefuützret. Die Färsten haben in ihrenz
Previntzen von den Käyserndje Pfaltzen be-
kommen. Bayern schreibt sich davon nicht.
Die Fränckische und Schwäbischesind verlo-
schen. Die Rheinischeund Saächsischeerhaält
sich den Nahmen noch. Wiewol es hat die
ersteregantz besondere Rechte vor den übrigen
Pfaltzen gehabt. Davonreden wir ins künf-
tige. Reiser heut zu Tageder Käyfer durch
eines FürstenLand/ so wird er aller Orten de-
trayrek. Diesesgeschicht aber nicht exiure,
sondern aus besonderemrespect und Gewohn-
heit unter hohen Personen. Dieses ist auch
von dem Schlussel-überreichenwo der Kaäyser
oder auch nur ein hohes Haupt in eine Stadt
einziehet/zu verstehen. Jn den Reichs-Städ-
ten hatte der Kaäyser fast noch Ansprache auf
mehr als eine blosseCeremonte mit dem gerin-
genWein und dergleichen Præfenten. Doch
es haben es die meistenStädte vorlaängstabge-
kauffet. Bleibt es also auch darunter bey
dem indessen eingeführten und nunmehro
auch alten Herkommen.

(b) Von
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ser meist in thren Landen. Nach dem interre-
sao mußte Ludwig der Bayer allein in Bay-
ern die Residentz halten. Welchem Exempel
alle Kaysernachgefolget, und sich in ihren Erb-
Landen Residentzenerkohren haben. (b)

Xm. Beine eigentliche Reichs-Rathe und
wenige Keichs-Bedienten.

EinReichs-Hauptmag sich, wie seinen be-
sondern Hof-Staat, also auch seine Raths-
Stube nach Belieben bestelen. Diese sind
wol Kayserliche, aber keine Reichs-Räthe.
Die Reichs-Sachen gehören wetter an sie
nicht, als daß sie auf Erfodern dem Kayser

Rath

(b) Von Ludwig dem Bayern sagen die Annales
REBDOREFan, 4.Pag. G25. Huio
toto tempore regmi sui, eo excepto, quo

fuit in Italia, circa sua propria ministrabat
(sua terra) expensas: ciuirates vero ter-
ræ imperii in paucis ei prouidebant expen-
sis; pro matori parte temporis regnit fut,
me ab eo tempore, quo exiuit Italia, in
rerra sua moram traxit, quod æpau An-
recessoribus fuis est æctum. Siehe auch A-
VENTINVM Ab., VII. cap.19. n.30. Obiges
Zeugniß lehret auch daß zu desselbenKäy-
sers Zeiten kein eigentliches Reichs-Einkom-
men sichweiter gefunden habe.

S 23 5S. 13.
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Rath geben. (a) Die Reichs-Stande, wie itt
Pohlen oder Schweden, Reichs-Rathe zu nen-
nen, ware viel zu gertng. Denn jene sind ei-
gentliche Mir Regenten. Das alte

Reichs-

S. 13.
(a) Darüber hat sich sonderlich der Käyser ver-
glichen daß andere seineRäthe undMi-
nistri, wie die ahmen haben mögen,
insgesamt, oder iemand derselben, in
des Reichs Sachen, welche vor den
Reichs-Hof-Rath gehören sichnicht
einmischen oder darin auf einerley
Weise demselben eingreiffen sollen
u. s. w. Wie diese und viel weitläufti-
gere generale dispositiones aus der Capirul,
Perpetuæ Proi, in die Cayit. Car. VI. art. XVI.
eingerücketzu lessen.Wobeydie übrige Kür-
tze halber weggelasseneWorte klar geben/ daß
dies sich nicht allein verstehe von Justitz-son-
dern überhaupt von allen Reichs -Sachen.
Wie denn in ar. XIII. besonders vorbehalten
wird daß die Stände ihre grauamina auf
Reichs-Tägen frey erörtern und dem Käyser
vorstellenmögten wenn auch schondiesel-
ben BayserlicheHaus-Reichs-Hof-und
andere Räthe und Bedienten ihrer
Art nach betreffen solten.

(b) Es moögten aus dem alten Reichs-Stilo, da
der deliberationis præuiæ, des consilii u. s.w.

Mel-
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Reichs-Regimenthatte fast die Gestalt eines
Reichs-Raths. Die Reichs-Hof-Raäthe und
Kammer-Assessores könten fasthieher gerech-
net werden. Doch sie habenbloß die Justitzzu
versehen. Eigentliche Reichs Bediente
mögte derVice-Cantzler mitdenensubalternen, 4
wie auch die Reichs-Pfenning M. iserundwe-
nige andere heissen Diesehaben aus denen
Sportulen, oder anderweit vom Reich an te-
wiesene Besoldungen. Mehrere ist das

Reich,

Meldung geschicht manchem beduncken als
wenn die Stände nur votum deliberatinum-

hätten/ folglich nur eigentliche Reichs. Räthe
wären. Jstman aber des recht-n Reichs-
Staats kundig soirren die äusserlichentche-
mata keinen mehr. Man erkennet vielmehr
die rechte Kraferder inden neuern Reichs-Ge-
setzen befindlichenWorte Pacts- und Ge-
dings-weise,und daß der Käysersich sowol/
als alle Stände verpflichtet/ dem verglichenen
und abgeredeten stracksnachzukomen und
zu geleben, es alles stät,festund unver-
brüchlich zu halten und zu vollziehen.
Siehe den Anfang aller Capitulatione,und
liß besonders imR.A. von 1654. S.197. 199-
welche Worte gleich oben in diesem Cap.
S. 6. lit, a.angeführet sind. Dawirstdu die
Gestalt derMit-Regenten leicht und wohl er-
kennen,

S 3 (c) Von

—nt
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Reich, sonothig es sonstware, wegen geringen
Vermoögens, nichtimStandezuhalten.(c)
XiV. Kerin rechter Kammer-Staat.
Denn,soweit-begreiffend das Neichist, und

so reiche Staaten in selbigem sichfinden, so ist
doch kein gemeinerRammer-Staat verhan-
den. Das machr, die Tafel-Güther des Käy-
serssindmit den Reichs-Guthern zugleich ver-
flogen. Nutn hat weder das Reich zu seinen
gemeinen Reothdurfren, noch der Kayserzu sei-
nem Staatdie geringstenEinkünfte. Braucht
das Reichwas, somuß es auf Verwilligungen

an-

(c) Von dem nothwendigenUnterhalt der
Reichs-Cantzelley- Bedienten/ der durch Mo-
deration und Nachlatßz der Tax-Gefalle nicht
zu schmälern/ verordnet Capitul. Car. VI art-
AXII. Bey derReichs-Cammer sindin P.O.
art. V.n. 53. 50 Assessoresverordnet. Die
Anzahl derer/ die da aber können gehalten wer-
den/ steiget nie auf die Helftehinauf, Das
macht/ die Cammer-Zieler kommen nicht ein.
Viele Stande geben nichts, Dagegen Ca-
pitul. Car. VI. art. XV. ebenfalls Verordnung
thut. Welche doch bis anhero von wentger
Wurckung zu seyn scheinet. Kan aber das
Reich kaum das nöthigste zumUnterhalt der
alten Reichs Bedienten aufbringen wer
wolte an Bestellungneuer ob gleich noch so
nöthiger Officianten/ gedencken?

S- 14.
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ankomen,diemeistens schlechtgnug eingebracht
werden. Denen Bedienten mußman Spor-
telt anweisen. Die Meichs-Kriege mussenmit
der Stande Beytrag geführet werden. Des-
wegen gerathen sieauch meistso schlecht. Der
Käyserkuntevormals allein aus Jtalten etli-
che Tonnen Goldes ziehen. Die Quellett sind
alle verstopfet.Unddas wenige, was von Neichs-
Städten, von Juden und sonustnoch einkomt,
verlohnt sich nicht der Muhe, besonders anzu-
rechnen. (a)

xv. Noth

S. 14.
(a) Von den Reichs Steuern/ die nach einer ge-
meinen Verwilligung nach dem Matricul-
Anschlag/eingebracht werden/ ist hier nicht zu
reden. Der übrigen Reichs-Einkunfre war
vormalsein AnsehznlicherAnschlag zu finden-
Die Jtaliänischen Einkünfte sollen noch bey
Friedrich des ersten Zeiten etliche Tonnen
Goldes betragen haben. KaDEVICVS Lab. II.
cap.5. Pohlen und andere Staaten gaben
etwas erkleckliches anTribut. Jn Teutsch-
land waren die Zölle Bergwercke und aus
selbigen der Zehende/ die Städte-und Juden-
Steuern und dergleichen mehreres, Aus
allen war ein ziemliches zu ziehen. Die Ta-
fel-Güther waren noch besonders. Diese
sind alle weg. Von jenen ist theils nichts/
theils ein weniges übrig. Jn Jtalien denckt

S 4 man
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Xv. othwendigkeit der eigenen Macht
des Reichs-Haupts.

Ehemals konte man einen Grafen-mäßigen
Vermögens zum Käyser wählen Weil er

nem-

man annichts/als die Aufsuchungund Erhal-
tung der übrigen Sehen. Capitul,Car. VI.art.X.
JmReich istvieles durch Pfandschaft wegge-
kommen. Dieselbebestätigetder ærz.T. Die
Zoölle sind in der FurstenHänden. Die con-
firmiret derart. I. Caput. et. Perstehtsich
wann sie rechtmäßiger Weise sind erhalten
und wohl hergebracht. Der Zehzende aus den
Bergwercken muste/ nach völlig errichteter
Landes Hoheit andern wegfallen. Der
Koöönig von Böhmen wolte Käyser Albrechten
denselben nicht weiter zugestehen. DVBRAVI-
VS Ib XIIX. pag. 499. Die Städte-Steu-
ern trugen sonstvielesaus. Es giebt von sel-
bigen eine zuverlätzliche ListevonK. Ru-
prechts Zeiten SCHILTERVS T.II.Iur. Publ.
Pag. 200. Sie find aberguten theils abgekauf-
fet oder verpfändet. Es mag wenig uüübrig
seyn. Es befiehlet aber die Cæprtul. Car. art.
XI. solche Reichs-Steuern der Stadte
und andreGefalle, so in sondererPer-
sonenLande erwachsenund verschrte-
ben worden, wiederum zum Beiche zu
ziehen, und zu dessen utzen anzuwen-
den,s.w.wobey zu verstehen,wet dieselbenicht

legi-
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nemlich bey dem Reich viele Einkünfte fand
Man sahe auf seineGemüths-Gaben, nicht

auf

legitimo modo völlig abgegangen. Die
Juden waren vormals KäyserlicheFisca-
lischeRnechte,auch Cammer-Bnechte
genennet. Siemußten der KäyserlichenCam-
merSchutz-und andere Gelder jährlich zinsen.
Der Kayser verpfändete sie/ cassirteoft ver
printlegium die ihnen von Fuürsten und Her-
ren sonstkundbar zustehende Schulden. Des-
wegen durfte vormals keinReichs-Stand ohh-
ne Kayserliche Erlaubniß die Juden anneh-
men. Dieses ist nun anders. Die Landes-
Hoheit erlaubt einem ieden Reichs- Stand/
kraft seiner Landes-Hoheit Juden zu haben,
Die tetzige KasErlicheJuden-Steuer magal-
so sich wolauf weniges belauffen. Uberhaupt
hat das oben S. 12. lit. 6. angefuührte Zeugniß
der Ann. REBD. adan. 144. schon zur Gnu-
ge gewiesen daß bey solchen Umständen bey
Kaäyser Ludwig des Bäyern Zeiten der
Reichs-Cammer-Staat schon schlecht müsse
beschaffen gewesenseyn. Hernach ist er aber
täglich schlechter worden. LIMNÆVS, der 24
Capitul. Car. V. art, KXIII. PAg. 252.Jeq. von
dieser gantzen Materie gute collectanea hat/
und mit Beweisen versiehet meynt daß sich
alles zusammen was der Reichs-Cammer ge-
hörig ietzo kaum aufwenige 1000 Thaler be-

S 5 lauf-
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auf vieMacht. Jetzo muß auf diese bey einer
Kahjer-Wahl zuerst gesehen werden.So muß
nun von etlich hundert Jahren her der Kaäyser
be denen Komgen von Böhmen, Hungarn,
GSpartteu u. ErtzHertzogett von Oesterreichzur
Tafel gehen. Dieser ihre Macht und Reich-
thumn muß dem Reiche selbsten in manchen
Norhfallen zu starten kommen. Geschweige,
daß das Reich setnemOesterreichischenReichs-
Hauvt bishero setteit Unterhalt verschaffen
können. DasReichtstglücklich, wetn es ein
somachtiges und zugkeich, wie esmeistgewesen,
wohlgesinnetes Haupt nur bestandig bey Oe-
sterreichwird ins künftige finden können. ca)

Sech-
lauffen mogte. Carl des Fünften Cantzler
solletliche mal sich haben verlauten lassenwas
seinHerr von dbem Reich an Einkünften hat-
te/ trüge nicht soviel/daß die Küchen-Bedien-
ten damit mögten unterhalten werden. Heut
zu Tagemag es schwehrlich in bessermStande
sich befinden.

S. FF.
(2) Warum das Reich fast genöthiget gewesen
von drey hundert Jahren her stets bey dem
OesterreichischenHausemit den Kaäyser-Wah-
len zu verharren/istjedemdes Reichs-Staats
nur obenhin kundigen leichtbegreifltch. Sie-
he davon das raisonnement venMONZAM-
BANO deSt, Imp. cap, II, S,æ, nebst den ver-

nünf-
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Sechstes Capitul
Von

Des Roömisch -TeutschenReiches
Gerechtsamen und Rechts-Anspru-

chen oder Prætensionen.
I,

Ursprüngliche Gerechtigkeit der Zeichs-
Gerechtsamen und Prætensione:3.

Wig as alte Römische Reich hatte seine
Gewaltthatigkeiten erreichet. Das

Herrschaftguten Theils durch lauter

konte ihm schlechte Gerechtsamen bringen.
Nach verlohrnemBestz derProvintzen sindsei-

ne

nunftigen Noten IOMASII. Jenes istin den
meistenwablgegründet. Man kan aber nicht
unbillig die ungemeinen Meriten des Hauses
Oesterreichden von MONZANMBANO ange-
führten übrigen Ursachen hinzusetzen. Dtes
se sowol/alsdie nothwendig bey einem Reichs-
Haupt erfoderte und zu behertzigen stehende ei-
gene Macht gaben endlich bey der soschwehr
gemachtenWahldes Leopoldseinen gzuten An-
schlag. Indem man bey der von einigen vor-
getzabten Wahl des Neuburgischen Hertzogs
agar schlecht dem Reich bey dessen von dem
Reichs-Haupt gantz kundbar mit dependiren-
denMacht/ würde gerathen haben,

S.1.t
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ne Rechte verloschen. Rombehielt keine recht-
mäßige rætensionen. (a) Mit dem Römtsch-
Teutschen Reich hat es aber eine andere Be-
wandniß. Seine Reichs-Verfassungistdurch

ein-

S. I.
(a) Wolte einer dieProbe machen/ würde er aus
selbst eigenem Geständniß der Roömischen
Seribenten die Unbefugnisseder meisten von
Romerl,obenen Kriege leichtlich darthun kön-
nen. Der teutsche Ariouistus warf es dem
Cæsari vor. Er berief sich auf das ius belli,
Das solten die Römer recht studiren sowuür-
den ste sich nicht so unzeitig ihm zunöthigen.
Die sigambri gaben dem Cæsari keinen bes-
sernBescheid. Sie stellten die Unrechtfer-
rigkeit sein und der Römer Ehrgeitzes ihm
gantz trocken unter die Augen. Sie sagten
dem Römischen Abgesandten Populi Ko-
mani imperium Khenum finire, Si seinui-
to Germanos in Galliam transire non æ-

quum existimaret 3 cur sui quicquam-
imperii aut potestatis trans Rhenum esse-
postularet? Liß CÆSAREM Bell, Gall. Iib.I.
cap. 36. Iib. IV. vap. 16. Dieser Cæsar führte
immer die Worte eines Pocten im Munde:
Nam siviolandum est ius, regnandi gratia-
violandum est. SVETONIVS Cæs.cap. KXX.
Und das war fast des gantzen alten Römi-
schen Reichs stete praxis, Wie eben dieses

des
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einmüthige Einstimmung der vereinigten
Staaten in ietzige Form gedtehen. Seine
Hoheit und Vorzüge sind ihm willig eingerau-
met und fast angetragen worden. Jtalien

und

des Antiochi Abgesandter der Minio denen
Roömern in einem vernunftigen und klugen
Beweis vorrückte bey dem LIV(O lib,
XXXV. cap. 16. Sulpitius wußte steauf die-
senVorwurfmit aller seinerBeredsamkeitder
Ungerechtigkeit nicht zu entbinden. Das er-
kennete Carneades wohl wenn er in Rom
nicht exrei veritate, oderdaß er es sofuůr wahr
gehalten sondern ex praxi Komanorum den
einen Tag viel von der iustitia schwatzte und
den andern Tag dieselbe gantz leugnete. Un-
sere meisten Critici sind so thöricht gewesen
daßsie geglaubet /und andere haben überreden
wollen als wären diese Römer cordatissimi
mortralium der Gerechtigkeit so beslissenge-
wesen. Die Barbari wären solche ungerech-
te Volcker die gegen Recht und Billigkeit die
Roömer angefallen hätten. Die Historie
weist gantz ein anders. Wenn selbstCICE-
KO hätte offenhertzig seineMeynung sagen
sollenzweiffele nicht wie er in Fragm. lb.,
III. de Rep. die freye Rede eines See- Räu-
bers gegen AlexandrumMagnum adprobirt
er wurde es leichtlich haben auf sein Rom
und dessen unfertige Kriege adpliciren las-

sen.
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utnd Romhat sich unserm Reiche willtg unter-
worffen. Die Burgundischen Staaten sielen
Teutschlandtheits als eroffneteLehen zu. Theils
war des letzten Kontges und des gantzen Volcks

Wille

sen. Er saget: Cum quæreretur (pirata) ex
eo (Alexandro)] quo stelere compulsusmare
baberet infefum vnomyoparone Eodem,in-
quit, quo tu (Alexander) orbem terræ,. Wie
nun die RömischeMacht siel waren auch die
Rechte hin. DieVolcker entzogen sich des ihnen
unbilligaufgelegten Jochesmit allemRechte.
Zum wenigsten wie sie frey werden waren/
konte sich die hergestellte Freyheit viel besser/
als der Römer zeitigeHerrschaft/tegitimiren.
Die Teutschen waren der Römer Feinde.
Diesehatten es um jene qnug verdienet. Wie
also die Teutschen alle Provintzen einzuneh-
mendas Glück hatten/sohatkengch die Römer
nicht viel zu beschwehren. wo es auf das
Kriegs-Glück ankommt da hat heute einer/
bald der ander den Vortheil. Desto weni-
ger sich nun von einigen auf unser teutsches
Reich von dem alten Roömischen Staat abge-
stammeten Gerechtsamen auch nur vorläuf-
tig etwas reden lässet. Haben die Römer
selbst alle Rechte mie dem Ruin ihres Reiches
verlohren Was will man Teutschland der-
gleichen non entia vindiciren Gesetzt auch
selbst doch nie zugegeben daß man einige

Fol-
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a.

Wille dabey. Selbsten die ehemals ufter-
thaäng gewesene fremde Staaten waren mit
keiner Ungerechttgkett bezwungen worden.
Hier sindalso lauter friedlicheund rechtmas-
sige Pacte und Pertrage. (b) Auf solche
erstegnugsam erwiesene und bekandte Gerech-
tigkeit gründet das Neich seine Gerechtsame.
Es behalt auch seine wohlgegründete Rechts-
Ansprüche oder Prætensionen Es seye denn,
daß sich ein Staat durch besondere Vertrage
von dem Reich losgemachet Oder es habe
denn unser Neich selbst sich seiner Ansprüche
anderweit begeben, und denselbigen abgesa-
get. (c)

Is.Hauvt-

Folge unsers und des alten Römischen
Staats ausfundig zumachen vermögte.

(b) Derseshatdas erste und andereCapitul obi-
ger Betrachtunggnug bewiesen. Siehe son-
derlich Cap. J. S. u. 12. Cap. II S. Von
Romund Jtalien ist alles uübrig kkar. Hun-
garn hatte das Rrich haufig gereitzet. Es
war als ein überwundener Staat mit Tribut

beleget. So ging es eine Zeitlang auch
Dennemarck. Ein Theil Pohlens liegt in-
nerhalb den Gräntzen des alten Teurschlands.
Da war ein ins radicale auf die Ober-Herr-
schaft. Zumal da man sich selbstden Krieg
auf den Hals gezogen.

(c) Ein Staat hat und behalt seine Gerechtsame
und

—-2
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2mn. Haupt-Lehre und Eintheilung der
Reichs-GerechtsameundAn-

sprüche.
Die Untersuchung solcher Reichs-Gerecht-

samen und Ansprüche ist ein fürtreffliches
Theil

und Ansprüche/bis deren Verlassungsich deut-
lich zeige. Dieselbe kan entweder aus Pa-
cten und Vertraägen oder aus anderen Um-
ständen erhellen. Jst das erstere und die
Pacte sindrechtmäßig geschlossenso ist der
Wille/ sein Recht fallen zu lassen ausge-
macht. Sind keine Pacte da so stehet man
auf eines Staats Bezeigen gegen den an-
dern/ auf welchen der erstere eine Ansprache
noch formiret. Läasseter den anderen Staat
in langwierigen ruhigen Besitzdes bestrittenen
Landes oder Rechts/ so hat dieserviel gewon-
nen. Wodurch zu verstehen/weñ der sonstpræ-
tendirende Staat Macht und Gelegenheit
hat das seine mit Nachdruck zu fodern er es
aber nicht thut sondern stets schweiget/ und
seinRecht sich mit nichts vorbehaält. Wenn er
gar mit demBesitzeralsmit einem rechtmäßi-
gen Herrndes strittigen/handelt ihm den Ti-
tel einer Sache zugesteher; sohalte ich die al-
ten Rechte von ihm fast für verlohren gegeben.
Der eineStaat macht mit dem strittigen Lan-
de oder Recht wie und was er will. Der

Prætendent lätit es nicht allein geschehenson-
dern

77
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Theil unseres Iuris publici. Dieses soll uns
nicht bloß dieinnere Reichs-Verfassungvor-
stelligmachen. Es gehören auch dazu die Rech-
te,diedemReiche, es sey von aussenoder von

innen,

dern billigetes erinnert nichts gegen eine vor-
genommene Veräusserungeiner Sache; wie
will er sein Recht für reservirt weiter ange-
ben können? Siehe GROTII Gedancken de
IB. P. lib. II. cap. n. 4. S. I. 2. n.5. Jequ.
Bey derensein und anderm zwar was zu erin-
nern stunde welches doch hieher nicht gehöret.
Bey dem' LEV10O ib. XXXV, cap. 16. finde
ven dem RömischenGefandten Sulpitio das
Römische Recht auf viele Länder gegründet
auf vnum perpetuum tenorem iuris, sem-
per vsucpatum nunquam intermissum,
Durchdergketzhen hielk iriatr sich vor weiteren
Ansprüchen schongenug'agefichert. Jstzwar/
wenn zumal das non intetmmillum soviel hies-
se/als non interruptum, ziemlich wahr. Nur
halte ich dafur daß doch noch ein Unterschied
zu machen unter gewaltsamen AUnterdruckun-
gen und rechtmäßiger Behauptung eines
Staats. Jene/ wie wir sie bey den Romern
finden können endlich auchnoch wol mit der
Zeit und durch langwierigen Vesitz dem
Schein nach/ ein rechtmäßiges Regiment ge-
ben. Aber reissensich die unterdruckten Staa-
ten loß sobleibt dem vormaligen ungerechten

T Uber-
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innen, zustehen. (a) Sind diese völlig ausge-
machet, und istdas Reich in deren ruhtgem Be-
sitz, so wollen wir sie Beichs Gerechtsame

nen-

Uberwinder kein grossesRecht ubrig. Jst
ein Staat in rechtmäßiger Besitzung eines
Landes gewesen/ sobleiben die Ansprachenauf
selbiges allerdings übrig. Es ware denn/ daß
der Gegenpart gegen den vormaligen Besitzer
den Verlust der Prætensionen auf ein oder
andere Art darzuthun vermoögte.

5. 2.(2) Cocceius hat in seinem Iure publico die
Materie de territorio imperii principali
accessorio wohl verhandelt. Er zeigt die
dem Reich zustehende Gerechtsame und An-
sprüche. Jedoch er fängt zu hoch an. Was
die Francken wie auch noch Carl der Grosse
behauptet/ gieng unseres Reich wenig oder
wol gar nichts an. Darauf sind also keine
besondere Prætensionen zu gründen. Ja es
istnicht einmal zu sagen daß das Reich sein
Recht darauf verlohren. Denn priuatio
præsupponit habitam. Was man nie ge-
habt/istnicht verlohren. Die Gründe unse-
rer auswärtigen Reichs-Rechte und Anspra-
chen müssenmeinem Bedüncken nach wol
schwehrlich weiter als zum höchsten von der
Zeit der Verdunischen Verträge hergeholer
werden. Siehe bald unten im S.9.ein mehrers.

S. 3-
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nennen. Solche haben wir eines theils auch
in vorigem Capitul gefunden. Machet die
Rechte der andere Theil strittig und das
Reich ist in ketnem würcklichen Besis, so wird
sich der gewöhnliche Nahme der Rechtrs-An-
sprüche oder Prætensionen am besten räumen.
Jene gehen theils fremde Staaten an, theils
beztehen sich selbstauf unsereReichs-Verfas-
sung. Die Rechts-Anspruüche sind theils falsch,
doch von etlichen,ausIJrrthum, fur richtig an-
aegeben. Theils Præteasionen scheinenguten
Grundzuhaben. Doch mangelts ihnen am ge-
gettstehenden Zweiffel nicht. Theils sind end-
lichvöllig erwiesen,und vermag siemit Bestand
des Rechtes niemand, der unpartheyisch han-
deln will, anzufechten.
nl. Reichs-Gerechtsame des Vorzugs vor

allen übrigen Staaten.
Des Reiches von allen Zeiten behaupteter

Vorzug vor allen ubrigen Staaten hat sich
schonoben gezeiget. Es schreibetsichgleich von
der ersten Anlegung des Teutschen Reiches
her. Die damaltgenKoöntge in Jtalien, Bur-
gundien, ja selbstFranckreich, gaben sich zu
Lehens-Leuten an. Die hernach erhaltene
Romische Herrschaft vermehrte die allgemei-
ne Ehrfurcht. BonHenrich dem Sechsten be-
gehrten die Fursten inArmenien und Cypern
den Königs-Titul. Auch nach dem interregao
ward dennoch unser Reich als das vornehm-

T 2 ste
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ste in der Christenheit stets angesehen. Der
Pabsthalf zu diesemgrossenAnsehen. Er, als
Stadthalter Christi, wolte gern einen hohen
Verweser in zeitlichen Sachen an dem Kayser
haben. Hatte ferner das Teutsche Reich sich
der Päbstlichen Hoheitwillig unterworfen, so
vermogten die übrigen Staaten sich desselben
nicht zu entbrechen. Des PabstesUrtheil be-
gleitete fast aller Völcker willkührliche Ein-
stimmung.OerVorzug des Beiches gründetr
sichdemnach auf durchgangige Pacten und
Vertrage. Denen ietzo nichts nimmt, daß vie-
le aus Einfalt, theils auch Aberglauben, ehe-
mals beliebet worden. Gnug, daß das Reich
diese Gerechtsame nicht widerrechtlich erhal-
ten, und in deren Besitz sichbeständigietzy be-
sindet, (a)

IV.

S. 3.
(a) Nach den Noten/ die wir im vorigen Capi-
tul 9. 1. lit. c. d. S. 2. S. 5. lit, c. aufgesetzet
haben isthier nichts zu erinnern. Es ist die
List des Pabsts bey der beförderten Hoheit des
Kaysers zur Gnüge dorten gezeiget worden.
WVerträge braucht man nicht nur zu nennen
wenn was schriftlichverfassetund gegen ein-
ander versprochen ist. Es giebt stillschwei-
gende nicht weniger verbindliche Pacte. Die
werden aus den Umständen ermessen. PV-
FENDOKEF IN. G. lib, III, cap. G. S-l. I4-

Dem
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1V. Veichs-Gerechtsame des Schutzes des
Stuhls zu Rom und der Rirche.

Der Schutz der Christenheit, der Christ-
lichen Birche und des Pabstlichen Stuhls,

ist

Dem Reich und dessen Hanupt haben alle
Staaten und Printzen stets den Rang gege-
ben. Seiner Foderung und Behauptung
des Vorzugs im Titul und Curialien ist nicht
widersprochen worden. Des Pabsts Ord-
nung haben die übrigen Könige sich in Anse-
hung des Käysers/ gerne gefallen lassen.Dar-
aus werden billig die bündigsten Vertra-
ge geschlossen. Welcher Staat ietzo solche
Hoheit anfechten wolte wurde gegen das Na-
tur-Recht und selbst redende Billigkeit han-
deln. Das verbindet alle Völcker/ einander
Glauben zuḧelten. Ja sagstdu/ die Völcker
haben dem Reich seine Gerechtsame des allge-
meinen Vorzugs aus der blossenMeynung
ob ware es eine Folge des alten Römischen
Reiches/ zugestanden. Der Pabsthat steauch
hinter das Licht gefuühret. Die Verträge
sndalsonicht verbindlich/ indem ste sich aufei-
nemklaren Jrrthum gründen. Zumal kan es
beystillschweigendẽ Vert2ägen sogenau mit der
Verbindlichkeit nicht gehalten werden. Erst-
lich antworte ich darauf daß dein Vorsatz
nicht richtig sey. Was worzu hilft/ ist nicht
gleich eine Haupt-Ursache. Wir haben das

T 3 Teut-
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istaus obiger Gerechtsame ins besonderedem
Teutschen Reiche zugesprochen. Noch ietzo

wird

TeutscheReich in der großten Ehr-Furcht an-
getroffen/ da an die RömischeHerrschaft noch
nicht gedacht war. Die übrige Europaische

4
Scaaten sindalle von den Teutschen gegruün-
det. Sie sindfolglich ihrer Mutter/ daß wir
so reden eine billige Hochachtung schuldig.

Ee
blossenRoömischen Herrschaftgegründet, Der
neueren Zeiten andere Einsicht thut zur Sache
nichts. Von selbigeristoben geredet worden,
Hat der Pabst seines Vortheils halber den
Käyser sonderlich hervorgezogen das giebt
und nimmt dem Reich nichts. Die Pacte
bleiben verbindlich/ wenn gleich ein Fremder
den einen Theil dazu selbst hinterlistig beredet
hätte. Gnug wenn es ohneZuthun des einen
Theils geschehen ist. Doch gesetzt/abernicht
zugegeben die gantze Einraäumung des Vor-
zuges wäre aus lauterm Jrrthum der nun
endlich erkannt seyegeschehen. Deswegen
würde der Vertrag dennoch in keinem Völ-
ckerRecht als ungültig können erklaäret
werden. Denn der Jrrthum ginge alsdenn
nur die Bewegungs-Ursachenzu solchen Ver-
trägen an/ nicht selbstendie Pacte, Zudem
da vorlangst die Verträge durch Lange der

Zeit
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wird der Kayser durch die Capttulativn dazu
verbunden. Das Reich istin würcklichem Be-
sitz dieserhohen Gerechtsame. Der Pabstlas-
set sich beydes auch gar wohl gefallen. Nur
will er die Schutz- Gerechtigkeit, nach seiner
Meynung, verstauden wissen. Der Pro-

testi-

Zeit ihre Richtigkeit erhalten und dem andern
ein stetesReche gegeben worden/ könte selbst
der klareste Jrrthum es nicht in den ersten
Stand setzen. PVFENDOREF L c S. 6. 7.
Daß übrigens stillschweigendeVerträge so
verbindlich als völligabgeredete seyen/istei-
neausgemachte Sache. Wohl zu verstehen
wenn alle Umstande einen ftillschweigenden
Vertrag in solcher Qualität legitimuren. Jch
maghiebey dem Juristen 1VLIANO sein auf
das Völcker-Recht gegründetes zudicium aus
dem 72. f.de LL, SC. abborgen und in
plurali auf populos und iuragentium adpli-
ciren. Quid interest, sagter suffragio (con-
ventionum formulis expressis pactis)
populus (populi) voluntatem suamdeclaret,
(declarent) an rebus ipfis factus

S. 4-
(a) Jn alten Zeiten wie man von dem Domi-
nio mundi so ein grosses Aufhebens noch
machete ward dasselbemeistins besonder auf
den chriftianum orbem restringirt. Ludo-
ricus Bauarus nennete sich in oben belobten

T 4 Diplo-
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testirendenChurfuürstenund Stände Einwen-
den, wegen des Stuhls zu Rom, hebet das übri-

ge
Diplomate Gentis Romanæ, Orbis Christiant
custos, DerSchutz der ChristlichenKirchen
uüberhaupt und ins besondere des Roömischen
Stuhls ist in den ältesten Zeiten von den
Teutschen Königen bey der Krönung an-
gelobet worden. Bey dem DITMARO Ifer-
seb. lb. VII.p. 400. wird Henrich der Andere
in derKrönung zu Rom gefraget? Num fide-
lis rellet Komanæ patronus esse defen-
sor ecclesiæ Henrich der Sechste schwur/
quod ipse ecclesiam Dei iura ecclesiasti-
ca fideliter seruaret ilibata bey ROGE-
RKIO ge Herc. in Ann. Augl, in Vita Rich. I.
Pag. 689. Siehe mehrere Formeln wohl colli-
girt von PFEFFINGERO Vitr. ill. T. I.pag-
545. Die neueste Cæpitul. Cær, VI. art. I. ge-
het darin auch gantz general: Daß wir in
Zeit unsererKoniglichenMürden,Amt
und Regierung, die Christenheit, den
Stuhl zu Rom, PabstlicheHeiligkett:
undChristliche Kirche, als derselben
Advocat, in guten treulichen Schutz
undSchirm haltensollen und wollen.
Hierin macht sichder Käyser zuBehauptung
seines mannigfaltigen alten Rechts anhei-
schig. Wegen der Schutzhaltung der
gantzen Christenheit ist eines Theils dem

Reichs-
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ge Recht des Reichs nicht auf. Es soll nur
der Schutz des NomischenStuhls nicht zu th-

rer

Reichs-Haupt besondersder Rang von allen
ChristlichenMachten/ ja auch in manchen die
gantze Christentzeit angehenden Sachen die
Haupt-Direction zugestanden worden. Jn
den Kreutz- Zugen nennete man den Käyser
Dux passagiorum,und anderweit General-
Capitain der Christenheit. Hiezu de-
clarirte K. Friedrichen der Pabst Pius II,
Siehe das Diploma bey J.EIBNITIO Cod.,
aiplom. P. I.n. 130. pag. 423. K. Sigismund
hat als Advocat der ChristlichenKirche/ das
Concilium zu Costnitzund Basel mit beschrie-
ben und dirigirt. Die übrtgen versammlke-
ten in vier/ oder dieTeutschenmitgerechnet/in
fünf ElassenvertheilteNationen stunden es
dem Känser willig zu. K. Carl der Fünfte
versprach bey damalig resolvirtem Conci-
lio, daß er von Amts-wegen Porse-
hung thun wolte, was ihm von Käy-
serlicher Gewalt gebühret, und er zu
thun schuldigsey, sonderlich inSachen
des gemeldeten Concili. R. A. 1532. S-
Und so fern 2c. Die völligeGerechtfame
der Advocatie und Schutzhaltung der Kirche
ist daher in keinen Zweifel zu setzen. Auch
darunter vermag man sich fastauf die bündia-
stenVerträge zu beztehen. Will man in sol-

J
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rer ReligionUngltmpf gebrauchet, und unter
der ChristlichenKirche auch die ihrige begriffen
werden. (b) Die übrigen Natwnen gönnen

dem

cher Absicht den Käyserlichen alten Ehren-Ti-
tul eines OberstenHaupts der Christen-
heit behaupten so finde nichts dabey zu erin-
nern. Wiewol wir den generalen Titul/ in
Ansehunganderer Staaten etwas anstößlich
schon oben gefunden daß zum wenigsten er/
als willkuhrlich nicht von ihnen vermag gefo-
dert zu werden. Wie undmit welcherBedin-
gung der Pabstsich den Schutz wolle gehalten
wissen? stehet nachheutigen Umstanden ie
dem leicht zu beurtheilen.

(b) Die ProtestirendenChurfürstenund Stän-
de gönnen dem Käyser gern seinen Schutz der
Christenheit und Christlichen Kirche. Nur
wollen sie ihn nicht zum Schutz des Römi-
schenStuhls verbinden. Sie lassendie obli-
gation, in welche er durch die Verträge mit
denCatholischen getreten/auch in jenem Punct
in seinenWürden beruhen. Es wurde aber
folglich der Käyser bloß die Catholischen
Stande um Sublidien anzusprechen haben
wenn er den Römischen Stuhl mit Heeres-
Macht schützen müste. Solchen Krieg mü-
sten die Protestanten wol bewilligen aber
nichts dazu geben. Ausserdem dringen die
Protestantenmit größtem Recht auf die rechte

Er-



dem Reiche die Schutz-Gerechtigkeit gar ger-
ne. Keine massetsich derselben in dergleichen

2

Erklärung jener general versprochenen
Schutzhaltung der Christlichen Kirche. Aus
selbiger darf man die ihrtge nicht als eine Ke-
tzerischeausschliessen. Capit. Car VVI.art.I. fin.
heißt es: So viel aber in diesemArticul
den Stuhl zu KRomundPabstlicheHei-
ligkeit betrifft, wollen die derAugsbur-
gischenConteslion zugethane Churfür-
sten vor sichund ihre Religtons-Ver-
wandten, Fürsten und Stände in-
schließig derselbigen Religion zugetha-
nen freyen Reichs-Ritterschaft, uns da-
mit nicht verbunden haben, gestalten
denn auch gedachte duocatia dem Reli-
gion-und Pkofan- auch demMünster-
und OßnabrückischenFriedens-Schluß
zum Tachtheil nicht angezogen, noch
gebrauchet, sondernden obgedachten
Churfürsten und samtlichen thren Re-
ligions- Verwandten im Reich glei-
cher Schutz geleistetwerden solle, wie
wir ihnen, Churfürstenund sämtlichen
thren Religions- Verwandten, auch
solches kraft dieses versprechen, und
uns hitemit dazu verbinden. Also thun
ietzige Käyserliche Majestät nichts anders/
als wozu sie sich andern verbunden wenn sie

die
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Avbjicht an. Wie demnach der dem Reiche zu-
gestandene Vorzug demselben keine Macht ü-
ver andere Völcker giebet also würde man
dieses Reiches Gerechtsameauch unbillig auf
die in andern Staaten befindliche Christliche
Kirche ziehen. (c)

V.Reichs-

die Churfürsten von Manntz und Pfaltz wie
auch andere CatholischeStände aufs ernst-
lichste tetzo erinnert die Protestirenden in ih-
ren Landen nicht zu drücken. Der Kaänyser
kan auch saluis pactis, fich niein einen Reli-
gions-Krieg einlassensondernmuß sich als ei-
nen stetenFeind dessenund deren erklären/ die
die Religion in einigen Weg wolten gewalt-
samverdrengen.

(c) Schutz-und Schirm-Gerechtigkeitgiebt kei-
ne Obrigkeit. Fallen Sachen vor die die
gantze Christenheitbetreffen da läßt man bil-
lig demKäyser das Haupt-Directorium. Hier
haben andere Könige nicht einmal ein Con-
directorium vormals gesuchet. An den Con-
cilien haben wir Exempel. Solte künftig
ein allgemeines iemals wieder gehalten wer-
den wurde zweiffels-ohne der Kaäyser seinGe-
rechtsam behaupten oder gar von selbigen
sichunddas Reich müssen loß sagen. Jn ü-
brigen Kirchen-Sachenmögen wir das/cuius
regio, eius religio, in gutem Verstande
durchgängig wolpalliren lassen. Da begehrt

der



V. Reichs-Gerechtsameder Lehenbar-
keit in Jtalien.

Aufdas Jtaltänische Konigreich und alle des-
senStaaten hat man die herrlichsten alten, wie-
wol bey der Anwendung auf heutige Zeiten
nicht allem Zweiffel entnommene Rechts- An-
sprachen, aber die wentgsten in würcklichen
Besitz erhaltene Gerechtsamen anzuführen.
Doch zehle zu diesen die kundharen und un-
zweiffentliche Jtaliänischen Lehen. Dieser
ist, neben dem machrigen Hertzogthum May-
land, eine nicht geringeZahlzufinden. Das
Reich fordert von diesen Lehens-Leuten un-
streitigeLehens-Steuren undDienste. Wird
ein Lehens-Fehler begangen, so wird derselbe
nach dem gemeinen Rechte geahndet. Da kan

ein
der Käyser keinem etkzugrriffen; Sowenig/
als er aus dem eingeräumeten Vorzug und
Rang einige Macht über andere Reiche fol-
gern will.“ Franckreich mag der constituti-
on Vnigenitus wegen sich gegen undmit dem
Pabstvernehmen wie es will so bekümmert
sich das Reich darum nichts. Selbsten de-
nen TeutschenLanden istein ieder/ zumal/ was
das exercitium iuris betrifft ein Protesti-
render Furst Schutz-Herr und Director sei-
nes Kirchen-Staats. Hierin greift ihnen der
Kayser sowenig vor als wenn er sich seiner
übrigen Landes-Hoheit bedtenet.

Se 5*
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ein Jtaliaänischer Lehen-Mann nicht ausfdes
Teutschen Reiches Fürsten-Rechtsich bezte-
hen. Ermuß selbstbey der Lehens-Empfäng-
niß des Retches Hoheit aufeine gantz besonde-
re demüthige Art verehren. (a)

VI.

8. F.
(a) Von den Jtaliänischen Lehen handelt Capi-
zul. Car. VI. art. X. Ibis Alle dem Römi-
schen Reich angechörige Lehen und
Gerechtigkeiten in und ausserhaib
Teutschland sonderlich in Jtauen,
aufrechtzuerhalten. Und kurtz vorher
heitzt es Dieweilen vorkommen, daß
etliche ansehnliche, dem Beich angehö-
rigeHerrschaftenund Eehen inJtali-
en, und sonsten,veraäußert worden seyn
sollen, eigentliche Nachforschung de-
rentwegenanzustellen,wie es mit sol-
chen alienationen bewandt, und die ein-
geholte Berichte zur Churfürstlichen
MavnsischenCantzelley, um solcheszu
der übrigenChurfursten, Fürsten und
StandeWissenschafezu bringen, inner
Jahres-Srist, nach unsererangetrete-
nen Bayserlichen Regierung an zu rech-
nen,unfehlbarlich einzuschicken2c. Hie-
bey wird wol keiner an den übrigen Reichs-
Gerechtsamen auf die Jtaltanischen ehen
Zweiffel tragen dürffen. Deren specificatron

suche
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VI. Keichs-Gerechtsame des durchgangi-
genVorzugs der von demselbenverlie-

henen Dignitæten und Standes-
Erhöhungen.

Jedes Reich hat zwar seine eigeneFurstliche,
Grafliche und Freyherrliche Würden zu geben,

und

suche bey LIMNAO ad Art, L. Capit. Ma-
chiæ, und ITTERO de Feud. Imp. cap. VI, n.
16. seq.ZWANTTZIG Th. Præc. P. I. cap. al-
Pæg. u9. DieJtaltänischen Letzenmüssen fich
nach den Longobardischen Rechten allerdings
achten. Jnjener Absicht sind diese auch ver-
fasset. Es sindlauter Gnaden-und gegebene
rehen, Doch die Entfernung zerstreueteLa-
ge/ und viel mehr Ursachenmachen daß das
Reich sie nicht allezeit inguter Obacht halten
kan. Die Jtaliäner haben bey dem Reichs-
Regiment nichts zu thun, Wird von dem-
selben ein Krieg beliebet müssen sie die Heer-
Steuer abtragen. Diese wird ihnen nach
des Reichs Gutachten aufgelegetr. Unsere
Stande geben aber nichts/ als nach ihrem ei-
genen auf dem Reichs-Tag declarirten Will-
kühr. Der Jtaltäner Lehens-Fehler müssen
sichnach dem gemeinen Rechte richten lassen.
Sie haben dagegen kein priuilegium, wie er-
wa die Teutschen nach ihrer Staats-Verfas-
sung eine ziemliche Ausnahme/ anzuführen.
Endlich die Artder JtaliänischenLehens-Em-

pfang-
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und denenselbenden Rangauszumachen.Den-
noch ruühret das von dem algemeinen Vorzug
des TeutschenReiches her, daß die von dem
Reich verlieheneWürden in besondererho-
hen Achtbarkeit auch bey andern Reichen sich
finden. EinemReichs-Furstenvermag sich ein
Frantzösischer oder Englischer Hertzog keines
weges gleichzu achten. (a) Wie ehemals so gar

Kö-

pfängniß ist gantz besonderss. Die Jtaltänt-
schen Herren haben vor. dem Reichs -Hof-
Ratthz die Lehen kniend und bey offenen Thü-
ren die Teutschen Grafen und Herven a-
ber stehend zu empfangen. Siehe VFFEN-
BACIHI de Iud. Imp. Aul. cay[- XI. PAS. I2I-
STRYK in Append, RKraisI, Frul Pag-
459. 460,

5. 6.
(a) Als Hertzog Bernhard von Sachsen-Wey-
mar 2u. 1636. nach Paris kam/ begehrteer ein
gleiches Cerimoniel mir dem damals anwe-
senden Hertzog von Parma. Das bekam er
zwarnichtz Doch die Ursachen solten seyn
daß er kein regierender Herr und in Frantzö-
sischem Sold wäre. BGleichwol bedeckte er
sich vor dem König ungeheissen. Man be-
durfte des Hertzogs von Parma. Sonst
würde man ihn schwehrlichsohoch tractirt ha-
ben. Die Ducs Pairs de France liessen
sichs nicht träumen daß sie hätten eintge

Gleich-
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Köntgs-Tttel bey dem Reiche gesuchet worden,
sopflegen noch tetzo die Jtaliäner, Hungarn,
Pohlen, Russen,ja auch Holländer, Furstliche

uttd

Gleichheit gegen Hertzog Berußard begetz-
ren oder fodern wollen. Siche KLudolfs
Schaub. T. II. ad h. a. Pag. 519 iq. Der-
selbe hat auch sein raislonement wegen des
Mangs daselbstmit einfliessen lassen. Alsoest
des Rangs wegen eigentlich nie kein Streit
zwischen unsern Reichs-Furstenund anderer
ReicheFuürstlichenWuürden. Da ist der letzteren
ziemliche Ungleichheit mehr als zu klar. Aber
mit den JtaltänischenHertzogen und Fursten/
da setztes viel contestationen, Dieselben liß
bey 2zWANTZIG Th. Præc. P. I. cap. 4I.
Keiner weicht dem andern. Die Teutschen
Weichs-Färsten/haben nach der eigentlichen
Reichs-Beschoffenheit ohnstreitig die besten
Rechte des Vorzugs. Doch an fremden Hö-
fen scheinendie Jtaltäner aus manchen Ursa-
chen sich in mehreren Besitz gesetzt zu haben.
Am Käyserlichen Hof mögte wol/ wenige gar
zu mächtige ausgenommen/ kein Jtaliäner/ o-
der sein Abgesandtermit der Prætension ge-
gen einen Reichs-Fürsten aufkommen. Von
den Reichs-Grafen und Herren ist die klare
Verordnung in Capit. Car. VI. art. III. Sie
sollen allen aus-und inländischen Grafen/gleich
nach dem Fürsten-Stand/ vorgezogen werden.

11 (b) Von



298 TeutscherKeichs- Cap. VI.

und GraslicheWürden bey dem Reiche zu er-
bitten. Wenn selbstein Europaischer Printz
den Kontgs- Titul noch ietzo annehmenwill, ist
seinegewohnliche und billige erstere Sorge, des
Reiches Einstimmendazuzu erhalten. (b)

VII,

(t) Von den PohlnischenFürsten sieheZWAN-
T21IG P. I. cap. 92.pag. 297.198. Ausserihrer
hohen Geburth haben sie sich den Reichs-Fur-
sten-Titulvon unseren Käysern geben lassen.
Durch selbigen haben ste ohnstreitigden Rang
vor anderer Reiche Land-Fuürsten bekommen.
Sie stehen auch hierunter in wurcklichem Be-
sitz. Eine gleiche Absicht solle esnun wol
haben mit denen vom Käysergemachten frem-
den Reichs-Grafen. Hier muz es doch an
Streit nicht fehlen. Welchen wir hier nicht
erörtern wollen. Was den Königs-Titul be-
trifft so ist eswas rares daß selbiger ange-
nommen wird. Die KöniglicheWurden von
Preußen und Sardinien sinddie neuestenEx-
empel. Keine ist aber vom Käyser gesuche
worden. Die Souverainite über einen
Staat und gnugsame Mache giebt ein gnug-
sam Recht/ solchenTituk vor sich anzunehmen.
Wohl zu verstehen wenn man anderer Mach-
ten Einstimmung bey selbigen sich versichern
kan. Denn sonstmögte der Titul wol inner-
halb gelten aber ausserhalbangefochten wer-
den. Unter anderen Staaten pflegt aber

eo
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vil. Reichs- Gerechtsam auf seine ausserli-
che Reichs-Verfassung.

Unsere Teutschen im Reiche begriffene
Staaten sind von den altesten Zeiten in die
nahesteVerbindung unter und gegen einander
freywillig und willkührlich getreten. Sie ma-
chen mit ihrem freyerwahlten Ober Haupt
das Reich aus. Demselbenstehen nun, nach
aller Einstimmung,und nach denen von allen
beliebten Grund-Gesetzen, nicht wentge Ge-
rechtsame auf die ausserliche Reichs- Ver-
fassungzu. Würde ein Reichs Staat sich
abziehen und trennen wollen, hat das Reich

Recht,

besonders der Käyser die Ehre zu haben daß
seine Erkennung solcher neuen Wurde zuerst
gesuchet. wird.* Nach seiner Einstimmung
pflegt kein Könia/die Qualität zu erkennen/sich
zu weigern. So hat zwar Franckreich und
Spanien/ wegen der PreußischenGegen-Al-
liance, dieseneue Krone nicht aleich erkennen
wollen. Doch im Friedengabes kein Beden-
cken. Den Pabst hat man mit seinen An-
sprüchen vorlängst abgewiesen. Der neue
König von Sardinien har nicht einmal seine
Würde/ so Catholisch als er sonst ist des
Pabsts Erkenntniß unterworffen. Siete
wegen Preutzens ZWANTZIG c. P. Z
CAp. I5P

uU 2 2
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Recht, auch mit Gewalt es zu verhindern. (a)
So wußte neulich der WestphalischeKreyß
Mittel, das StiftLüttich wieder herbey zu brin-
gen. Solte ein Reichs-Glied,demBündniß
entgegen, mit den Reichs-Feinden sich einlas-

sen,

S.7
(a) Von diesem allen verordnet die letzte Capitu-
lation unrerschiedenes. Jn Art. X. heißt es:
Uns auch alles dessen, was etwan zur
Exemtion und Abreissung vom Reich
Ursach geben könte, insonderheit der
exorbitirenden Priailegien und immuni-
tæten, enthalten. Durch die letztern sind
nemlich manche Staaten in den Nieder und
BurgundischenLanden geschweigedie vielen
JtaliänischenLehen/von des Reichs nexu los-
gekommen. Worauf das Reich gute Ach-
tung zu haben und das künftige zu verhuten
für gut angesehen. Jn Art. eoa. folgt fer-
ner: In alle Weg sollen und wollen
wir uns angelegen seyn lassen,alle dem
Romtschen Reich angehorige Lehen
und Gerechtigkeiten in-und ausserhalb
Teutschland aufrecht zu erhalten.

Da auch wir deren eins
oder mehr uns angehend befinden, so
wollen wir das oder dieselbenohnwei-
gerlich empfangen oder wenn das
nicht bequemlich geschehenkönte, des-

we-
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sen, hat das Reich dte Gerechtsam,den Bund
zu erhalten, und die Bund- und Fried-brücht-
ge Fürsten durch sein Haupt bestrafen zu las-
sen. Seine Grund Gesetze behauptet das
Neich. Wolte denen zuwider einseitig ihme
etwas aufgedrungen werden, sowidersetzet es

stch

wegen dem Beich zu dessenVersitche-
rung gebührenden revers und recogni-
rion zustellen. Hierdurch wird dem Reich/
wegen seiner Gerechtsameauf die Beybehal-
tung aller Reichs-Glieder und äussernVer-
fassungselbstvon dem Retchs-Haupt die bun-
digste Versicherung gegeben. Der“ Nexus
feudalis des Königreichs Bohmen soll von
Ferdinand des ErstenZeiten gantz aus den
Augenseyn, gesetzetworden. Deswegen ist
zu Erhaleung der Teutschetr Rechte in K.
Mathias Capitulation obige erste Erinne-
rung geschehen. Nachdem an 1708. Böh-
men auf dem Reichs-Tag ordentlichen Sitz
und Stimme genommen ist das Reich vor-
hin genug gesichert. Siehe die 1. Betr. 2.
Cap.2. 20. Vielleicht gehet ietzo das wo-
nitum besondeks auf die Jealeänischen von
Oesterreich behauptete Lehen Mayland
Mantua und Mirandula. Denn dieselben
wol billig Lehen bleiben. Die Art der
Einnahme ändert ihre Natur nicht, Dem
Reich kan auch dadurch nichts genommen wer-

1 3 den.
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sich rechtmäßtg. Wäre es auch das Reichs-
Haupt selbst,das die Reichs-Verfassungund
Gesetze kränckenwolte, wuürde das Reich nach
seinenGerechtsamen ihme mit gröstem Recht
sichwidersetzen. Aus welcherGerechtsameal-

so,

den. Daß aber der Ertz-Hertzog von Oester-
reich/ob er gleich Käyser ist/ in der erstenQua-
Hrät oderals Köntg von Böhmen/ die Lehen
könne empfangen laffen/ istzur Gnuge ausge-
macht. übrigens giebt obige Capitulation
Art. XVIII. daß die Reichs-Gerechtsameauf
inewohl hirgebrachte Verfassungsichso gar
vade Neichs Gerichte verstehe. Mir sollen
u.wollen auch einigemReichs-Stand,
derdie Exemtion von des Reichs kuris-
diction, entweder durch Vertrag mit
dem RöomischenKeich, oder priuilegia,
oder andern rechtmäßigen Titul von
Romischen Käysern vorhin nicht er-
halten, noch in derer Besitz erfunden
wird, von des Reichs höchstenGerich-
ten sich zu eximren und auszuziehen
inskünftigenicht gestatten. Denn
die Reichs-Gerichte sinodurchgängig von den
Standen beliebet worden. Dadurch hat das
Reich auf Erhaltung derselben sein gegründe-
tes Recht erhalten. GleicheBewandniß hat
es mit den Reichs-CreysenNeichs-Gesetzen/
u. s. w.

(b) Die-
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so, befundenen, doch sehr behutsam zu pruten-
den Umstandennach, sichein Neichs-Krieg ge-
gen den Kayser, ja gar dessenAbdanckung füg-
üchherleiten lässet.(b)

IIX.

DieseReichs-Gerechtsame geben etgentlich/
wasder Stande Felenie seye. Die tzat den
Nahmen vom Lehen-Rechte. Sie fliesseta-
ber und wird beurtheilet aus dem oöffentlichen
Reichs-Staats -Recht. Wo etwas gegen
dasselbestreitendvorgenommen wird/ da wird
ein Reichs-Glied in billige Strafe geschlagen.
Selbst das Reichs- Haupt schweret auf Er-
haltungder Reichs-Grund-Gesetze. Jn sel-
bigen kan es eigenthätig nichts ändern. Siehe
Capit. Car. VI, Art. II. tot. Die in dem wi-

drigen Fall erlanbte Widerstehung gegen das
gr

Reichy-t sindet freylich nicht in Romi-
schen Rechten seinen Grund. Daraus such-
ten siedie Juristenumsonstzu Carl des Fünf-
ten Zeiten zu entschuldigen, Unsere Reichs-
Verfassunghat bereits die herrlichsten Grunde
wegen selbiger anzuführen. Dieselbigenkön-
nen/befundenen Umständen nach,noch ein meh-
rersalseine blosseWidersetzung zulassen. Wel-
che kuützlicheMaterte an sich leicht zu erörtern
stehet. Siehe oben in der .Betr. 2 Cap.
5. 10. lit. 6. Jedoch hat ein ieder Patriot zu
wünschen/ dat sienie nicht ferner zu erörtern
nöthig seye. Das Reich muß doch dabey am

u 4 mei-
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IIX. Die Reichs Prætensionen haben mit
dem alten Römischen Reich nichts

zu thun.
Eine gleiche Gerechtigkeit, welchewir in den

Reichs-Gerechtsamenangetroffen, finden wir
auch in denen Rechts-Ansprüchenoder Præten-
sionen. Doch verstehenwir hierunter diejeni-
ge, derenGrundwohl erweislich ist, oder eini-
gen zu seyn bedüncket, 06 er gleich eintgen
Zweiffeln hier und damogre unterwoeffen seyn.
Salscheund aus Irrrhum angegebene Præ-
rensionen heissennichts und hrauchts also
nicht, deren Justitzzu untersuchen. Dennwas
nichts ist, kanweder gerecht noch ungerecht ge-
nennet werden. Solche nichts heissendeAn-
sprüchegeben aber diejenigenan, welche mit
der Meynung der vier Monarchien gepla-
get sind. (a) Die wolten lteber dem Reiche

aus

meisten leiden. Dessengute Harmonie mit
seinemHaupt die sichersteErhaltung gemeiner
Nuhe undWohlfahrt versprechen kan.

S. 8.
(a) Mon sieß es vormals den Juristen palliren/
daßsiebey weniger Einsicht in die Historische
Mahrtzeiten sich so breit mit ihrer Römischen
Vierten Monarchie machten. Sie hatten

die Zeit nicht/ den alten Jrrthum zu prüfen.
Was sie von ihren Lehrern gehöret schrieben
sie getrostuach. So hat freylich AKVMAÆ-

VS



S. 8. und Fürsten-Staat. 305

aus den Befugnissen des alten Römischen
Staats eine Prætension auf das Griechische
Kayserthum kormiren. Nach einiger Mey-

nung,

VS Publ. Vol. I. Disc. 15. n. 35. PAg. 386.
Dist. n. 1. 2.a. 49. c. und mit ihm die
Menge anderer alten Puhltcisten keinen
Zweiffel /daß wir in der Bierten Wele-Mon-
archte ftehen. Daraus folgen die Menge
von abgeschmackten Satzen. Von solchen
kaben wir hier und da cinige erblicket. Hiter
gehen uns diejentgen an/ welche ihre Absicht
auf Prætenfronen haben. Jft unserReich ei-
ne allgemeine Welt-Monarchie/ somuß es auf
dieWelt-Staaten einePrætenßon haben. Jst
es das fortwährende RömischeReich so kön-
nen sichdie davon getrenneken Provintzen die
ihre Freyheit von der völligen Zerstörungdes
KoömischenStaats mit guter Befugniß her-
geleitet nunmehro nicht aller Ansprache ent-
schlagen. Der Vor-Satz schten ehemals al-
Ien richtig zu seyn. Den Nachsatz traucten
sich doch nichtsoviele in neucrn als in alten
Zeiten zu behzaupten. Doch hat sich nur kürtz-
lich ein Scribent gefunden der im Lehzen-
Rechte den Nach-Satz als eineausgemachte
Wahrheit/ gantz kütznlich angeben darf. Das
kluge/ und bey unsernZeiten schwerlich mehr
vermuthete raisonement, ist würdig ange-
führt zu werden. Non quidem latet, eo-

Ui 5 rum
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nung, solglichaus einem klaren Jrrthum, soll
hievon das Reichs-Wappen des Adlers mit
zweyen Köpfen entstandenseyn. Zu Kaysers

Fri-

rum aliquos dari, qui se vel sine vecl aliquo
titulo, coque aut conuentionis, priuilegii,
oppigaoorationis præseriptiopis, aut in-
bello factæ occupationis, Imperio Romano
exemtos esle gloriantur sedquis nescit, Im-
peratorem animum possidendi orbem terra-
rum nunquam deponere, quis Ambigit, meyræ
essefacultatis, quod terras prouincias ex-
emetns statim manut ilitari in ordiem non
redigit; quocunque tandem quis titulo
se exemtum iactitabit, viderit, ne Gallicum
illud in eum quadtet dicterium 3 N'etant
plus sous Pempire se sont empires, ho-
mines tum demum sua intelligunt bona
cum ea, quæ habuerunt, amiserunt, quo-
ties libertatem, quam sub imperii Romani
tutela continere poterant, cum serujtute--
commutant. &c. VESTPEALVS in Qu.
feud. Sect. II. cap. V. pag. 98. Der Mann
giebt dem Reiche und dem Käyser mit sehr or-
dentlichen railons gewaltige Rechte. Da
solte sich bald Franckreich und Engelland
drum ziehen welcher Staat am geschwinde-
sten sich wieder unter des Roömischen Adlers
Flügeln verbergen mogte. Man mag nun
mit Titulis exemtionis mir zu Hause bleiben.

Die
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Friderich des ErstenZeiten meynte man, weil
Aegypten, Syrien und die übrige Morgen-
Länder von den Romern bezwungen worden,

habe

Die allgemeine Regel: etant plus sous
empire se sont empirés, macht einen Strich
durch alle BefugnisseundVortheile der exem-
tionen. Doch es hätte der Magnificus Do-
minus Arumæus, den unserneuer ICtus bald
nachher mit diesemTitul allegiret und das
Werck fast als zu dessen Zeiten von einem
Arumæischen Auditore geschrieben zu seyn
verräthzihm noch selbst anmanchen Orten er-
innern können seinen espritfort nichtzuweit
in die Reichs-lura und Prætensionen zu ver-

lauffen. Der schwatztzwar was/ und mehr
als zu verantworten stehet von der Vierten
Monarchie7und desRömischenReichs Ho-
heit vor allen andern Staaten. Doch sehe
itn nicht so setzr ie orbem terrarum mit sei-
nen Römischen Reichs iuribus und Præten-
sionen hinein galopiren. Er hauet auch
nicht allegegenseitige Titel so 70 A,
ohne Barmhertzigkeit darnieder. Doch gnug
von selbigem gelehrten raisonement. Unse-
re Zeiten mussenauch mannigmal ein Buch
wieder zu lesen oder doch zu schen bekommen/
das fich diftinguirt. Wiewol es sind viel Ar-
ten im distinguiren, Weorin sich unser ICtus
distinguiret siehe die sehr glimpfliche und

mehr
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habe das Reich sie in billige Ansprache zu neh-
men. Der Kanyserließ dteses in seinen Brief
anden Saladin, Fürstenin Aegypten, einflies-
sen. Einigen Kaysern wolten andere weiß
machen,ob haätten sieauf Franckreich und Spa-
nien etwas zu prætendiren. (D) Doch, nach-

dem

mehr als zu richtige Meynung in der Hallit-
schen vermischten Bibliothes XV. St.
Aart. 3.

(6) Wir wollen die Anctores, die dergleichen
Reichs-Rechte behaupten wolten, nicht weiter
nennen. Es wird sie kein Leser aufschlagen
wollen wenn ich sieihm bey Dutzend hersetzte.
Die Beweisedes aus den mittlern Zeiten an-
gefuhrten sindnicht weit.“ Den Briefdes K.
Friedrich des Ersten an Saladin giebt KRO-
GERKIVSs de HOVEDEN Ann. Angl. in
Eenr. II. vitapags 650. Da heißt es: Num-
quid scire dissimulas, ambas Æthiopias,
Mauretaniam, Persiam, Syriam, Parthi-
am, vbi Marci Crasstnostri dictatoris fata
sunt præmaturata, Iudæam, Samariam-
maritimam, Arabiam Chaldæam, ipfam
quoque Ægyptum numquid
etiam scire dissimulas,Armeniam innu-
merabiles alias terras nostræ ditioni subie-
ctas? &c. Henrich der Dritte wolte Spani-
en nach den Röömischen Rechten als dem
Teutschen Reich unterworffen angeben. Er

wol-
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demman unserReich und den alten Romischen
Staat hat angefangenbesserzu unterscheiden,
sindvon iedermannlich solcheeinfältige und ab-
geschmackte Prærensioren verworffen worden.
I, Der alten Teutschen und Francken Con-

quetten gehören auch nicht hieher.
Siehet iemand die glorwürdigen Thaten

der alten Teutschen Volcker, sonderlich der
Franucken an, mogte einem mit mehrerm
Scheitt bedüncken, ob seyen daraus einige
Rechts -Ansprüche des Reiches herzuleiten.
Die Frantzosen haben theils jene verdrehet,
theils neue Fabelnaufgebracht,undihremRei-
che daraus viele Befugnisseerzwingen wollen.

Wir

wolte seine Prætension mit Gewalt ausfuh-
ren. Seine Armee soll aber geschlagen seyn.
MARIANA IB. FX. cap. 15. Die Spanier
schafften daraufalles wasRömischwar ab.
Es soltekeiner bey Leib und Lebens-Strafe/
einen Legem Romanam allegiren. K.Carl
der Fünfte declarirte in seinen Spanischen
Gesetzendaß er nicht als Käyser sondern
als König in Spanien/ dieselben gebe. Ste-
he VALDESIVM de Dign. Hisp. cap. XIIX.
S. 4. Bartolus und Alciatus haben dem Kay-
ser Franckreich zur Unterthänigkeit anweisen
wollen. Die oben angeführte Constitution
Bonitacii IIX. hat ein gleiches unternom-
men.

8. 9.
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Wirlachen über sie. Doch muüssenwir, wie
mir bedunckt, wenn wir gleich Wahrheiten vor
uns haben, aus selbigen ebenfalls kein groß
Recht herleiten, das darin nicht stecket. Jst
Franckreich gleich von den TeutschenFranckrn
zumReich gemachet, so ist es doch durch den

Ver-

5. 9.
(a) Der vortreffliche Publicist COCCEIVS
hat in seinenProlcgom. ad IusPubl. den Fran-
tzosenzurGnüge das Maul gestopfet. Sie
wolten lieber die Francken zu Galtiern ma-
chen und sieaus Gallien erst in Teutschland
gezogen zu seyn angeben. Andere meynten/
wann sie ja nicht lauter Gallier gewesen so
wäre doch solcheRace unter den Francken die
stärckste. Was soltees ihnen helffen/ eins o-
der das andere zu kabuliren Nemlich es sol-
te ihnenAnsrachegeben aufdie von den Fran-
cken gemachte Conquetten. Zum wenig-
stenmuste nun ihr Reich vor dem Teutschen
den gewissen Verzug haben. Doch weit ge-
fehlet Jhre Fabeln sindzu thumm erson-
nen. Cocceius und andere vor und neben

ihm haben das klare Widerspiel gezeiget.
Gesetzt aber der Frantzosen Vorgeben haätte
einigen Grund gehabt So will doch kühn-
lich behaupten daß alle solche Prætensionen
ttzeils schlecht gegründet theils offenbar ab-
geschmackt sehnmüßten.

(b) Ein
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Verdunischen Vertrag von Teutschland auf
ewig getrennet worden. Konnen wir denen
Frantzosen keine Befugnissevon der Merovin-
aischenRegierung und von dem Austrasischen
Reiche zugestehen So müssenwir uns auch
mit den erstenFranckischen, ja auch selbstCarl
des Grossenseinen Conquetten nicht viel be-
helffen. (8)

X.Die

(b) EinVolckistoffenbar von dem andern ent-
sprossen. Das Haupt-Volck hat grossecon-
quetten gemacht. Das weiß man von den
Teutschen in Ansehung der OömischenPro-
vintzen. Die Frantzosen Engelländer ja
auchSpanier und Portugiesensind ursprüng-
liche TeutscheVölcker. Diese Satze zusam-
men sindinunsererSache richtig. Hier mag
man varDacschlandwol einige Ehr- Furcht
von jenen Völekern fodern. Jch halte doch
die Grunde noch für zu schwach auch nur dar-
auf eine rechte förmliche und feste Prætensi-
on zu kormiren. Verbinde ich sie zwar mit
andern raisons so mag es wol zusammen
wenn gleich nicht eintzeln/ was rechtes bedeu-
ten. Aber darzu härte wenig Muth aus solchen
HistorischenWatzrheiten auch nur die gering-
sten Rechrs-Ansprachenauf die Völecker seldst
zu ziehen. Jch fürchtete mich sonstfür einen
Vorwurf unauflösbarer Zweiffel. Unsere
Vorkahren nahmen die Länder ein, Fuwenn?

GSe-
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XL. DieblosseDerehrung eines Staats giebt
keine Pflicht einer Unterthänigkeit.
Nichard, König von Engelland, trugmit

Hinreichung seines Huths gleichsamseinReich
Käyser Heurich dem sechsten zum Lehen auf.
Dies und dergleichen mehreres giebt auch kei-
ne rechtmaäßige Prætension. Hat ein Staat
aus besondererHochachtung des Reiches dem-
selben geschmeichelt sich unterthänig genen-
net, und jenem die Herrschaft inWorten zu-

ge-

Gewiß nicht ihrem Baterland was zu erkrie-
gen/ sondern in selbigen ihre Herrschaftanzu-
legen. Aus Carls des Grossen Conquetten
weißmir auch wenig zu machen. Jnmeiner
ersten Betrrachtung kunte vonden daher rühz-
renden Vortheilen nur zweiffelhaft reden. Er
war König des gantzen Fränckischen Reiches.
Unser Teutschlandwar nur dessenTheil. Mun
beweise mir warum er das ausser Teutsch-
lands Gräntzen gelegene mehr Teutschland
als den übrigen Landen acquiriret habe? Mir
deuchtderBeweis werde nicht besonders wo
nicht gar schlechte fallen. Jch bleibe bey den
WerdunischenPacten. Bon da an laß ichs
aelten wenn man auf Untersuchung der
Prætensionen Achtung hat. Der innern
Reichs-Rechte altere gezeigte Ursprünge ha-
ben aber andere Ursachen. Denen die es
vesserwissengönne ich hreWeisheit.

S. 10.



sJ.10. und FSürsten-Staat. 313

gesprochen, ist daraus wenig zu machen. (a)
Sind sonstkeine Grunde einer rechtmaäßig er-

wor-

S. 70.
(a) Wie Henrich/ König in Engelland/K Fried-
richen geschmeichelt sich unterthänig genen-
net /undgleichsamVerträge drüber errichtet/
liß oben Cap. Y. S. 2. lit. d. das Zeugniß KA-
DEVICI b. 1. cap. 7. angeführet. Du fin-
destauch daselbsteben desselbenMeldung von
gleicher Unterthänigkeit der Könige inSpa-
nien Franckreich und Ungarn aus ib., II.
cap. 76. Richard/ Konig in Engelland soll
mit Darreichung seinesHuths sein Reich zur
Lehen genommen haben. Seine Mutter hät-
te ihm dieses um desto eher zur Freyheit zu
kommen angerathen. KOG, HIOVEDEN
in Rich. vint SELDEMNVS Tit, ofHon. lib.,
1. cap. 2.S.5. Daß der K. Henrich der Sech-
stebegehzret daß Engelland ein völliges Lehen
würde schreibet auch MATEAÆVS PARIS,
Hieraus wollen einige dem Reich eine Præ-
tension angeben. Zumal da in den Engli-
schen Documentis der von dem Käyser creir-
ten Notarien Meldung geschehe. Siehe
SCHWVEDER Theatr. Præt., lib. I. cap. 29.

Pag. 59. Doch dieser gestehet vernünftig daß
es mit solcher Ansprache nichts sey. Dahe-
ro auch der kluge CONRING de Fin. Germ.
imp. der Englischen Prætension mit keinem

E3 Wort
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worbenen Unterthänigkeit, sogiebet eine ehe-
malige Verehrung keinen sichern Rechts-
Anspruch. Jenekan unterlassenwerden, oh-
ne daß der andere Staat sich deßwegen zu be-
schweren hat. (b)

xI. 5weiffelhafte Reichs -Prætensionen auf
Dennemarck Pohlen undHungarn.

Prætensionen gründen sich auf alte Ver-
tra-

Wort erwähnet. Engelland kan alles für
das Reich angefuhrte gar füglich ableinen.

Geschweige/daß wenns auch was reelles ge-
wesen wäre dasselbe vorlängst aufgehöret.
Sintemal Engelland als einer der souverai-
nesten Staaten von etlichen Jahr-hundergen
her istvon dem Reich angesehenworden.
Schutz undSchirmgiebt nicht einmal eine

Obrigkeit. Er wird fretzwillig gesuchet/gut-
willig und willkührlich zugestanden, Wie
vielweniger istein Recht zu setzenaufeine sub-
misseBegegnung? Unter Frivar- Personen
nennet sich dieser und jener des andern unter-
thaänigen Diener. Keiner wird daraus eine
Unterthanigkeit schliessenwollen. Geschwei-
ge/ daß Volcker gegen einander aus lauter
Complimenten/ einigeRechte erzwingen wol-
ten. Wielche gewiß dem klaren Natrur- und

3
Volcker-Rechte entgegen stehenwurden. Wie/

5 wenn es im geringsten Zweiffel beruhete
leicht zu zeigen wäre,

S. II,
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trage, denen zuwider, und also guten theils
widerrechtlich sich ein Land oder Staat dem
billigen Gehorsamdes andern entzogen. Sind
dieUnterthänigkeit undLehnbarkeits-Vertra-
ge zweiffelhaft so pflegen auch die Rechts-
Ansprachensovöllig ausgemachet nicht zu
seyn. Dennemarckwar Otten dem Grossen
und ein Theil seinerNachfolger unterthaämg,
und gab Tribut. Wir lesen auch von einer
Lehenbarkeit. Doch es istnoch, nach vieler
Meynuna, ungewiß, wie weit dieses letztere
ginge. Ob aufdasgantze Reich, oder nurei-
ne Provintz, die innerhalb Teutscher Gran-
tzen besessenworden? Die Unterthänigkeit ist
erlassen.DasDanischeReich istals ein freyer
Staat vorlaängst angesehenworden. Wolte ei-
nerdemReiche noch PrætensionenaufeinigeLe-
henbarkeit, ausser derwohlbekandten Hollstei-
nischen, zuschreiben, der wurde seiner etgenen
Lands-Leute vielem Zweiffel sich unterwerffen
müssen. Diese Bewandnmß hat es auch

mit

11.

(a) Daß Dennemarck von K. Otten des Grossen
Zeiten unsermReich bis gegen das interre-
gnum hin oft unterthänig gewesen sey/ ist
wol nicht zu leugnen. SAXONIS GKAM-
MATICI vieles Einwenden oder guten
Ttzeils bloßzes Leugnen/ thut nichts gegen die
Historische Wahrheiten, CONRING. Ae-

X 2 Fin,
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mitPohlen undHungarn. DaßdieseStaa-
ten ehemals rheils völlig unterthänig gewesen,
theils Tribut gegeben, ist ausgemacht. Nun

sind

Fin. Germ. Lib., I. cap. 14. setzet und beweiset
eine zweymalige Unterwerffung. Die erste
fing sich unter Henrich dem Erstenan. Die
andere vollführete K. Luthher. DieZeugnisse
liß bey belobten CONKINGIO. K. Con-
rad der Andere hat aber das erstemal König
Canutum,der auch Engelland behzauptet hatte/
fuür souverain gehalten. Dieser bekam so
gar das Schleßwig von dem Käyser in Anse-
hung seines Sohns Vermählungmit des Kö-
nigs Tochter wieder. Davon saget ADA-
MVS BREM. Hiß. Eccl. Lib. II. cap. 39-
Cum rege Danorum siueAnglorum (Canuto)
mediante Archiepiscopo pacem fecit, (Con-
radus Cæsar) cuius fliam filio suo depo-
sJcensvxorem, dedit er ciuitatem Sliasuig cum
Marchia, quæ trans Egdoram est, in fædus
amicitiæs Et ex eo tempore fuit vegnum-
Daniæ, Auf Schleßwig sind alsowol von
selbiger Zeit die Reichs -Wechte alle verlotz-
ren gegangen. Siehe den Beweis bey CON-

m

RIdG c. cap. 15. Die andere Bezwingung

id

und Dennemarcks neue Lehenbarkeit finden
nun auch wol guteGruunde. OTTO EFRIS.

CVS lib,I,cap. 24. schreibendeutlich von ein
Hist. Frid, I. lib, II. cap. 5. und RADEVI-

i

7n und

1
l

x
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find auch hierdie alten Verträge, wie weit und
wor-

und anderer 1nuestitur derDänischenKönige,
Und zwar stehetbey dem ersten: Perrus, acce-
pro ab ipfius manu regno, fidelitate hominto
ei (Friderico Imp.) Je obligauit. Bey dem
andern begehren Valdemsri nuncii von bem
Käysernueflituram de regno. Das letztere
kan SAXO, so sehr als er drauf schimpfetdoch
nicht leugnen, Doch finde in demChronicoErici
Regis bey dem LINOENBROGIO adan. u9!.
daß der Käysereben diesen Valdemarum zum
Domino Nordalbringiæ bestätiget und dar-
üüber ein Diploma habe eausfertitgen lassen.
Da will es manchem bedüncken/ daß die Lehn-
barkeit sich allein daraufbezogen. Die Scri-
benten hätten es auf dasgantze Reich gezogen,
Jhm sey wie ihm wolle/ gegen das interre-
gnum istDännemarck von allem nexu ent-
bunden worden. Von vierhundert Jahren
her istes als ein völlig sonveraines Reich ge-
halten worden. Die alten Reichs-Rechte
sind fort. Ohne den gewaltigsten Zweiffeln
kan dem Reiche nichts mehr davon zugespro-
chen werden. Welches sowohl COSRIdIG
I. c. cap. 14.n. 17. zur Gnüůge weiset als auch
SCIVEDOER I. c. cap. XXX. paę. G. Bey
dem letztern kanst du auch die Reichs-und Dä--
nischenGegen-Gründe wohl auegeführet an-
treffen.

X 3 (b) Von

m
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worauf sich dte ehemalige Unterthanigkeit be-
zogen, fastin Zweiffel. (D) Besserdencket man
da an gar keine Prærensionen. Soll undmußja
aber von ein und andern pretendirt werden, so
bleibet der steteZweiffel jedem unbenommen.

XII,

(b) Von Pohlen siche CONRINGIVM Leb. I.
cap.18. und Lib. II. cap. 29. in welchem letz-
tern Capitul er es von den Teutschen Rechten
frey spricht ferner SCIWEDERVM Ieb.I-
cap. 34. Beyde erörtern auch dte Reichs-Be-
fugnissewegen Hungarns: CONKING. cæay-
27. SGIWED. cap. 37. In der alten Clien-
tel von beyden Reichen istman Zweiffels ohne
übrig gegründet. Siehe in der I.Betr. 2.
Cap. S. 1. lir. (c) Pohlenbis an dieWeich-
selwar vormals ein TheilTeutschlands. Ob
dieses allein nebst Masovien oder auch die
übrigen Lande jenseit der Weichsel der Teut-
schenBothmaßigkeitseyenunterworffen gere-
sen? darinn steckt der Zweiffel, Nach Frie-
derich dem Erstenhat das Reich seine Rechte
nach und nach verlassen. Manhat den Pohl-
nischenKönigs-Titul nicht mehr wie vorher
bey K. Henrich des ViertenZeiten angefoch-
ren/ oder auf die Ablegung gedrungen., Hun-
garn ist später als Pohlen in einigen Reichs-
nexum kommen, Es ist aber noch früher

entbunden worden, Die Historte von bey-

den giebt CONRING, Billig redet man
hier
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XII. 5weisfelhafte Prætensionen aufPreus-
sen, CLiefland und Burgundien.

Wiederum sind die meist stillschweigende
Vertrage, durch welche ein oder der andere
Stagat unsersReiches Gehorsam soll entbun-
den seyn, noch tnicht völltgausgemachet, giebts
abermals zweiffelhafte Prætensionen. Der
Thetl, dem dran gelegen, gründet sich aufsol-
che Verträge. Oft hat er gar gegen die an-
gegebenen erstenVertrage der Unterthänigkeit
waseinzuwenden. Das Reich machet Nechts-
Ansprüche: behauptet die ersten Vertraäge

der

hier von keinen Prærensionen inehr. Denn
es würde sich doch wo es hoch käme in einen
blossen Zweiffel resoluiren. Wenn freye
Voölcker mit einanderin solcher Qualität lan-
ge sich betkägett7somuß man mit Rechterach-
ten daß sie an keine alte Ansprüche auch nur
dencken wollen. Von Hungarn lehren uns
einige bey dem BARONIO befindliche Päbst-
liche Briefe daß der Pabstes von der Reichs-
Hoheit zu entziehen und sichvöllig zu unter-
werffen sich die meiste Müthze gegeben. Jn
dem erstengluckte es ihm nicht in dem letz-
tern. Bey Maxyimilian des Andern Zeiten
kam es in motum, Hungarn völlig mit dem
Reich zu verbinden. Es ward aber nichts
draus. Weder das Reich/ noch Hungarw/
schienengrosseLust dazu zu haben,

X 4 S. Ie.
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der Unterthämgkeit, und leugnet die Vertra-
ge der Loszehlung. Da giebts manchen Zweif-
fel. Oft sindet man die Grunde aegen das
Reich stärcker, als dessen Befugttisse. Das
letztere halte von der Prætension auf Preußen
und Liefland. Der TeutscheOrdens -Mei-
ster fodert immer Preußens Wieder-Erstat-
tung. Derselben aber stehen wol fastunum-
stößliche Verträge entgegen. Nachdem zu-
mal der Kayser und das Reich das neue Kö-
migreich Preussenerkennet, fallen in dessenAn-
sehutngalle Rechts-Ansprüche.Gegen Schwe-
den und Pohlen mögte wol auch wenig recht-
mäßtges weiter anzuführen stehen. (a) We-

gen

S. 12.
(a) Von Preußen und Liefland/ wie es an das
Reich und von demselben gekommen liß
CGONRING. Lib. II. cap. 29. n. 30. sequ.
SCHVWVEDER. Lib.I.cap.3233. Des Reichs
Gerechtsame bey der Behauptung beyder Lan-
de sind sehrzweiffeltzaft. Dem TeutschenOr-
den konte das Teutsche Reich kein fremdes
Land verehren. Daß die Pohlen jenem Or-
den alles versprochenwas er von ihren ehe-
maligen Landen einnehmen würde/ ist kaum
glaublich. Das Land ist nie in eine rechte
Verbindungmit dem Reich gekommen. Die-
ses zweiffelte daher an, 1511. selbst ob Preus-
senkönne als ein Reichs-Glied geachtet wer-

den
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gen des Hertzogthums Burgund hat es fast
gleiche Bewandniß. Hat das Reich Præten-

sio-

den Eine blosse nun und dann gebrauchte
NReichs-Standschaft that zur Sache nichts.
Man hatte die Reichs-onera nie getragen.
Die Reichs-Gesetze waren nie in Gebrauch
kommen. Daß Teutsche in Preussenwohna
ten/ konte dem Reich kein Recht geben. Den
Teutschen istimmer erlaubt gewesen nach il-
rem Gefallen hier und dahin ihre Stellen zu
verrueken. An Lieflands conquerte haten
die Bremer mit ihrem Geld am meislengear-
beitet. Der Teutschen übrige Hülffe hatte
nicht den Zweck Lander zu erobern/ sendern/
nach den eingebildeten Verdiens.en/ bey den
Creutz-Zügen guteWercke zu thun. Wegen
der Verbiüdlichkeit mit dem Reich ist auch
hier das obige zu wiederholen. Wiederum
sehe starckeGründe gegen des Reiches Rechte
bey der Trennung dieser Staaten. Wolzl zu
verstehenwenn man gleich dem Reich einiges
ursprüngliches Recht auf die Lande wolte bey-
legen. Der Orden hielt den Pohlen keine
Pacte und Verträge. Er fing unnöthige/ ja
ungerechteKriege an. Das Kriegs-Glück
fugte den Pohlen die dabey noch die Gerech-
tiakeit zur Seite hatten. Das Reich nahm
sich der Sache nichts an. Der Abfall ein
Theil Preussenswar von demReich selbst ver-

X 5 ur-
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sionen, so sind die FrantzösischeBefugnisse auf
die

ursachet. Man hatte sichwegen des Ordens
Gewaltthätigkeit bey dem Reich beschweret.
Anstatt der Hulfe folgte eine scharfeSentenz.
Da war die an Pohlken vorgenommene Erge-
bung rechtfertig gnug. Der Orden mußte
dieselbe endlich selbst genehm halten. Das
Reich that nicht/als wenn diefelbe ihm wissend
waäre. Der Orden kam endlich selbstin eine
Pohlnische Lehenbarkeit. Das Reich regte
sich auch gegen selbige Verträge gar nicht.

1
Der Orden wählete deswegen Albrecht von
Brandenbucg daß sie durch dessenMacht die
alten Pacte vernichten und sich von Pohlen
losmachen könten Die Lehen-Pflicht ward

t verweigert/ und der Krieg von neuen geführet.
Das Reich wolte sichdes Groß-Meisters/ sei-
nes vielen Anhaltens ohngeachtetnichtanneh-

men. K. Carl der V, wieß ihn selbst zur

PohlnischenLehen-Pflichtan. Pohlen wol-
te von dem so oft Eydbrüchigen Orden weiter
nichts wissen. Albrecht hatte Tonnen Gol-
des auf des Landes Ertzaltung gewendet/ und
es fast damit völlig bezahlet. Da hatte die
secularisationnichts ungerechtes hinter sich.
Die Preußischen Ritter waren felbst guten
Theils damit zufrieden. Dievon dem Reich
bestätigte Cammer-Gerichts-Acht gegen den
neuen Hertzog war einseitig erhalten, Der

ande-
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die Lehnbarkeit nicht schlechtgegründet. Wo-
durch

andere Theil war nicht gehöret und dessen
Rechte unerwogen. Hernach ist der Besitz
des Hertzogthums fastnie angesochtenworden.
Des Groß -Meisters Anregen und sine
manchmalige Belehnung hat dasReich für
ein blossesSpiegel-Fechten gehalten. Ge-
gen die au Brandenburg endlich überlassene
Souverainite hat weder der Kaäyser, noch das
Reich ekwas gesprochen. Endlich dre vom
Käyserund allen Teutschen Staaten erkannte
Königliche Preußische Hoheit hat alle des
Teutschen Ordens eingebildete Befugnisse
glatt abgeschnitten. Siche das verthei-
digte Preussengegen die Anspruche des
TeutschenOrdens. Auf Liefland selteauch
keineNetchs-Mechte übrig: wo anders einige
Gerechtsame wegen selbiges sich gefunden ha-
ben. Die Liefländer sind in der schweresten
Bedraängniß verlassenworden. Siemußten
sichhelfen so gut sie kunren. Der nachma-
lige Besitz der Schweden und Pohlen ist vor
dem Reich nicht angefochten worden. Sen-
dern sie sind in Ansehung dieses Landes als
souveraineHerren ie und allezeit angeschen
worden. Bey welchenwohl erwogenen Um-
staänden ich alles antreffe/ was zur Verliernng
und selbst eigener Begebung der sonftherrlich-
stenPrætensionen iemalen vermögte erfodert

d
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durch dennoch der besondern Ansprache des
Hauses Oesterreich gar nichts benommen
wird. (b)

XIiI.

zu werden. Die eigentlichen Beweise des in
obigen angeführten Verlaufs der Sachen ge-
ben eben belobte Auctores.

(b) Des Reichs Gerechtsame auf das Hettzog-
thum Burgund ziehen sich von den Rechten
aufdas gantze ArelatischeKönigreich, Denn
desser Theil war jenes. Siehe Beweise in
HaHNII Pis. de regno Arelat. Franck-
reich hat sich aber des Landes fruhzeitig ange-
nommen. König Johann von Franckreich
bekam das Land nach Abgang der ersten Her-
tzoglichen Linie, Er gab es seinemSohn Phi-
lipp von welchem die andere Linie abstammet/
deren Nachkommenschaftvon wegen der Bur-
gundischen Mariä annoch in dem Oesterrei-
chischenHauseblühet. Ob er es als ein eröff-
netes Lehen bekommen und wieder an seinen
Sohn verlietzen ist nicht völltg ausgema-
chet. Franckreich gründet sichdarauf. Jst
dem so/ wird des Reichs Befugniß sich wenig
behaupten lassenindem solcher von Franck-
reich gebrauchten Lehenbarkeit nicht wider-
sprochen worden. LEIBNIZ in der Mankessa
Cod. Piplom. P. T. n. t. hat des Burgundi-
schen Cantzlers Tractat, den er wegen seiner
Hertzogin MartäRechte aufdasHertzogthum

Bur-
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xIII. Ungewisse Prætensionen auf Holland,
Schweitz, Basel und Geneve.

Vormalswar Holland ein unstreitigTeut-
scherStaat. Erward mit den übrigen Pro-
vintzett it den BurgundischenEirckel gezogett.
Die Schweitz, nebst Zase/ und Geneve, waren
Theile des Arelatischen Reiches Doch ich
halte siedurch denWestphauis-henFrieden
aller Keichs- Ansprache entbunde. Mit
Holland ist man als mit einem louverainen

Staat

Burgund damals aufgesetzet völlig eingerü-
cket. Derselbe leugnet alle FrantzösischeLehn-
barkeit/ und behauptet/ daß das Hertzogthum
als ein freyer Staat an Hertzog Philipp sey
übergeben worden. Durch die gute Dedu-
ction wird die Frantzoösische nichtige Befug-
niß auf denförtwährenden Besitz des Her-
tzogthums klar bewiesen. Oesterreich als
für welches jene Schrift aufgesetzetwar kan
sich der Gründe noch ietzo herrlich bedienen.
Wie künftig bey dem OesterreichischenStaat
zu zeigen stünde. Das Reich gewinnet aber
dabey nichts. Denn diesem sowolals Franck-
reich bey einem fur völlig frey erklärten Staae
keine Rechte übrig bleiben würden. Bey
welchen klaren Ungewißheiten der Reichs-
Rechte aufdas Hertzogthum Burgundien ich
mir nicht weiter gekraue eine richtige Præ-
rensionaufselbigesausfündig zu machen.

S. 33.
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Staat sint der Zeit umgegangen. Derglei-
chen geschicht noch taäglich inAnsehung der
Schweitz. AufBaselund Geneve hat man we-
nig weiter gesehen. Kleine Strittigketten, we-
gen dieser oder jener Landes-Grantzen, thun
zur Sache nichts. Bey mir sindealsv schlech-
ten Glauben wer von reseruirten Reichs-
Rechten und ubrigen Ausprüchen viel reden
wolte. Gewiß machet das Reich selbst dar-
auf keinen, vder sehrwenigen Staat. (3)

XxIV.

F. 43.
(a) Von der Prætenfion auf Holland handelt
CONKING de Fin, Imp. lib. II. cap. 28. n.
x5. seg. Der zeiget /daß dieselbe seitdes Mun-
sterischenFriedens billig als aufgegeben anzu-
sehen stehe. Die Holländer wollen auch eine
viel ältere Reichs-Excmtion angeben. Mit
der kommen sieaber schlecht fort. Die Teut-
sche Historie zeiget das Widersptel, Doch
die alten Reichs-lura geben und nehmen dem
ietzigen veränderten Staat nichts. Den Ar-
ticul des Munsterischen Friedens da Spa-
nien des Reichs Consens zu der Hollander
völligen Souverainite zu schaffenversprochen/
hat K.Ferdinand bestätiget. DessenDipto-
ma CONK, giebet. Das Reich hat zwar be-
sondersnicht eingewilliget. Doch es hatniche
widersprochen. Es hat Holland als einen
freyen Staat theils äberhaupt theils was sei-

ne
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XIV. 5weiffelhafte Ansprüche auf Wapel,
Sicilien und Sardinien.

Otto der Grossehat beyde Sicttien erobert.
Denen Normannen ist es von den Teutschen

Käy-
ne Reichs-Glieder berrifft bishero stets ange-
sehen. DessenProben sind die vielen Alli-
ancen mit demselbenStaat und andere häu-
sige Reichs-Tags-Acta. Ware dahero eine
weitere Reichs-Prætension ietzo zu vrgiren
gantzabgeschmackt. SCIIWVEDEK hat nicht
unbillig unter den Reichs-Prærensionen Hol-
lands nicht weiter erwehnet. Hätten die Hol-
laänder thr einmal gefaßtes Dessein,sich wieder
mit dem Reich völlig zu vereinigen/ verfolget/
hätte es eines besondern Vertrags bedurst/
und hätten die Gerechtsame der neuen Verei-
nigung erst-nuüssenin Richtigkeir gebracht
werden. Dennob siegleich damals noch nicht
von allen Reichs-Rechten los gewesenwären
So hatte doch ihr vorheriger Widerspruch
und des Reichs Stillschweigen die Rechte fast
getrennet. GKOTIVS hat in einer Epistel
seineMeynung von jenem gemeldeten Dessein
gegeben. Die Schweitz und Geneve betref-
fend sind die ehemaligen Reichs-Rechte auf
selbedestosicherer ie weniger sich die Schwei-
tzer vormals derselben geweigert. Jn ihren
geschlossenenBündnissendie LEIBNITIVS
in Cod, Piplom, Iur, G zusammengiebet/natz-

men
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Kaysern unter bedingter Reichs-Hoheit einge-
raunter worden. Das Schwaäabische Haus

hat

men siedas Reich und den Känyser allezeit na-
mentlich aus. CONRING cap. 25.n.16.Jeq.
fuühret aus GOLDASsTO und andern Scri-
vbenten der Schweitzer herrlichste Bekantnisse
an/ daß sie sich alsReichs-Slieder dem Reich
zu allem Gehorsam verbunden achteten. Nur
nachdem die Frantzösischen Bundnisse dem

Staat sowohl gefallenhatman einervölligen
x

4
Freytzeit sich angemasset. Man entzog sich
erst den Reichs-Steuern. Die Reichs-Ge-
richte wolte man nicht weiter in Schweitze-
rischenRechts-Handeln erkennen. Das Reich
hat zwar solche Trennungz nie viel geachtet.
Endlich ward von Franckreich auf der
Schweitz voöllige Loszehlung vom Reich ge-

1 drungen. Die erfolgte in Pac. Osn. Art. VI.
Da iedennoch die Worte nur possessionem-
vel quasßi plenæ libertatis exemtionis ab
imperio den Schweitzern zugestehen. So
wollen etliche meynen das Reich habe seine
Gerechtsamekeinesweges hingegeben oder ver-
aäussert. Zumal indem es guten theils sichal-
les auf dieLoszehlung von den Reichs-Gerich-
ten beziehe. Auswelchen mehrern die gene-
ralenWorteder plenæ libertatis exemtio-
nis ab imperio zu erklären und zu restringiren
seyn. Jch halte aber solche weitere Anspru-

che
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hat dieseStggten wieder behauptet. Friede-
rich der Andere nahmSardinien eit. Doch
nach Henrich dem Siebenden scheinet das
Reich um seineRechte sich sehr schlecht beküm-
mert zuhaben. Es ist ohne des Reiches Zu-
thun bald von einem, bald vom andern einge-
nommen worden. Der Pabsthat sich,vhne
des Reiches Einwenden,der Lehenbarkeit über
Napel angemasset. Manhat Spaten wegen
des Besitzes dieser Lande nie keine Lehens-
Pflichten angemuthet. (a) SindalsoReichs-
Rechte da, soscheinensieverlohren. Zum
wemgsten istes sehrzweiffelhaft, ob bey einem
so stetenStillschweigen sich dieselben vermög-
ten erhalten zu haben. XV.

che fůr schwach, Das Reich nimmt sichder-
selben selbstnichtsan. Ob Geneve durch die
tenerate nennung der gantzen Schweitz/
vniuersæHeluetiæ, mit verstanden sepe? ste-
het nicht gewißzu setzen. Wiewol auch die-
serkleine Staat auf die woörtliche Loszehlung
so sehr nicht zu schen, Die stellschweigende
Loslassungund Hingebung der alten Rechte
kan ihm gnug seyn. Siehe auch SCIVVED.
lib. I. cap. 20. 21. Die Strittigkeiten wegen
der Gräntze oder kleinen Gräntz- Ländereyen
werden füglicher bey den eintzeln teutschen
Staaten betrachtet.

S. 14.
(3) CONRING e Fin. cap: 22, meynet das

9 Reich
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XxV. Zweiffel bey denen Bechts-Ansprüchen
auf die Bönigreiche Jtalien und

Arelat.

Die Ansprücheauf die Koönigreiche Jtalien
und Arelat sindmehr als zu rechtmaßig. Die

er-

Reich habe noch tetzo eine rechtmäßige Anspra-
che aufNapel Corsicaund Sarbinien zukor-
miren. Wir haben auch actus possessorios
vonHenrich dem Siebenden und Ludwig dem
Bayern anzuführen. Die Paäbstehaben in die
tabulasconfirmationis ihrer Lande auch nah-
mentlich beyde Sicilien einrücken lassen.Wel-
chesvon einer fortwährenden Reichs Hoheit
gutes Zeugniß gebe. Es finde sich nichts
wodurch sich das Reich seinerRechte begebe.
Jedoch ich kan CONKINGIO, der zwar selbst
einigenZweiffel zu haben nicht leugnec nicht
wohl beystimmen.Es gehetin das vierte hun-
derteJahrdaß sich dasReich der Rechte nicht
angenommen. Henrich der Sechste ver-
sprach die Lande unter gewissen Bedingung
dem Reich einzuverleiben. Chron. M. Belgi-
cumpag. 205. Er scheinet es alsoseinerMey-
nung nach en souverain beherrschet zu haben.
Gegen solchedes Reichs-Haupts Angeben fin-
de keine sonstnöthge Gegen- Protestation des
Reichs, Gegen Henrich den Siebenden mög-
te einer einwenden ob hätte selbiger König
Roberten als Lehens -Mann in anderen

Reichs-
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erstenVertrage der Unterthanigkeit sindaus-
gemacht. Von solchenVertragen“ durch wel-

che
Reichs-Landenin die Acht gethan. Jch will
zwardas letzte nicht behaupten. Der Spa-
nischeBesitz thutaber wol den Reichs- Rech-
ten den meistenAbbruch. Gegen die Spani-
er hat das Reich nicht die geringsteAnsprache
auf einige übrige Hoheit gemachet. Spani-
en hatgegen den Cardinal Baronium die Sou-
verainite uüber Sicilien gantz frey behauptet.
Es istvon selbigemweder demPabst/nochdem
Reich einiges Recht zugestandenworden, Jch
dencke das Haus Oesterreich könne es wol
als ein freyes Königreich vorretzo halten. Das
Reich wird thme weder Lehenbarkeit noch übri-
ge Ober-Herrschaft anmuthen weder wegen
Mapelsth Sicilien. Will es wegen Napel
die alteCerimonie mitmachenunddem Pabst
seinenweissenZJelter jährlich senden/ das stehet
in seinemWillkühr. Wolte man des Pabsts
Lehenbarkeit vernichten wurden sich bündige
Grunde gnug dazu finden. Jsteinem Zei-
tungs- Gerüchte zu trauen/ so har der Pabst
selbstaufdie Erlassungder Kirchen-Lehenbar-

keit unter gewissen Conditionen bey dem
Käayserantragen lassen. Genua erkennet ü-
brigens des Reichs Hoheit. Auch hier finde
aher nicht daß wegen Corsica besonders das
Reich etwas gefodert hätte, Mit Sardini-

P 2 en
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che sichdas Reich seiner wohlgegründeten Ho-
heit vollig begeben, istmichts zu lesen. Viel-
mehr hat sichdas Reich bey denenNeben-Ver-
gleichen immer zu verwahren gesuchet. Bis
tetzo zeigen sichvtele Folgen einer rechtmaäßtgen
Neichs-Hoheit. Doch genqu und unpar-

thevisch
en tzalte eswiemit Sicilien beschaffenzu seyn.
Die Beweise der angeführten Historischen
Wahrheiten giebt SPENERn Hißt. G. an be-
hörigenOrten,LißauchSCIWVED.l. c,cæarö 7.

S. 195.
(a) Es istfastnichtsmißlichers/ als vonRechts-
Ansprachen etwas grundliches zu schreiben.
Man kan selten woein wenig gegen einander
lauffende Rechte sichzeigen/sich allesZweiffels
entschütten. Redet ein Scribent manchmal
nach dem gemeinen gout, muß man ihn eines
selbst eigenen Widerspruchs nicht beschuldi-
zen wenn er anderweitdie eigentlicheWahr-
heit der Sache deutlicher enrdecket. Wegen
der Königreiche Jtalien und Arelat finde die
herrlichsten alten Reichs-Befugnisse.Siehe die
häufigenBeweise und gründliche Ausführung
der Sachein CONR. ibIC.9-13. Ein und das
andere hatunsere erste Betrachtung an die Hand
gegeben. Sagstdu: KäyserRudolf hat in
Jtalien und Carl der Vierte eben daselbst
und in Arelat alles verzussert. CAR. SIGO-
NIVS, THEOOD. DE NIEM reden dir mit

ane
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theyisch die Sache zu untersuchen, so ist kein
Zweiffel zu setzen in die stetsgültige Prætensio-
nen auf etliche Jtaliänische und Arelatische
Staaten. Hier finde ich so gar gute Reichs-
Gerechtsame. Was aber die Anspra-

che

andern dabey dasWort. Erst antworte ich/
daß gegen beyde das Widerspiel von andern
sey gezeiget worden. Wegen Arelats war
wol Cark gantz unschuldig. Wie SCIVRZ-
FLEISCH in einer eigenen Dissertationüber-
flüßig gezeiget. JnJtalien war einigen Städ-
ten u. kleinen Staaten von beyden nicht weni-
ge Freyheit für baares Geld zugestanden.Doch
der alten Befugnisse des Jtaliänischen Kö-
nigreichswar damit nichts benommen. Setbst
die Erkaurungvon Priulegien und Freyhei-
ten redetsürderjenigen/der sieverkauffet sei-
nen Rechten das Wort. Aber weiter von
der Sache zu reden woher geben die Jtaliä-
ner noch ietzo dem Reiche ihre Contributio-
nen? Was bedeutet der BurgundischeReichs-
Creyß/ wenn auf das Arelatische Reich keine
fernere Reichs-Ansprache da ist? Dieses und
viel anderes könte mit vieken Gruünden besetzet
und angeführet werden.

(b) Siehe oben A. cap. S. 5. und weiter unten
5. 13.19.2e, Solche richtige Lehenbarkeitund
thheils unleugbare Ansprachen sind Zweiffeke-
ohne Uberbleibsel von den alten Jtaliänischen
Reichs-Befugnissen, (c)Wir
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che auf die vollige Rönigreiche betrifft, da
gehet es wiederum ohne Zweiffel nicht ab.
Mit Savoyen, Schweitz, Florentz, Venedig
und andern Staaten hatman fastals mitSou-
veraiven gehandelt und umgegangen. Das
reimet sichschlechtzurvöoltgen Behaltung der
Königreiche. Diesescheinen sich in eine blosse
Hohett und theils Lehenbarkeit verwandelt zu
haben. Jn deren Besitzman eines theils ist,
und andern theils die unzweiffelhaftesten
Rechts-Ansprücheerhalt. (c)

XVI.

(c) Wir distingurrenbillig die alten und neuen
Befugnisseund beyde theils auf das gantze
KönigreichJtalien oder nur auf dessenHo-
heit. Die alten Rechte aufdas gantze Kö-
nigreich vermag niemand in Zweiffel zu zie-
hen. Carl der Funfte hat uch noch zugleich
zum Köntg in Jtalien in Kononien krönen
lassen. H. C. AGRIPPA de duplicicorona-
tione Car, V. apud Bononiam pag. 267. Es
wäre vielleicht nicht undienlichgewesen daß
wie Maximilian sich König in Sermanien
neuerlich genennet man den Titul eines Kö-
niges in Jtalien gleichergestaltangenommen
hätte. Nun fragt sichs ob die neuen An-
sprachen sich auf dasgantze Königreich oder
nur dessenHoheit heut zu Tage erstrecken?
Vielen beduüncket das erste uns fast bloß das
letzte erweislicher zu seyg. Dem heutigen

Rech-
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XVI, 5weiffel bey der Prætension auf Die
Pabstlichen Staaten.

Wegen der Reichs-Prætensionen auf die
PabstlichenStaaten habenwir eine gemeine

Lehre

Rechte auf das völlige Kontgreich stehet gar
zuvieles im Wege. Die wichtigsten Jtali-
änischen Staaten stehen in einem ziemlichen
langen Befsitz der völligen Freyheit und theils
independence. Deren einige wenige von
ihnen kundbar besesseneReichs-Lehen nichtzu
viel anstößlich seyn können. Sie haben an
die Reichs-Befehle sich wenig gekehret wenn
nichtTeutscheKriegs-HeereaufJtaltänischem
Boden gestanden. Was das meiste/ so hat
das Reich nicht allein ihrem Gebrauch der
Souverainite wenig widersprochen sondern
sie sheise sEbsein seldiger erkennet. Bey die-
sem allen kan sichwol eintge Reichs-Hoheit
aberschwehrlich eine gründliche Anspracheauf
das gantze Königreich erhalten. Sagstdu/ das
seyebeyden mächtigeren Staaten kacti, aber
nicht iuris. Man habe bey den schwächern
bereits in unsern Betrachtungen ein anderes
erblicket. Wohl/ antworte ich/ mag man esfür facta halten dochdaben setzen daßes fast
iura werden wenn der andere Theil sie selbst
füe genehm hält und sich gegen selbige mit
nichts verwahret. Siehe unsere obige Ge-
dancken in 5. 1. diesesCapitels lc, c. E-

P 4 ben
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Lehre gegen uns. Diesetzetdieselbeausseral-
len Zweiffel. Bey der alten Prætensionett
Mechtmaäßigkeit finde ich selbstkein Bedencken.
Es sind die klaresten Verträge da. Die
NReichs-Herrschaft ist guten Theils, wo auch
dem Pabste was verehret worden, eigentlich
ausbedungen. Selbst die Verehrungen und
Einraumungen können nicht unfüglich bestrit-
tenwerden. (2) Aber wie stehetes um die-

ser
ben diesesmag man von dem KönigreichAre-
lat mercken, Savoyen/ derdazu gehoöret/laäßt
man von geraumer Zeit als einen souverai-
nen Fürsten passiren. Die Schweitzer sind
voöllig aus des Reichs Verbindlichkeit erlassen.
Auf das HertzogthumBurgund hat man fast
alle Anspruüche schwinden lassen. Provence
und Dauphiné macht man nicht wegen des
Besitzes sondern nur der Lehnbarkeit gegen
Franckreich strittig. Da sehe ich wenig An-
sprüche auf das gantze Königreich. Man thut
halte ich der Sachen ein Gnüge wenn man
nur die Hoheit dem Reich zu erhalten vermö-
gend ist.

5. 36.
(2) Die gemeine Lehre ist von CONRING. Lib.
II. cap. 20. 21. 22. am genauesten und mit
Anführung aller tauglichen Beweise erörtert

n worden. Jhme folget BOECLER Nor, Imp.
1 b.I.cap.e. Und SCIWEDER Th.Præa.lib.

cap. 2.
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ser rechtmäßigen Pretenßosen Erhaltung?
Scheinetdas Reich nichtselbstennach und nach

sich
cap. 2. Beyde haben die Conringische Lehre
in kurtze Satze verfasset. TITIVS Sp. Iur. P.
Ub.I. cap. handelt sehr vernünftig de Pa-
patu Italiæ, Er zeiget dessenGelegenheit und
völligeErrichtung.Er untersuchet dieGründe/
mit welchen es seine Souverainité behaupte.
Dahin zetzlet er 1) des Pabsts Vice-Deat
2) die häufigen Käyserlichen Schenckungen
3) die Verjährung 4) das Recht den Käy-
ser zu krönen 5) der Canontsten allgemeine
Lehre/ und 6) den steten Besitz. Er bemühet
sich selbiger Gründe Unbefugniß zu zeigen
und also dem Reich seine Gerechtsame zu er-
halten. Dem Vice-Deat war am leichtesten
zu begegnen. Wolte auch der Pabst Vicari-
us Christi seyn sokan dessenReich/ das nicht
von der Welt ist das Paäbstliche weltliche
Reich wenig schützen. Die vielen Schen-
ckungen heissen wenig. Viecle sind ertichtet.
Alle gründen sich auf die falsche Schenckung
des Constantini III. deren sich die klugen Pa-
pistenietzo billig schämen. Jn allen sind auch
die Reichs-Rechte und Hoheit feyerlich aus-
bedungen. Gegen die Verjährung streitet
der Roömische Käyser-Titul und die häufige
Behauptung der Herrschaftüber Rom. Die
Pabstliche Crönung hut nichts zur Sache.

V 5 Cöun
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sich deren begeben zu haben Hat die Catholi-
sche Parthey nicht selbstBelieben, den Pabst
als einen Souverainen anzusehen? Hiebey fal-
len also gewaltigeZweiffelvor. Man kan die
rechtmaßigstePrætenston fallen lassen. Manch-
mal drohet manwol dem Gegentheil mit deren
Wieder- Aufsuchung. Doch theils ists kein
rechter Ernst. Theils würde viel dagegen
durchgangig eingewendet werden. So ist es
mit denen Ansprücheaufdie PabstlicheLänder
bewandt. So lang die Catholische Parthey
im Reiche die starcksteist,werden die rechtmas-
sigsten alten Prætenßonen wol verhalten blei-
ben. Ja wenn guch das Gegentheil sich sin-
den könte, würde wol erst untersuchet wer
den,ob die einmalige scheinbare Begebung de-

rer

Colln begehret sich keiner Macht uber den Käy-
ser und das Reich anzumassen ob er gleich
denKäyser krönet. Noch wenigerdienet die-
seszur Rechtfertigung des vom Pabstin Jta-
lien errichteten sourerainenStaates. Der
fünfte Punct weistsichvon felbstenab. Dem
sechsten setzet man gewöhnlich die Erman-
gelung rechtmäßiger Titel entgegen. Die-
ses gefälltauch TITIO in S. 35. anzuführen.
Aus dessen und theils eigenen Gedancken
wir die für den Pabstlichen Staat ange-
führte Gründe asfs kürtzeste abgewiesen ha-
ben.

(b)Wer
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rer Reichs-Rechte so völltg vermogte aus den

Aunugen gesetzetzu werden
XVII.

()Wer die obstehendekurtze Abweisung der Päbst-
lichen Rechte gelesenwied wol dem Reiche nach
dergemeinenLehre völliggewonnen geben. Je-
doch wir müssenetwas fachteverfahren. Wir
müssengegen den Pabsteben das gelten lassen
was gegen andere Völcker und Staaten uns
recht zu seyn beduüncket. Gesetzt doch nicht
zugegeben/ es hätte unser Reich nach zerstör-
tem Griechischen Reich eine billige Ansprache
auf selbigesgegen die Uberwinder bekommen.
Wenn ein rechtmäßiger Titul zu der in dem
Böolcker- Recht zugelassenen Verjährung er-
fodert würde/ soFörce der Turcke nie unserer
Ansprache eutbunden sfetzn. Doch das Ge-
gentheil wird allen richtiger zu seyn bedün-
cken. Gegen Pohlen und Dennemarck kan
ohne die größten Zweiffel ketne weitere
Reichs-Prætensionangeführet werden. Doch
hat sichkeiner dieserStaaten um den eigentli-
chen fastunbekandten Titul der völligen Sou-
verainite undLoszehlung von desRerches Ho-
heit zu bekümmern. Jch halte dafür die
Pabstlichen Staaten haben fast das Reich
selbstenseiner altenHerrschaftund Hoheit ent-
bunden. Jnnerhalb fast drey hundert Jahr
hatkein Käyfer dem Pabstseineweltliche Jta-

luä--
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XVII. Zweiffel bey denen Ansprachen auf
Venedig, und die an Franckreich über-

lasseneBistühmer.
Venedig hat sich noch zu Zetten Maximili-

ans

Itäntsche Herrschaft bestritten. Dieser ist

4 als ein Souverain mit seinen Landen umge-
gangen. Carl der Fünftemachte mit ihm/ wie
mit anderen Printzen Buündnisse. Die Ge-
fangen -Nehmung Clementis VII, und Kö-
nigs Franciscischrieben sich eine wie die ande-
re von dem Kriegs-Glück her. Das Reich
hat demKayser dieAufsuchungder Jtaltäni-
schen Lehen forgfältigempfohlen. Der Paäbst-
lichen Skaaten ist nicht mit einem Wort ge-
dacht. Vielmehr ist derSchutz des Römi-
schen Stuhls mit deutlichenWortenmit dem
Käyser von den Catholischen abgeredet. Wo
will hier eine rechts-beständige Erhaltung der
alten Rechte ferner ersehen werden Sagst
du der RömischeKäyser-Titul/ die Romische
Crönung die Bestätigung der Paäbstlichen
Priuitegien und viele Actus imperiosi ver-
hinderten die angeführte Verjährung. Wir
wollen sehen was aus ein oder dem andern zu
machen stehe.Der Titul thutwenig zurvölli-
genErhaltung eines Rechts. Jumal wenn der-

2 selbe/nach derCatholischenParthey Meynung
n

bedeutet er einige Hoheit die sich nicht sowol
eine besondere Auslegung bekommet. Da

uüber



ans des Erstenseiner Schuldigkeit gegen das
Veich, es seye inAnsehungder Stadt selbsten,

oder

über den Pabst als auf eine Schutz- und
Schirm- Gerechtigkeit seines Stuhls und
Lande beziehen soll. In der Absicht gestehet
der Pabst dem Käyser den Titul. Wurde
man ihn viel weiter wollen exrendiren/sowür-
den andere bald fertig seyn/ einen Vergleich
mit dem Titul Bönig in Franckreich, wel-
chen Engelland brauchet anzustellen. So
wenigals Franckreich sichum die Führung des
Tituls undWappens bekümmere/sowenig ha-
be es der Pabst noöthig. An beyden Orten
bedeute es eine blosseErinnerung der alten Ho-
heit/ ketne eigentliche Rechts:Ansprache. Jene
gönneman beyden. Mankönnealso auf bey-
derley Ark den Tikul erklären ohne daß des
Pabsts Sourerainite und weltliche Herr-
schaft dabey Gefahr lauffe. Der Berjätz-
rung stehe alsodamit Päbstlicher Sette nichts
imWege. Denn/ wenn auch zu dem Ende/
dieses zu unterbrechen der Tirul sey ange-
nommenworden so seye es eine protestatio
facto contraria. Wohlzu verstehen da wir
oben gesehen daß mitdem Pabst als einen
sourerainenPrintzen stets seye gehandelt
worden. Die Bömische Crönung thut
wenig zu Erhaltung eines Rechts. Sinte-
mal die KayserCarl der Vierte/ Friederich der

Drit-
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oder nur der Jtaliänischen Gebiethe, müssen
erinnern lassen. Es kunte deren auchnichtin

2

Dritte und mehrerebey selbigeralledem Pabst
beliebige Vertraäge haben müssen eingehen.
DieKäyserschienenselbstdaraus nichts mehr/
als eine Hoheit und Schutz-Gerechtigkeit/ in
neueren Zeiten zu ziehen. Die Paäbstlichen
Scribenten haben vorlängst dem Pabst das
Rechtdurch die Crönung den Käyser erstzu
machen/beygeleget. Die meynen/bey ietzofast
zweyhundert JahrunterlassenerCroönung ha-
be der Käyser sich fast aller Hoheit die von
Roms Herrschaftsonstabhängig gewesen be-
geben. Geschweige/daßnoch Herrschaftliche
Rechts -Ansprachen übrig seyen.Wiewol
des ersten Ungrund klar am Tage so lassetsich
das letztere doch hören. Man hat angemer-
cket/ daß der Pabst seinen Cantzelley- Stilum
anden Käysergeändert/ und ihn in Komano-
rum Imperatorem electum ietzo titulirt.
Siehe ein und ander Breue in der Europ-
Fameæe LXXXI. Theil. pag. 657. und in Fa-
BRI Europ. St. Cantz. P. XIII. cap. 16.
Pag.544.seq.Daß der Pabstdarunter was
gesuchet ist leicht zu ersehen. Es heitzt fast
als ob der Käyser zwar zum Römischen Kaäy-
sergewählet aber nie formlich dazu einge-
weyhet werde. Wunder daß endlich der
Pabstnicht gar dasWort Komanorum, wie

erwa



Abrede seyn. Es trauete sich kaumaufeinige
rechtmaßtge stilschweigende Verträge, dadurch

es

etwa Franckreich in seinen Expeditionen an
Engelland/ den Titul Galliæ oder Franciæ
auslassenwill. Doch weil es in realite we-
nig gegen seine Verjährung ausrichtet wel-
chen Titul er giebt die Auslassung aber ein
empfindlicher und unausbleiblicher Ahndung
unterworffener Tort seyn würde hat der
Pabstklüglich es nie gewaget. Wegen der
Bestaätigungder Päbstlichen Priuilegi-
en bin ichetwas unglaubig bis ich sehe daß
und welcher Gestalt innerhalb zweyhundert
Jahrendergleichen bey dem Käyserseye gesu-
chet worden. Sint Carl des Funften Crö-
nung mag man zu Rom schwehrlich davon
gedache haber. Bon da an können sonderlich
die Päbstemit Anführung ihres ruhigen Be-
sitzesund der Verjährung auskommen. End-
lich die æctus possesoriosbetreffend so sind
deren unterschiedene sonderlich in neueren
Zeiten bekandt. Man har in Paäbstlichen
Landen Kriegs Steuren ausgeschrieben.
Man hat mit Aufsuchung der alten Rechte
gedrohzet. Mit dem letzten war es wol
schwehrlichrechter Ernst. Was solte es nicht
für einen Sturm setzen Bey zetkigen Um-
standen solte man es wol für iwpracticable
halten. Das erstere konte als eine raisonde

Guer-
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es der Unterthäntgkeit oder anderer Neichs-
Rech-

Gnerre angesehenwerden daß bey dem Krieg
in Jtalien die PaäbstlichenStagten auch was
tragenmüßten. Mankonte es als eine recht-
mäßige Ahndung derso häufig vom Pabstge-
brochenen Neutralität betrachten. Wie hef-
tig widersprachman aber nichtamPaäbstlichen
Hofe? Daß alsodadurch man sich an seinem
einmaligen Besitz der Souverainité nichts
begeben mögte. Diß sind meine Gedancken.
Die erlaubenmir nicht daß eine nach ietzigen
Umstaänden unzweiffelhafte u. Rechts-bestän-
dige PrætenstonunsermReiche aufdie Pabst-
liche Staaten mir zu behaupten getrauete.
Thun es andere/ so erlauben mirdieselbe/mei-
nen billigen Zweiffelzubehalten. Einemäs-
sigeHotzeit eine Schutz-Gerechtigkeit eine
Erinnerung der alten furtrefflichen Rechte
gestehe dem Reich wegen der Päbstlichen
Staaten gerne. Zu was meiters weiß we-
nig Grunde. Auchhier setze ichalte wohlge-
gründete Gerechtsamegnug. Jch erblicke a-
ber auch deren Versäumung und ziemliche
Verjährung. Habe ich alsohier und dar der
rechtmäßigen Anspruchedes Reichs gegen den
PabstMeldung gethan: So bekommt alles
aus dieser eigentlichen der Sachen Ausfühe
rungseineErklärung. Es werden alte recht-
maäßzige Ansprüche oft in eine Erinnerung ge-

bracht.



Rechte ware los worden, damalen zu beruf-
fen. (a) Doch nach der Hand ist Penedig

als

bracht. Sind sie schonverlassenund verzahs
ret sokan ein aus andern Ursachen rechtmas-
sig ertzobener Krieg auch jene nicht unbillig
wiederins Andencken bringen. Es brauchte
da keiner resticntionis in integrum, sondern
dem das Kriegs-Gluck fuget könte nouum
statumad formam antiqui wieder einrichten.
Hiebey liß des fürtreflichen Europaischen
Herolds P. I.Pag.986.sequ. und des Herrn
TIIOMASII vernünftige Gedancken in Nor.
æadMongamb. cap. I. n. 14. lit. b. pag.123. sequ.
Beyde nebstHENNIGES Ad Beck. Ius P. lib,
I.cap.æ, sindmeiner hier erwählten Meynung.
Derenieden hesondereUrsachenund Anfüh-
rung ihrep. Amntion man billig bey ihnen
selbstuntersuchet.

S. 17.
(a) Bey Venedig machet man einen billigen Un-
terschied unter der Stadt selbsten und ihrem
auf dem Jtaltänischen Boden gelegenen Ge-
biete. Die Stadt mag bis gegen das Inter-
regnum sichunter des ReichsHoheit wohl er-
weislich gefunden haben. Das begehret
CONRING lib, II. cap. 23. n. 32, micht in
Zweiffel zu ziehen. Es findet sich noch von
K. Rudolf ein Priuileginm, das die Venetia-
ner wegen der Muntz-Gerechtigkeit erhalten

2 ha-



222

346 TeutscherReichs- Cap. VI.
als ein freyer Staat stets vomReiche ange-
sehen worden. Seine Abgesandten haben

K-

haben. Das Squitimo della Laberta Vencta
gehet aber viel werter. Selbizer Schrift
Auctori bedüncket daß bis auf K. Marximili-
an/ und noth später/ die alte Reichs- Hoheit
selbsten auf die Stadt Venedig bestanden.
Dahero denn die Reichs Befugnisse billig
verdienten in mehrere Obacht genommen zu
werden. Die von GVICCIARDINO b,
IIX. beschriebene Rede desVenediger Abge-
sandten an jenen Känser scheinet es ziemlich
zu begkaubigen. Wiewol CONK. hicben
GRASWINSRKELST, deritas Squitinio wi-
derleget hat Recht geebee baß Venedig die
Reichs-Rechte in selbiger Rede höchftens nur
auf seine übrigen Landeerkennet habt. Den
Streit lassenwir fahren. Venedig will die
Rede gar für ertichtet halten. Es werden
viel Schein-Gründe deswegen-angebracht
Die doch eben so leicht und viel gemächlicher
vom Reich verworffen und das Gegentheil
erwiesenwird Siehe SCEIVED. Th, Præt.
lib. I. cap. der die Gruünde von beyden Sei-
ten wohl vorstellet. Wegen des Jtaliäni-
schen Gebietes ist es aber eine ausgemachte
Sache/ dik selbiges sich der Reichs-Rechte
vormals nicht vermogt zu entbinden. R.
Carl der Fuünste versprach die vollige Frey-

lasß-
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Kömgliche Ehre genossen. Selbst auf
die sonstammeistenstrittige Besitzung einiger

Städ-
lassungsolcherProvintzen/ wenn sich Venedig
gegen Franckreich hätte verbinden wollen.
AMELOT DE LA HOVSS. dans hust.du
Gouvern. de Venise pag. 4. Venedig hat
solcher Erwehnung der Reichs-Rechte gar
nicht widersprochen. Die Erkennunz ber-
selben scheinet also klar am Tage zu lregen.
CONR, c n. 34. führet aus IANNOTO
de Rep. Ven. an/ daß die Venetianer sich noch
in spaätern Zeiten vor Teutschlands Anspru-
chen gefürchtet. Ware selbiges einig würde
man daher in mehrer Furcht/als selbst für den
Tuürcken/zu liegen haben. Bey solchen Um-
ständen hletbet COMNR. in Zweiffel ob nicht
wenigstensauf das feste Land die alte Præ-
tension übrig bleibe Wolte es temand
förmlich behaupten wuürde er Schein-Grun-
de gnug finden. Meinem Bedüncken nach
gehen aber LIMN-EVS, WVEIINERVS, und
mehr andere wol zuweit/ wennsie solcheforr-
währende Reichs-Prætensionenselbst auf die
Stadt Venedig noch tetzo extendiren wollen,
Denn was jenes angeführte Squitinio vor
hundert Jahren mit noch einigen Grüuden
deswegen anzuführen vermogt ist in der lan-
gen Zeit durch viele neue Gegen-Sründe wol
völlig untüchtig geworden.

8 2 (b) Mr
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Städte und Landereyen in ITerra hrmo, hat das
Reichkeine weitere Ansprachegemachet. Will
iemand die alte rechtmäßige Prætensionen da-
durch noch nicht verfallen zu seyn erachten,
der wird seineLehre schwerlichvon vtelenZweif-
felnretten konnen. (D) Ein gleiches halte ich

von

(b) Mir bedünckt Venedig antetzo von allen
Reichs Ansprachen wol billig frey zu stehen.
Gehe ichweit somögte/wie bey dem Pabstli-
chen Staat vielleicht eine mäßige Hoheit
über die Jtaltänischen Lande antreffen. Jn
übrigen bliebe frey das Andencken der alten
Reichs-Befugnissedoch ohne deren fortwähz-
renden Gültigkeit/ zu erhalten. Fur Vene-
dig finde starcke Grunde der fest-stehenden
Souverainite. In zweyhundert Jahren ist
dieselbe vom Reich nie angefochten worden.
Das Squitinio ist von einer Privat-Person
geschriebenworden. DasReich hat aufsel-
biges nie besonders reklectiret. Jn den
Capitulationen sind dem Käyser die übrigen
Jtaliänischen Lehen bestens empfohlen wor-
den. Wegen Venedig haben die Chur-Fur-
sten nur des Rangs wegen sich verwahret
indem sie mercken wolten/ daß selbstam Käy-
serlichenHosedemVenedischen Abgesandten
mehr Ehre/ als den Churfürstlichen,wolte ge-
macht werd.n. Man hat mit Venedig/ als
mit einem souverainenStaat/ Buünduissege-

macht
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von denen Reichs-Ansprachen aufMetz Tull
und PVerdun. Der Westphältsche Friede,
durch welchen die Hoheit auf selbigeBistühmer
an Franckreich überlassen ist, ist von dieser
Krone nicht zumbestengehalten. Ob aber da-
durch die cessonseye unkräftig, und das alte
Reichs-Recht wieder gültig geworden mögte

wol

macht und gehandelt, Jch finde kaum daß
man in neuern Zeiten von den Jtaltänischen
Landen der Venediger habe Krieges-Steu-
ren begehret. Dessensich doch die Pabstli-
chenStaaten nicht einmal entbrechen können.
Hier trifft man stilischweigende Verträge
gnug an durch welche das Reich sich seiner
Rechte begeben. Die Verjährung ist nach
dem Poölcker-Recht in seiner richtigen Be-
schaffenheit, Jndem es eben nicht auf der
Zeit Länge ankommt könte steselbstnach dem
8quitinio in nunmehro verstrichenen hundert
Jahrenbereits volführet seyn. Geschweige/
daß gegen selbigeOeduction Venedig sofort
öffentlich widersprochen und mit mehreren
Schriften es widerlegen lassen. Da hinge-
gentheildasReich die in dessen kaveur aufge-
setzte Schrift nicht mit einer Zeile tecandirt.
Welches zusammen genommen die Freyheit
des Venettanischen Staats wol als unum-
stößlich vorstellet.

3 3 (c) Jch
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wol schwerlich anders als zweiffelhaft mit Ja
zu beantworten stehen. (c)

XIIX.

(c) Jch habe diesen Satz wegen der drey Bis-
thumer von den Reichs-Rechten auf das un-
mittelbare Elsaß und einige andere von
Franckreich besesseneLande getrennet. Die-
sem gesetztenUnterschied derReichs-Befugnis-
se wirdmir wol iedermann aus der Cap. Ios-
und Car. VI. art, II. entgegen stellen. Da
heißt es von dem Münster- und Oßna-
brückischen Friedens Schluß der
gleichwol, so viel nemlichen zu Vor-
theil der Cron vranckreich darinnen
enthalten weilen bekandtlich von
Reichs-wegen der ietzt fürwehrende
Brieg aus höchst-triftigen Ursachen
gegen gedachte Cron declariret wor-
Dden nunmehro zerfallen, und nicht
fernermehr verbindlich ist. Hatte ich/
wirstdu vielleicht meynen die Passagevorhe-
ro erwogen wer weiß ob meine Meynung
nicht gleichvon Anfang anders gefasset hätte.
Was geschrieben mag aber immer geschrie-
ben bleiben, Vielleicht sinden meine Gedan-
cken/ ohne daß jenes Reichs- Gesetz einigen
Widerspruch leidet einigen Beyfall. Die
drey Bisthümer hatte Franckreich als der
WestphaälischeFriede getroffen ward/ fasthun-
dert Jahr im Besitz. Der Besitz ward ihm

in



xIIX. Richtige und unzweiffelhafte 12teu-
son aufParma, Ptacenen uno Commachio.
RechtsAnspruche werden zwar immer

von dem andern Theil befochten und strittigge-
machet. Derselbe behauptet dadurch, so gut
erkan, seinen Besitz, den man in Ausprache
nmimmet. Wenn iedoch die Befugnisse klar,
wohlerweislich,und durch keinerley Verträge
gehoben sind, somag man sierichtia und un-
zweiffelhaft wohl tennen. Gnug, daß selbst
von der Seite, die siebehauptenwill, keine be-
denckliche Scrupel, entweder gegen die Recht-

mas-

in dem letzten Frieden von Carl dem Vten ge-
lassen. Das Reich hatte zwar einund ander-
mal dieselbenwiedergefodertaberohneNach-
druck und besondern Eifer. Demnach war
der Frontzosjsche Besttz.ruhig und ungestört.
Esschicne-fasteine Verjaährung von Franck-

rieich vollführet zu feyn. Dahero lachten die
FrantzösischenAbgesandten als man ihnen
zu Munsterdie Bisthümer zur Satiskaction
vorschlug. Sie meynten wos längst ihre
wäreund darüber sie dem R'ich nichts zustän-
den brauchten sie nicht erst zubekommen.
Ludolfs Schau-B. Vol. HI. ad an. 646.
Pag. 308. Es istzwar von dem Reich in Pac.
Monast. art. LXX. nachmalen dem Reichs-
Rechte auf diese Provintzen renunciirt wor-
den. Dochdas gab nicht erstden Besitzson-

34 dern



352 TeutscherReichs- Cap. VI.

maßigkeit, oder auch gegen die fortwahrende
und unerloscheneGültigkeit solcherBefugnisse,

ver-

dern hub dte Reichs-Ansprachen. Diesewer-
den auch gautz klar in angeführter Passage
nicht auf den Besitzsondern nur auf das Do-
minium, nemlich directum, und iura fuperi-

oritatis eingeschrencket. Dawar nun durch
alle Reichs-Prætenßon ein völliger Strich
gemacht. Von dengewaltigen Versicherun-
gen welche wegen dieser renanciation, und
der in art. LXXIII.abgetretenenSandgrafschaft
Elsaß nebst den Suntgou, von des Käysers
und Reichs-wegen in ert; LXXIV. LXXI.
LXXX. Franckreich find gegeben worden
will ich schwetgen. Fragst du ob also jene
Clausulin der Capitularton gatttz umsonstste-
het Jch antworte wegen des Elsaß und
Suntgau könne sie nach erhobenen Frantzö-
sischen Kriegen dem Reich eintges neuesRecht
gegeben haben. Denn dieser Lande Besitz
fiel damals Franckreich erstlich zu. Wo es
aber wegen der drey Bisthümerhoch komme/
somögte einige Ansprache auf dieHoheit nach
so oft gebrochenen WestphalischenFrieden er-
wachsen seyn. Welche meinem Beduncken
nach bey oben angeführten Umständen die
stärckste nicht seyn kan. Zumal durch die
neuern Friedens Verträge die vorherige
Kraft dem WestphaälischenFrieden istgegeben

wor-



vermögen angetroffen zu werden, Solche
richtige Reichs-Rechts-Anspruche treffen wir
in Jtalien an auf dre Lehenbarkeit der Her-
tzogthümer Parma und Piacenza, wie auch
den nunmehro behaupteten Besitz von Com-
machio. Jene sindunstreitige Stuücke des Her-
tzogthums Mayland. Dessen Lehenbarkeit
wir zu denen wircklichen Reichs-Gerechtsamen
mit bestemRecht oben gezehiet haben. Das
Neich hat den Hertzog nie anders als seinen
Lehens-Mann wollen ansehen. Von Comma-
chio istdie aälteste Lehenbarkeit übrig erwiesen.
Jn beyden kan der Pabstmit seinenBefugnis-
sennicht fortkommen. (a)

XIX.

worden. Siehe unsere weitere Gedancken
in 5. 22 unten.

S6. 18.(a) Wolte man keine Prætensionen richtig nen-
nen/ als die derandere Theilzustünde/möaten
wirselbst den Nahmen derselben ausmertzen.
Gnug wenn die unpartheyischen nichts ein-
zuwenden finden. Gnug/ venn dem Præ-
rendenten selbst keine billige Scrupel aufstei-
gen dürfen. Eins oder das andere haben
wirbey allen obigen von manchen so hochge-
haltenenAnsprachen gefunden. Die sich er-
eignenden Zweiffel haben uns nicht erlaubet
so seichte dabey wegzufahren. Wir haben
den Zweiffel geprüfet und wenn er nicht zu

35 he-
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XxIK. Richtige Preæetensionen auf Luccæ
und Genua.

Die beyden Frey-Staaten Lucca und Genua
wolten sich lieber aller Reichs-Hoheit entbre-

chen.

heben gestanden aufrichtig dte Schwäche
oder Unvollkommenheit solcher Rechts An-
sprachen bekennet. Nun haben wir richti-
ge Prætensjonen zu verhandeln. Die An-
sprache auf Parma und Piacehea sind in die-
serBeschaffenheit. CONRING.eb. II. cap-
20,5 23.n.23. und SCIIWVEDER 7. Præt. lib,
Lecap. 4. geben dieGründeder. Reichs-Rech-
te, Der Pabst hat aller. Qrten die Hände
gerne eingeschlagen. So hat man unter
dem scheinbaren Natzmen-der KirchenGü-
ther diese Lande deinm Hertzogthum Mayland
entziehen wollen. Konte mans nicht voöllig
zum PabstlichenCammer-Guttz machen so
solte es doch ein Pabstliches Lehen- Stück
werden. Carl dem Fünften hätte man fast
die Augen verblendet. Doch wie er es recht
begriff wolte er dem Pabste nichts weite-
res zugestehen. Das Reich hat auch nach
der Hand dem Pabstlichein Anugeben stets
eifrig widersprochen und stch bey seinem
Recht geschützet. Wie die von andern ausge-
fühzrte Historiemit mehrern lehret. Anno
1708. ist der Streit mit dem Pabst wegen
der Ober-Herrschaft und Lehenbarkeit solcher

Lane-
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chen. Doch es istumsonst. Das Reich gön-
net ihnen viele Gerechtigkeiten und Freyhei-
ten. Dennoch fodert es gegen und auf sie
Die Ober-Herrlichkeit. Luccam tennet es

gar

Lande am heftigsten getrieben worden. Das
Reich und damaliger Käyser Joseph haben
vem Pabstrund aballes abgesprochen. 2othl
zu verstehennicht als Richter in ihrer eige-
nen Sache sondern mit den bundigsten und
wohl erwiesenen Gründen. Die Schrift
gegen dem Pabst ist scharf. und expressiu,
Man goß dem heiligen Vater etwas scharfe
Laugen auf, Wunder war es nicht daß die
drey Cardinaäle in ihrem Schreiben an Käy-
serliche Majestär sich dahin hinaus liesses
Eumlibellum, AugustissimeCGæsar, non sine
inticio cordis dolore omnes, aliqui etiam
zostrumnon fne lachrymis, [egere valuimus.,
Der RömischenCleriseyist angst und bange/
wenn ihre Rechte befochten werden. Des
einen Schwäche giebt oftermals zugleich den
Ungrund und die Bloösse der übrigen Rechte
zu erkennen. Da kan die Betrachtung der
üblen Folgen bey Heutiger ungläubigen
Welt leicht einem alten Cardinal die Thrä-
nen abpressen. Die Päbstlichen Breuia-
yätten aber wol eine noch schärfere Antwort
verdienet. Die heutigen Zeiten lachen drü-
ber/ wenn der Pabstdie alten Formulare der

Bann-
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gar eine Reichs-Stadt. Beyde mussensich zur
Mit-Steuer beguemen. Jhre Streit-Hän-
del sollen sie biuig des Reiches Erörterung ü-
berlassen. Eines theils hat hiebey der Nechts-

An-

Bann-Bedrehungen aus den alten Cantzel-
ley-Registern wilk abschreiben lassen. Da-
mit lassensichselbstbey den Cathzolischen die
ublen Pabstlichen Rechte nicht ferner wie
vormals/ legitimiren. Siehe die sämtlich en
Acta des damaligen Streits in FABRI St.
Cants. P. XIII. cap. t6. pag. F44. sequ.
Demnach istdem Reich sein Recht anug ge-
rettet. Der Pabst gab nach. Er steckte
sein gantz zur Unzeit ausgezogenes geistli-
ches Schwert wieder in dte Scheide Das
weltliche wolte oder vermeogte er mcht auszu-
ziehen. Der Hertzog von Harma bleibt ein
Reichs Vasall. Wegen Commachio ist
in dem anno 1509. getroffenen Veragleich
der Besttzdem Kaysergeblieben. Der Pabst
hat sich seine Rechte vorbehalten Nunlas-
set man ihn prætendiren. Die Europ.
Fama LXXXVII. Th. pag. oi. sequ. meldet
alle Accords -Puncten, Hatten die alten
Kayser immer dem Pabst so durch den Sinn
theils fahren wollen theils fahren können
würde es mit der Reichs-Hoheit besseraber
mit der Pabstlichen sehr schlecht stetzen,

H. 19.
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An pruch sich ver urs 1m eine wirciliche Ge-
rechtsame verwandelt. (a) Wo dieses ist
brauchet unter den rætenßonen davon nicht

wei-

9. 49.
(a) Was unserReich gegen die Staaten Ge-
nua und Jucca anzusführen habe zeiget
CONKISG I. c. cay. 23. 30.3 2CHW.D.
I. c. cay. 12. 3. Die alten Befugnitssemag
man bey selbigen ansehen. Wegen Lucca
conferire man ins besondere die Dipiomata
in LEIBNIT. Cod, Pipl. T. I. n. Gi, G2, ör.
Pag. 136. 137. 130. Die von CONK. aus
BODINO e Republ. Lib, I. cap. 10, ange-
fuührte eigene Erkäntniß der Genueler ist
merckwürdig. Jn dem Streit mit dem
Marckgrafen von Fänal wolte Genua den
Kaäyser Maximtltan den Andern nicht für
einen Richter sondern pur für einen
Schieds- Mann erkennen. Man appellir-
te an den Pabst, Dennoch/wie man der Reichs-
Acht sich befurchte lietß man die Appellati-
on fallen und unterwarf sich dem Käyser-
lichen Gericht. Dadurch war dem Reich
sein Recht gnugsam versichert. Die neue-
sten Actus polsessoriider Reichs-Hohert ge-
gen Genua finden sich in dem Jahr 1716.
Der Hertzog hotte an denKäyserlichenMan-
datis freveltzaft gehandekc. Die Stadt
mußte eine demüthige Abbitte thun und den

Fre-
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weiter gehandelt zuwerden. Deswegen auch
die in wircklichem Wesen erhaltene Lehenbar-
keiten über Mantuag, Mirandola, und andern
JtaltantschenStaaten, dte theils gar von dem
Kayser,wegen begangenen groben Verbrechen
der Lehens-Leute, eingezogen sind, alhter von
uns nicht weiter berühret werden. (b)

XX.

Frevel mit vielem Gield und anderweiter s2-
tistaction büssen. SPENER Miß. G. Vn. T.
I. lib. VI. cap. 4. PA. I55. Lucca
wird beständig von dem Kayser eine Reichs-
Stadt genennet, Nur kürtzlich hat siemit
Florentz einen Streit gehabt. Der Käy-
ser hat als Richter denselben erörtert. Wel-
ches alles an des Neichs richtigen und theils
in Desitz erhaltenen Rechten keinen fernern
Zweiffel übrig lässec.

(5) Wolten wir die Jtallänischen zumal klei-
neren Lehen anfuühren wurdenwir eine grosse
Mute uübernehmen. Diese gehöret hieher
nicht. Oben hatten wir Gelegenheit einen
Theil derselben zuberühren. Hier sehen wir
auf blossepræcensionen. Da muß der eine
Thetl die Reichs-Rechte nicht zugestehen.
So bald als der Streit gethhoben und die
Reichs -Rechte unbedingt exerciret werden/
so werden aus den Ansprachen Gerechtsarne,
Was ich völlig besitze darauf prætendire ich
nicht. Parma und Piacensza sind freylich wol

ehn-
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Xx. Kichtige Prærenfionen auf die Lehenbar-
keit von Provenceund Dauphune.

Den Besitz des Delphinats und Provencs
kan

ohnfkreitige Reichs-Lehen. Doch der Pabst
willes nicht zugeben. Nenulich wicher. Sr
behielt sich aber seinRecht bevor. Genna und
Lucca machen sichmit ihrer Freyheit/ ohnge-
achtet des von uns gemeldeten/ oft sehr breit.
Darum mussenwir dergleichen Rechte de-
nen einseitig widersprochenwird Ansprachen
nennen. Fragt sich also:Hat das Reichpræten-
sionauf dteLehnbarkeit vonMantua Mode-
na Montferrat Mirandola Castiglione
Gyvastalla und dergleichen mehrere Staaten
Antwork: Nein. Hier ist die Lehenbarkeit
volligerßelten und dagegen michts einzuwen-
den. Deinnach gehören sölche Letzen zu obi-
gem H. 5- da die Reichs-Gerechtsamen ange-
führet werden. Wolcest du disfalls einen
Zweiffel tragen daß es sichere Reichs-Le-
hen seyen so ltß die dienlichen älteren Zeug-
nissebey COMR. c. cap. 27. n. 22. Jequ.
Das heutige Erkäntniß bestätiget die For-
mul der Achts-Erklärung des Hertzogs von
Mantua in FABRI St. Cants. T. XIII.
cap. I6. n. 5. PAg. 585. Deren Gerech-
tigkeit grundet sich auf die kundbaresteLehen-
barkeit. Jn dem Badischen Friedens-
Inftrament art, XAI. versprachen Känserti

cer
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kan wol Franckreich niemand strittigmachen.
Daßbeydes aber lediglich der Krone einverlei-

bet

3313 4222222 22nemlich dem Hertzog von Gvastalla,
von Pico- Mirandola, dem Fürsten

r 1- A 2

591711. empfing der Hertzog von Modeng zu
Wien die Belehnung wegen Mirandola und

27r 7

122 5** 7 *rlegen und sich gütlich vergleichen solten.
Europ. Fama Th. CxI, pag. 826. Der-
gleichen unwidersprochene actus possessorii
der Reichs- Hoheit und Lehenbarkeit mehrere
könten angeführet werden wenn es die Noth
erfoderte. Jn welchem Absehen ich von
SCEHVWVEDEKO in TB. Prætens. wohlgethan
finde daß er keiner rætensonen in Anse-
hung aller dieser Staaten Erwehnung thut.
Fragt fichs: Giebt eskeineReichs-Prætensio-
nen gegen Florentz und Savoyen Dies zu
beantworten theilen wir die von beyden be-
sessenekundbaren Reichs -Lehen ab von deren

übri-
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bet wollen werden, solches ist unsers Reiches
Rechten völlig zuwider. Diese erfodern dte
Lehenbarkeit. Deswegen ward der Fran-
tösischeKron-Printz Delphin genennet, daß,

wenn

uübrigen Staat. Bey dem ersteren ist aber-
mals keine Prætension zu suchen sondern der
unbestrittene Besttzbekandt. Deswegen sich
auch in ietzigem Kriege Florentz nicht gewei-
gert/etnige Kriegs-Steuren zu geben. Sa-
voyen hält sichauch ausser dem Reichs -Lehn
noch in näherer Berbindlichkeit mir dem Reich.
EristReichs-Fjcarius, und schämet sichauch
nicht einen Reirhs-Fürstenabzugeben, Be-
treffend ihren übrigen Staat so erweiset
CODNRING Eb. II. cap. 23.R.16. seq. von Flo-
æentz/ und 4 von. Savoyen daß
auf selbtgenDas Neietz setne alte gute Befug-
nissekönne anfützren. Die wollen wir nicht
inZweiffel setzen. Nur fraget sichs wie es
ietzomit selbigen stehe Da möchte ich fast
wie bey der Betrachtung des Pabstlichen
Staats mich zu erklären haben. Es sind
beyde Printzen eine gute Zeit hero als sonve-
raine Häupker im Reiche geachtet worden.
Maximilian der Andere hat gegen den Hertzog
von Florentz den letzten actum possessorium
wegen des Tituls exerciret. Nachhero schei-
net mögte Florentz eine ziemliche possession
vel quasi der Souverainité verjähret haben.

Aa Will
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wentt er die ehenwegendiesesLandes empfin-
ge, diesesder Koniglichen Hoheit nichts beneh-
me. Daß Franckreich nun in etlich hundert
Jahren keine Lehen-Pfticht wegen dieserLande

ab-

t
3

11a 362 Teutsch
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Will man dahero einige Prætenion auf die
Reichs-Hoheit fkormiren so mussedieselbige
hier unddasich sehr einschrencken lassen. Der
P. Mon.art. XCVI. spricht in etlichen Lände-
reyen dem Hertzog von Savoyen mit durren
Worten die völligeHoheit zu und leugnet al-
le Reichs-Rechte. Ein gleiches mögte von
Florentz können angeführet werden. Jch
zweiffele also/obdas Reich eine generale Præ-
tensionauf beyde Staaten/die ihmesonstzu-
stehen konte noch ietzo habe/ Sder sich gefallen
lasse. Wobeymich beziehe auf die obigen in
S.15. wegen des KoönigreichsJtalien und Are-
lat geführte Gedancken: Wenigstens wer-
den sich/dietzter formliche Prætensionenange-
ben wollen der vielen entgegen stehenden
Zweiffel wenig zu entschütten vermögen,
Denn nichts giebet oder nimmer daß wegen
Florentz bey tetzo auf den Fall stehenden
Groß-HertzoglichenHause/eben wie bey Par-
ma, die Wiederherstellung der alten Lehnbar-
keit scheinetbeschlossenzuseyn. Jn dem neu-
esten Buündniß/ welches die Quadruple-Alli-
ance genennet wird istdieses deutlich bedun-
gen, Das eine Proiect in der Europ.Fa-

274
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abgeleget, benimmt unserer Prætension nichts.
Indem das Reich bey aller Gelegenheit gnug
gezeiget, daß, ob es gleich sein Recht mit Ge-
walt zu behaupten nicht vermöge,derrechtmas-

sige
ma Th. CCXV.pag. 929. spricht Lothringen
diese kuünftige neue Lehen zu. Das ver-
mehrte und richtige Concept in der Europ.
Fama Th.CCXXIII. pag. 327. 328. will ei-
nenSpanisch-PhilippinischenPrintzen mit sel-
bigen Lehen angesehenhaben. Mit Parma hat
es nach unsermobigen ohne dem seine gewei-
seteWege. Mit Florentz wäre solcheHerstel-
lungder alten ausserdem fur vergeben geach-
tetenRechte nichts befreindliches. Preussen
istzum Königreich gemacht. DessenSouve-
rainite ficht niemand an. Dennoch sind die
alten Verträge da daß auf den Fall da die
Chur-Linie verlöschen solte/ das übrige Haus
Brandenburg Preussen als ein neues Lehen
von Pohlen bekommen solle. Siehe den
fünften Articul der Velauischen Tracta-
zen in LVDOLPH Contin. pag. 90. Wie
vielmehr wird durchallgemeine Bundnisseei-
ne alte Lehenbarkeit wieder können errichtet
werden. Zumal da derselben durch keine
förmliche Verträge ist renuncüret sondern
die Souverainite einer Familie nur durch still-
schweigende Pacte eingeräumet zu seyn schei-
net. Wohlzu verstehen/ da selbige Familte/

Aa 2 die
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sige Rechts-Anspruch dennech nicht aus der
Acht gelassenwerde. (a)

XAKI.

die nach dem Völcker-Rechtk-eingures Recht
erhalten zu haben vorgiebt nachhero voöllig
verlischet.

8. 20.
(a) Wegenbeyder Lande geltemeines theils oben
angeführte Gedancken von den Reichs-Rech-
ten auf das ArelatischeKönigreich. Franck-
reich ist durch ziemlich gerechteMittel zum
BesitzderLande gekommen. DasReich hat
denselben bestätiget. Die Reichs Rechte
auf die Lehnbarkeit sind aber guten Theiks
noch unverloschen. Dieselbe. sind ausdruück-
lich ausbedungen. Wegen Prorence hat
LEIBNITIVS Prodr., Cod, Diplom. n. 5pag-
20. das IDiploma K. Rudolfs. Die Graf-
schaft wird Carolo von Napel gegeben und
bestätiget omnibus haredibus succes-
soribus eorundem in feudum fib consuetis
censu seruitiis, præstandis in posterumab
iisdem reges hæredihus successoribus&c.
Das Dauphinehat der DesphinHumbertus
zwar ohne besondern Consens des Kaysers
Ludwigs an König Ptzilipps von Franckreich
andern Sohn übergeben. Es werden aber in
dem Instrumento translarionis bey LEIBN.
Cod, Dipl. P. I. n. LEXXIV. pag. 169. 5 175
dem Reich seine völlige Rechte vorbehalten.

An
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XXxl. Richtige Rechts-Ansprachen auf das
Hertzogthum Barr, Sürstenthum Sedan, die
Franche Comte, das Risaß, und emn Theil

derFrantzösischenNieder-
CLande.

Die Abend-Gräntzen unsers Teutschlauds
bat Franckreich nach und nach gewaltig ver-

kum-

An dem ersten Ort wird stipulirt ne sera ni
puisse estre uny, ni adiouste le dict Dauphi-
né au Roöyaume de France, fors entant, que
PEmpite y seroit uny. Gleich darauf &c
fassent soienttenus de faire anx Eglases

&aætous Autres, a qutt nousJom-

2æes tenus, les hommages recognoisfances,
autres choses, qui a eux appartiennent,

&c dosvent- etre-sacites Hiernechststipu-
Urt der König ünd verspricht mit dem Dau-
phin selbsten &n' estpas l' encentede nous
Roy deFrance, ni Dauphin, ni d' aucan de--
nous, pour chose que dessus soit faicte ou
dicte, ni qui S enfuiue, qu. aucun preiudice
soitfaictaux droiés de Empire, Was kan
detttlicher als dieses seyn?Deme zu Folge such-
te man auch die Käyserliche Beftätigung sol-
cher Schenckung. Käyser Ludwig weigerte
dieselben. Kaäyser Carl gab ste. Derselbe
exercirte nebst K. Stgismunden viel posses-
sorios actus. K. Maximilian klaate daß
Franckreich dieserLande Besitz gegenden kla-

Aa 3 ren
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kummert. Wegen einiger Lander sind Ver-
trage da, die tedoch, selbstnach der Reichs-Er-

klä-

ren Jnhalt der Verträge und Pacte en sou-
verain behaupten wolle. Die Lehnbarkeit
ist also nie vergeben worden. K. Carl der
Funfte bedung sie indem Madriter Frieden
expressaus. CHIFFLETIVS in Vind, Hi-
Ipan.pag. 123. meldet daßR. Franciscus sich
an, 1536. bey K. Corln beschwehret daß die-
ser denMarckgrafen von Saluzo vor sein Ge-
richt erfodert da er doch wegen des Delphi-
nats des Königs Lehens -Mann seye. Der
Käyser antwortete der Marckgraf seye/nach
des Königs eigenem Geständniß/ sein Lehens-
Mann indem das gantze Delphinat ein
Reichs Lehen seye. Der König vermogte
keinen Ungrund der Käyserlichen Foderung
anzugeben. Also maintenirte sich damals
der Effect der wohlgegründeten Reichs -Be-
fugnisse. Die folgenden Käyserlichen Ca-
pitulationen haben zwar nicht nahmentlich
doch inguter Folge das Reichs-Recht zu er-
halten sichbeflissen. Jn der obigen Uberge-
bungs-Formul wird allen Contrauentionen
auf ewige Zeiten widersprochen und diesel-
ben fur null und nichtig erkläret. Fällt also
entweder der Titul des Besitzes selbst übern
Haufen oder alles gegen selbige Pacte von
Franckreich unternommene ist unguültig/und

ist
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klärung,den blossenBesitz Franckreich gege-
ben, dem Reich aber sein Recht nicht benom-
men haben. Dies nachetlicher, wiewohl nicht
allen Zweiffelentnommenen Meynung, um so
viel mehr, weil jene Kron den geschlossenenFrie-
den nie lang gehalten. Sobletbet unsersRei-
ches richtige Prætenfion auf die Elsaßische
Reichs-Städte und Ritterschaft. Diese
sind widerrechtlich von Franckreich dem Rei-
che entzogen. Eingleiches istvon denen durch
die Keuniones erhaltenen Conquetten zu mel-

den.

ist wol keine Rechte gegen das Reichs-Recht
zu geben vermögend. Du vermagstauch kei-
ne ob wol nach dem Volcker-Recht sonsten
leicht auszufindende Verzährung hier mit be-
sondererWahrscheinlichkeit anzuführen, May-
land ist vonSpanten gegen zweyhundert
Jahr ohne einer neuen Lehzens- Empfaängniß
besessenworden. Dennoch ist die Lehenbar-
keit nie für verjähret angesehen worden-
Gnug daß man Franckreichs touverainen
Besizder Lande nie gebilliget oder auch vicht
einmal durch stillschweigende Verträge den-
selben eingeräumet hat. Siehe/ ausserden
von mir angeführten/ noch mehrherrtiche Be-
weis-Grunde für das Reich gegen Franckreich
bey CONKING. lib. II, cap. 24. wie auch
bey SCRIVED). Iif.,I.cap. 5J.16,

Aa 4 S. 21,
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den. (a) Die BurgundischeGrafschaft,und
viele NiederlandischeStädte hat zwar Spa-

nten

S. 21.

(a) Oben in diesesCapituls S. 17. haben wir den
Besits der drey Bisthumer solcher Gestalt
Franckreich zugesprochen daß dem Reiche un-
sers Bedünckens wentg Befugnisseaufselbige
übrig bleiben. Fragt sichs Warum haben
wir aber dem Reich gleich ietzo im vorigenH
die Præeteosiun auf die noch aälter besessene
Lande Prevence und das Delphinar der Lehen-
varkeit nach zugesprochen und warum soll
hier gar ein völligerAnspruchauf eines Theils
Elsaßdem Reich kormirt werden? Antwort.
Jene erste Lande hatFramckreich vom Reiche
nie andersals unker dem Titul derLehenbarkeit
begehret,u. auch bekommen, Dahero ob esgleich
von diesem Titul nach derHand abweichen/u.
die Lehen nichtweiter recogaoscire wollen, dem
Reich sein Recht dennoch nicht vermogt gekran-
cketzu werden. Hingegentheil zudem Besitzder
drey BisthümeristFranckreich durch das blos-
se Krieges-Gluück gekommen hat es vor dem
WestphalischenFrteden gegen hundert Jahr
besessenund endlich in selbigemvon dem Reich
eine völlige renunciation aller twa draufan-
noch haftenden Rechte erhaten. Nun ist
zwarineben demWestphalichen Frieden an
Franckreich auch das Sundzau u.die Landvog-

tey
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nien an Frauckretch abgetreten. Das Reich
hat aber gleich dagegen protestando sich ver-

wah-

tey Elsaßabgetreten worden. Wenn iedoch
der in dem obigen S. 17. angesührten Clausul
inden Caypit., Ios. Car. VI. Arr. II. nicht al-
le Erheblichkeit soll abgesprochen werden so
haben wir den in dem P. V. eigentlich etnge-
raäumten Besitz der Elsaßischen Landvoatey
und des Sundgow/ durch die Frantzösischen
Friedens-Brüche in etwas dermalen unrecht-
fertig geworden zu seynmüssen angeben. Denn
warumwir es nicht auch auf die drey Bistkzu-
mer zuexteudiren uns gekrauet ist oben ge-
zeiget worden. Wiewol welches also zum
obigen noch zu mercken/ nun fastkein Zweiffel
mehr waltet/ daß durch den Badischen Frie-
den Franckreich in jenem Besitz auch seye wie-
der legitimiret und folglich mit dermaliger
Abthuung der Clausulder WestphälischeFrie-
den auch in Ansehung Franckreizhs völlig wie-
der seye puristciret worden. Jedoch hat es
mit den unmittelbaren Theilen Elsaß und
durch die reuniones erhaltene districte, gantz
eine andere Bewandniß. Dahero ohne Ent-
gegenstehungmeiner letztern Erinnerung dem
Reich seineRechte hier noch nucht benommen
sind. Denn was ist wegen der Elsaßtschen
Reichs-Stande Städte und Nitterschaft/in
demNimwegischenu. Ryßwickischen/oder auch

Aa5 Ba-



wahret. Hier ist ihmalsodie unstreitigePræ-
tension zum wenigsten auf die Lehenbarkett

zu-

Badenschen Frieden Franckreich eingeräumet
worden? War es der Besitz oder war es das
völlige Recht Das letztere kan man wol
nicht behaupten. Jch geschweige daß der
Nimwegische Frieden nicht einmal vom Be-
sitz was verordnet daß der Ryßwickische
Frieden auch nur in generalenWerten sichfur
Franckreich erkläret der Friede auch gleich
gebrochen und andern vom Reichnicht recht
angenommen worden. Der Badensche Frie-
de bezieht fich auf dievorigen Friedens-For-
meln und giebet also in dem Absehen mehr
nichts als derRyßwickische. Jstalsowenn
es hoch kommt der blosse Besitz der Zeit
Franckreich vom Reiche zugestanden. Das
Reich behält folglich seine Rechte nach wie
vor. Wenn bessereConiuncturen bey ander-
weitenKriegen sichereigneten wird es mit so
gutemRecht als An, 1709, bey damals ver-
fasseten Friedens-Præliminarien dies alles
wieder fodern und seinemit Unrecht ihm ab-
gestrickte Glieder reuociren können. Und
dieses halte wahr zu seyn wenn auch gleich
Franckreichden Ryßwickischen Frieden nicht
gebrochen hätte. Denn der blosse einge-
räumte Besitz nimmt dem vorigen Besitzer
noch nicht seine Rechte, So hat ietztge Kän-

ser-
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zuzuschretben. Eben solchehat das Reich
wegen Barrzufodern. Und wird alsoder Her-

tzog
serliche Majestät Hispantens Besitz zwar
bishers K. Philippen lassen mussen den-
noch sich alle seine Nechte beständig vor be-
halten. Ein anders wäre es wie in dem
WestphälischenFrieden wegen der Land-Vog-
tey Elsaßz und des Suntgou allen Reichs-
Rechten istabgesaget worden da dergleichen
im Ryßwickischen Frieden mit dem unmittel-
baren ElsaßischenTheilgeschehenwäre. Dor-
ten kunte die Capitulations- Clausul durch
den Friedens-Bruch jene eingeräumete Rech-
te für caduc angeben. Hier aber bleibet
auch ohne allen regard auf die Friedens-Brü-
che das Reichs-Recht vorbehalten. Siehe
auch diemehrere Nachricht von diesenReichs-
Rechten bey SCIWVED. lib, I. cap. 25-

(b) Wegen der GrafschaftBurgundten istdas
Reichs-Recht vordem nicht einmal strittig
gewesen. Die Besitzer haben sich in steter
Lehen-Pflicht gehalten. CONKING. li6,
II. cap. 25. führet ein eigen Diploma Caro-
li 1IV. an von denen auf selbiges Land und die
Stadt Besangon dem Reich zustehenden
Rechten. Des K. Philipp des Schoönen in
Franckreich Sohn nahm von K. Henrich dem
Siebenden die Grafschaft zur Lehen. Das
Diploma giebt LEIBNIT, cod, diplom. P.

J.n.
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nog von Lothringen unbillig gezwungen, dessen
Lehen vonFranctreichzu suchen. Wegen des der

Kro-

I. n. 33. P. 60. Nachdem die Grafschaft an
Spar ien gekommen ist die Bekehung zwar
wie bey Manland/nicht ordentlich geschetzen.
Jedoch itt so viel weniger an den fortwähz-
renden Reichs-MRechten zu zweiffeln gewe-
sen/da so gar der BirgundischeKreyß haupt-
sächliß auf dieser Grafschaftbestanden. Al-
so wäre vor dem Nimwegischen Frieden in
Ansehung der Grafschaft keine Prætension
anzugeben gestanden indem die klare Ge-
rechtsame gewaltet hätten. Nur in selbigem
Friedens- Schluß muste Spanien aus Nothz
das Land nebst unterschtedenenDistricten in
den Niederlanden an Franckreich cediren.
Da entstehernun unsere Prætenfion. Die-
se ist so wol in Ansehung der Grafschaftals
auch Dinant und uübriger Niederländischen
zum Burgundischen Kreyß gehörigen Pro-
vintzen die Franckreich abgetreten worden/
aufs beste gegruünder. Das Reich hat nem-
lich gegen alle Cesstonaufs feyerlichste pro-
testiret und seine Hoheit und Lehnbarkcrits-
Rechte sich vorbehalten. PVFENDORF.
Brand. Rer, lib. XVI.n. 73.PAg. 246. Nach
verloschener Spanischer Liniemußte der Fran-
tzösisch-Gesinnete BurgundischeAbgesandte
so fort von Regenspurg weg. Das Haus

Oe-
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Krone einverleibten Segan hat Franckreich sich
aufgarnichts zugruünden. Dahero das Neich
(o dessen,alsanderer unbillig entwendeten Lan-
der Wieder-Erstattung neultch mit gröstem
Recht wieder gefodert und sich dieselbe vorbe-
halten hat. (c)

XxII.

Oesterreich dem das Land aus der Spani-
schen Successionbillig zufallen sollen lässet
wuürcklich das votum führen.

(c) Das Hertzögthum Barr und Fürstenthum
Sedan sind unstreitige Reichs- Pertinentien
gewesen. Die ältern Rechte wegen des er-
sten prüfet CONR. Ae Fin. lib. I. cap. 7.
z. G. sequ. Hingegentheil will auch Franck-
reich viel von einer Lehnbarkeit schwatzen.
BLONDEILILuUs hat in seinemBarre Campo-
Francico fur die Frantzösische hingegen
CHIFFLETEVS iu Comm. Lotharing. fur
die Lotharingischen und Reichs-Rechte die
Federn angesetzet. Jn dem Pyräneischen
Friede har sich Franckreich theils die Ober-
Herrschast/theils den volligen Besitz von Barr
bedungen. Es stipulirte auch des Reiches
und Käyserlichen Consens, Der ist aber
nicht erfolget. Sedan ist von Carl des Fünf-
ten Zeiten an da sich Robert in Frantzö-
sischenSchutz begeben vom Reich entwandt
worden. Cardinal Richelien wußte Gele-
genheit/ unter vorgegebener Conspiration den

Zür-
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XxII. Pon denen Rechts-Ansprachen auf
einiger eximirten Staaten immedietæt.
Es giebt auch Prætensionen, die das Reich

nicht wie gewöhnlich gegen fremde, sondern
setne eigene verbundene Staaten anzuführen
vermag. Viele kleine Staaten sindvon mach-
tigern als landsäßisch in Ansprach genom-
men, und des Reiches unmittelbarer Hoheit
entzogen worden. Von solchen zeigen die
weitlaäuftigen Registerder Eximirtenoder aus-
gezogenen Stände. Ein, und zwar unstreitig
der gröste Theil solcher Reichs- Prætensionen
aufder Ausgezogenen Unmittelbarkeit werden
unbilig von den Ausgezogenen angegeben.

Da-

Fürsten Friedrich Moritz ins Gefängniß und
um sein Land zu bringen. Doch an. 1651.
ist es erst vösllig der Cron incorporirt wor-
den nachdem man den Fürsten mit andern
Ländereyen in Franckreich vergnüget hat.
Damit ist aber dem Reich bey beyden Landen
sein Recht nicht abgestricket. Franckreich
weiß keinen auch nur stillschweigendenVer-
trag vom Reich anzugeben. Hat also an.
1709. Manntz bey dem Reich auf die Wie-
der-Erstattung beyder Provintzen mit grö-
stemRecht angetragen. Wie iedoch sich al-
le dermalige gute Consilia zerschlagen sind
bekante Sachen. Via. SCIWVEDERVS
Th, Pret, lib, I, cap. 22, 23.

S. 22.
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m-Daherodas Reich wenig auf solches Angebenachtet. Theils mag aber das Reich nicht

unbillig auf die refteuton dringen, und also
rechtmaßige Ansprache haben. (2) Welcheiedoch

S. 22.(a) So lang als die alte und ursprünalicheReichs Verfassung stunde wusteman von
keinen Ausziehhen von den Provintzen oder
von dem Reich. Jn Provintz-Sachen wa-
ren alle unter den Hertzog/ als nach dem
Koönig den höchstenReichs-Beamten gehö-
rig. Fürihre Personen waren aber Bi-
schoöfe GrasenHerren ja Städte und ge-meiner Adel durchgängig der Reichs- Täge
fähig und also zugleich in besondern Ab-sichten unmittel-und mittelbar dem Reichverwandt. Es gab aber/ noch ehe die Lan-
des-Hoheit sich recht errichtete schonGele-
genheit zu Exemtionen von den Hertzogen.
Wie denn wo inalten Scribenten einigevor-
herige Grafen die Titul Dux, zum Exem-pel Carinthiæ, Sähringen u. s. w. bekamen/dis ein klares Kennzeichen zu seyn scheinet/
daß dieselben unter keinem Hertzoge gestan-
den. Die Bischöfe wusten auch nach und
nach ihre Stifts-Lande unmittelbar an das
Reich zu bringen. Nachdem dieLandes-Ho-
heit der Hertzoge sichfeststellte/war dennochwo ich Böhmen ausnehme/wol keinHertzog

der
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iedoch eigentlich alhter zu dererminiren vrel zu
schwer, und mancher Ursachenwegenuns auch
zubedencklich scheinet.

XXxIII..

der nach der Gestalt der alten Staaten eir
völlig geschlossene Provintz behalten hätte
Es war der Käyser interesse,einem nach der
andern zu helfen daß er sich unmittelbarar
das Reich brachte. Die Achts-Erklärung
Henrich des Löwen die verkoschenen Häuser
Francken Schwaben und Thüringen mach-
ten nun eine grosseund agf neue Art zu be-
trachtende Menge der Reichs Stände. Nach
dem Interregno wares vberguten theilsaus
mit dieser ersten Art des Ausziehens von den
Hertzothümern und respectiue Landes-Herr-
schaften. Da kam es zu audern Exemtio-
nen. Und diese letztern sind diejenigenvon
denen wir reden. Es sahenHertzoge/ ja auch
Ertz- und Bischöfe/FürstenundHerren/ daß
bey bisherigen unruhtgen Zeiten sich viele/ die
alle Vermuthungen der Landsasserey gegen
sichhatten an das Reich hangen/ und von den
Landes-Herrenlosreissenwollen. Dahatte
sie gutes Recht sich deme zu wider setzen un
vice versa von dem Reich solche angegeben.
Stände auszuziehen. So zogen bald Anfang-
die Land-Grafen von Thuürtngen unterschi
dene Städte und Grafen aus. Die beyde-
Sriederiche der mit dem Biß undderErnf

haft
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XXxIII. WenigeHoffnung zu temaligerAus-

führung derer Keichs-Prætensonent
Gerechtsamen und Ansprüche hat ein

Staat

n haste waren darinn glücklich. Die samt-
liche Thuringischen Grafen unterwarfen sich

t. gutwillig der Thüringischen Landes-Hoheit.
Solchem Exempel folgten viele andere Für-
sten mit gutem Success und Befugniß als
Brandenburg Bayern und andere. Doch
kunte es Brandenburg nichtwohl glucken als
man die Pommerischen und Mecklenburgi-
schen Hertzoge ausziehhen wollen. Jndessen
erhielt man in beyden Landen die nützliche
Exspectance. Zu Sigismunds Zeiten ward
bey Gelegenheit des Hußiten-Kriegs die erste
Weichs Matrricul ohne Vermuthnung grosser
Erheblichkett gemacht. Doch das Werck ge-
fiel dem Käyser und wolte man nun eine
ordentliche Liste der Stände und ihrer An-
lagen damit zu Stande bringen. Aber bey
wenigerObsicht undWachsamkeitderFüesten
als die nicht em Anfang gemercket daß/ da
einige ihrer Landsafsenzum Reich steureten/
und in die Matricul kamen, sie auch die völ-
lige Reichs-Standschaft begehren und von
der Landes-Hohzeit sich losreissenwürden ge-
rieth die Sache zu ihrer grossenBeschwerde.

„Damuste man endlich zugreifenund solche
angemasseteReichs-Srände wieder vom Rei-

Bh che



Staat nicht umsonst. Er muß der erstenB
hauptung sichangelegen seynlassen. Die let

tert

che ausziehen. Das Reich erkennete die Be
fugniß solcher Exemtionen und drung au
nichts/ als daß die Ausgezogene von den Aus:
ziehenden ubertragen und vertreten wurden.
Daher reden die Reichs-Abschiedevon billig
ausgezogenen R. A. an. Iy41. S. 49.
daß es mit selbigenbey dem alten Herkommen
bleiben sole. R. A. An. 510. S. 6. saget
Jtemsohabenwiruns bewilliget, daß
diejenigen, soden Ständen vonAlters,
und nicht dem Reich gedienet, auch
dem Reich ohne Mittel nicht zustehen
oder verwandt sind, oder nichts vom
Reich haben, denStänden,denen siezu-
stehen, folgen und vorbehalten seyn
sollen,damit und auch ein ieder bey sei-
nen Würden, Srand und Wesen, wie
ihm' das zustehet seine Vorfahren
undVor-Eltern,auch er den herbracht
haben, bleibe. S 7. Und nachdem et-
liche der Stande einenAuszug,in Kraft
ietzo angezeigten Artickels etlicherBi-
schöfe, Grafen, Herren und Pralaten
halb alhier gethan, dergestalt,daß die
ihnen zustandig,und nicht in des Kei-
ches Hülfe gehörig seyn sollen: haben
wir uns mit genannten Ständen, und

sie
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ternwenn sie rechtmaßtg und unzweiffelhaft
sind,muß er hey guter Gelegenheit verfolgen,

und

siemit unsvertragen, daßes mit dem-
selbigen Auszug bis auf nechst künfti-
gen RKeichs-Tag beruhen soll. u. s. w.
Wegen des Vertretens thut der K. A. an.
1548. S. 52. Doch setzet der 5. 55. soll es
den ausziehenden Standen bevorste-
hen,wo ihnen derAusgezogene Lin oder
mehr cum onere heimgesprochenward,
und sie aber vermeyneten, daß der o-
der dtie ausgezogene in ihren Beichs-
Anschlagen über ihr Vermögen und
Einkommen beschwertwordenwären,
alsdenn bey gemeinern Reichs-Stän-
den derhalben umgebührliche Mäß:i-
gung undRingerunganzusuchen. 'ont.
ANDLER Corp. Confit. Imp. Voc. Abge-
hende und ausgezogene Stände.
Nun sind ziemliche Listen von ausgezogenen
Ständen bekant. Vid. LAMdVS Jur. Publ.
lib, I. cap. 7. n. 73.Jequ. Denen rechtmäßi-
gen Exemtionen ist auch noch der Weg nicht
'abgeschnitten. Dennwol manche alsReichs-
Stände zumal für ihre Personen/ sich auf-
fuhren/ denen nicht ohne Erheblichkeit quæsti-
o status kan mouiret werden. Da kommt
es aber auf Prætensionenan in Ansehzungde-
rer SCIIVEDEK TB. Prat. hier und da einige

Bb 2 gute
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und den prætendirten Besitzvon Landern oder

Nech-

gute Nachrichten bey eintzelen Reichs-
Ständen und deren Befugniß gegeben.
Dis ist aber eine Untersuchung die hier
nicht her sondern zu der Betrachtung ein-
tzeler Staaten gehörig ist. Betreffend
aber dergleichen rechtmäßige Auszüge da
haben es die oben angezeigte Reichs Sa-
tzungen bereits gegeben daß auf solche
gantz unbillig dem Reich eintge Prætension
formurt würde. Das wären so wider-
rechtliche Ansprüche als wenn das Reich
auf Schweden oder Dennemarck eine ernst-
liche Prætension wolte durchtreiben. Den-e
noch ist andern theils auch wol nichtzu leug-
nen daß nicht auch in diesen Ausziehen
dann und wann fehe über die Schnur ge-
hauen worden. Sosagt derK.A. an.1570.
S. 792. Sudem würden die Exemtiones
zu gar gemein und vielmalen die ge-
ringeren Stande durch andere mit
der That eximurt und doch nicht ver-
treten 2c. Fande sich das so hat frey-
Iich das Reich eine gegründete Ansprach
und befehlen die Reichs -Satzungen dem
Reichs-Fiscal, gegen dergleichen Ausziehen-
den zu verfahren. Doch es istwas schwe-
res hierin zu entscheidenwo das Reich Be-
fugniß habe oder nicht gewiß hat man nicht

so
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Rechten zu erhalten suchen. (a) Ein gletches
verstehtsichvon unserm Reich. Was zwar

wirck-

so leichtlich zuztfahzren und einen Auszie-
henden auf des Angezogenen Beschwehrden
sofort eines Unrechts oder Gewaltthätigkeit
zu bezeihen. Dahero wir bloß in theñ von
der Auszuge Gerechtigkeit oder Unrechtmäs-
sigkeit hier raisoniren. Die letztere mit
Exempel zu bestärcken würde so mißlich
als verwegen seyn. Siehe auch PFEFFIN-
GER. Vitriar. Illuftr. T. II. lib. II. tit. 5.
H. 2. 3. Pag. 1037.sequ. da auch der vollstän-
digste Catalogus aller cum oder ine onere
ausgezogenen Stände befindlich ist.

S. 23-

(a) Wegen der Gerechtsamen erinnere nichts/
denn sich dis aßes von selbsten gicbet. We-
gen der Prætensionen fällt mr aber eine
Passageaus dem Monzambano CAy[ IIX. S.
7. in die Hände. Da sagt er Exoletæ
prætensiones æterno silentio damnentur,
vti quisque possidet, ita deinceps reti-

neat. Soll man also wie er demkräncklt-
chenZustande Teutschlands anräth die al-
ten Prætensionen alle schwinden und cinen
ieden wie er besitzt besitzen lassen: was ra-
then wir das Gegentheil von Verfolgung

Bb 3 der
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wirckliche Gerechtsame sind, die wird es wohl
mcht fallen lassen. Wie stehet es aber um
die Prærensßonen? So rechtmaßig und unzweif-
felyaft ste thetls eimgen scheinen,theils auch in

der

der rechtmäßigen Reichs- Ansprüche Jch
antworte NONZAMBANO seye mit den
gantz entgegen scheinenden Worten dennoch
gar nicht gegen uns. Er redet von exole-
ris, veralteten Prætensionen und was das
meiste/von solchendie unter den Ständen
selbst walten und tausend Gelegenheiten
zum Verdruß geben. Sein gantzer Rath
gehet auf die Erhaltung innerlicher Reichs-
Ruhe. Da rathe ich mit ihm daß solche
veraltete Ansprüche billig ruhen sollen. Die
Prætensions Schmiede rathen gemeinig-
lich der Teutschen Ruhe nicht zum besten-
Dabey erinnert aber THOMASIVS gar
wohl daß sich MONZAMBANO auch hier
nicht als Richter sondern als einen guten
Rach angebe. Datzero ihn KVLPISII Cri-
tice schlecht getroffen wenn er vorgegeben/
es liesse sich nicht thun daß man einen A-
ctorea unerörterter Sacheabweisenund den
possessoremmalæ fidei schützen wolte. An-
ders ist was ein Richter thun darf ein an-
ders waszu rathen. AlsoistMONZ.,nicht
gegen uns die wir von Reichs- Prætensio-
nen gegen Fremde hier reden. Diese wird

er

nl



er aufrechteArt zu verfolgen selbstnie wißra-
then. Ein anders bleibet doch wol/ wie die
Ausfuührung der Ansprachen glücken könne
oder möge ob sie thunlich wie auch wie
und wenn sierathsam seye ?2 Jn den Capi-
rulationen verpflichtet sich ja der Käyserselbst/
daß er fleißig nachforschen wolle nach dem
unbillig entzogenen und es zu dem Reiche/
so viel möglich bringen. Siche Capitul.
Car. VI. art. X. Was intendirt das Reich
mit manchen seinen Berathschlagungen we-
gen Wieder -Erhaltung der verlohrnen und
entzogenen Lande anders als diesesdessen es

-2 2 Ak- irh imaa in gewissem

wonhs vr5Verstand obgleich MONZAMBANO gar
nicht auf diesen Fall siehet seinUrtheil auch
in diesem meine machen, Besserthut frey-

C2 -23 2!lt1e ræten-

oenurt, r-zweiffelhaftigen u, rechtmäßigen sichernPræ-
tenstonen distingnire, Jene zweiffelhzafte
und veraltete Rechte wieder aufzusuchen ist
nicht rathsam. Es giebt nur Jrrungen
und unnöthigen Verdruß. Hat das Reich

Bb 4 Grun-
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des Reiches selbstrechtmaßig zu foderndenAn-
wachs daselbstsetzenwurden. Franckreichwür-
de schwerlich die Hande inSchooß legen. Ein
Otto Magnus würde der heutig erwünschten
Balance der Eurvpaischen Staaten nicht zu-
träglich seyn. Selbst die TeutschenFursten
würden ungern sehen, wenn die alren Reichs-
Rechte soetfrig mit demSchwerdte wolten auf-
gesuchet werden. Nicht gegen Frauckreich.
Denn diese Krone ist bey vielen schlechten ge-
meineNeichs-Anstaltendiesem weit überlegen.
Wer solte auch die wiederzugebenden Lände-
reyen bekommen? Dem Kanyser moögte siedas

Reich

Gründe 3 wie manche stehen thnen wieder
entgegen? Wer wolte zum Gleichniß En-
gelland rathen wegen seiner veralteten Præ-
tensionen auf Franckreich einen Krieg anzu-
fangen Man mache nun die vernuünftige
Adplication. Aber die bekandte und un-
zweiffelhafte Ansprüche erhält das Reich
billig. Wolte es auch in selbigen sich ss
gantz sorglos und kaltsinnig zeigen wurde
es höchst nachtheilig seyn. Die Nachbarn
würden demReichs-Adler noch manche Federn
ausrupfen wenn sie mercketen daß man
kaum drauf dencket wenn was widerrecht-
lich entzogen worden,

Bey
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Reich nicht gönnen wollen Der Evange-
lischen Städte restirntion gchten die Catholi-
schen nicht viel. Sonst wäre Straßburg
wol schwerlich in Frantzosischen Händen ge-
blieben. Es wird also, wo der ReichsStaat
sich nicht gantz andert wol immer von des

Meichs

(b) Bey der Prætensionen Aussührung ist gar
zu viel:zubedencken. Der heutige mäßige
Reichs-Zustand istallen Nachbarn erwünscht.
So kan hinwiederum eine anwachsende
Macht so vtel Befugnissesie zeigete nicht
ohne Mißtrauen angeschen werden. Die
gar zu starcke Nachfrage nach den verlohr-
nen Rechten ist den Standen selbstnicht recht
erwünscht. Wem solte auch wol daß es
dem Reiche voöllig recht gemachet wurde
Barr und Sedan nach dessen Behauptung zu-
gesprochen werden Was hatte das Reich
fur grosseoder besondere Vortheile durch die
behauptete Lehenbarkeit von Dauphiné und
Provence? Andererin weitem Felde stehen-
den Prætensionenwill ich geschweigen. Ge-
wiß würde es sich/einen Krieg derwegen zu füh-
ren/nicht verlohnen. Doch das Reich wird
auch zu keinem solchen Krieg zustimmen.
M. NZAMBANO cap, VII. S. 9. sagt
wohl davon Tam robustum cetera cor-
pus ad exteros inuadendos aliquidque ad-

qui-
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Reichs Prætensionen,sovffentlich als besonders,
auch nicht vhne Gerechtigkeit oder raisongere-
det und geschrieben aber niemals zu deren
ernstlichenAusführung die Hand angeschlagen
werden.

quirendum velut enerue deprehenditur
cum noua incrementa Cæsari nolint accede-
7e ordines, neque tamen eadem inter omneos
æqualiter possintdistribut. Sc. So kommt
es in der That auf eine blosse occasionelle
Wiederherstellung der verlohrnen Lande an,
Auch solche Gelegenheiten sind aber so leicht
nicht abzusehen. So ferne stetzet es ob sie
sich iemals ereignen werden. Was wegen
Jtalien und Franckreich.mir bedäncke

braucht keine Erlaäurerung.
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